
Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß alterer Linie.

—

M. 1.

(Ausgegeben den 5. Februar 1858.)

1. Bekanntmachung,
die Uebertragung der dem Pfarramt zu Reinsdorf zugestandenen

freiwilligen Gerichtsbarkeit an das Fürstliche Justizamt Greiz
bekressend.

(Publieirt in Nr. 1. ded Amts= und Nachrichteblattes.)

Die dem Pfarramt zu Reincdorf zeither zuständig gewesene freiwillige Ge-

richtsbarkeit über die dasigen Pfarrdotalen ist in Folge der aus diesem nicht mehr

zeitgemäßen Verhältniß entstandenen mancherlei Inconvenienzen mit Höchsllandes=

herrlicher Genehmigung aufgehoben und an das Fürklliche Justizamt alhier über-

wiesen kunrhen was hierdurch zur Nachachtüng offentlich bekannt gemacht wird.
Greiz,den24. December 1857.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregiermg das.
N. v. Geldern-C###pe#ndor#s.

2. Bekanntmachung,
die Erhöhung des Preises der Paßkarten betreffend.

(Publicirt in Nr. 1. des Amts= und Nachrichtsblattes.)

Nach dem Vorgange anderer, dem Paßkarten-Vereine angehörender Regie-
rungen, ist nunmehr beschlossen worden, auch für das hiesige Fürstenthum den nach

. 8. der betreffenden Verordnung vom 26. Februar 1851 auf fünf Silbergroschen
bestimmten Preic für die Paßkarte

vom Anfang künftigen Jahres an auf zehn Silbergroschen
zu erhöhen.

Solches wird zur Nachachtung der betreffenden Behörden und allgemeinen

Kenntnißnahme hiermit WeristemtGreiz, den 29. December1

Fürstl. #- te Landesregierung dal.
N. v. Geldem-Criopendor.



3. Btkanntmachung,

die fernerweite Suspension der Lohntaxe für die Baugewerke

betreffend.

(Publicirt in Nr. 8. des Amte, und Nachrichtsblattes.)

Mit Bezug auf die Regierungsbekanntmachung vom 19. August vorigen Jah-
res, die Suspension der Lohntaxe für Baugewerke betreffend (es. Stäck XXV.
No. 47. der Gesetzsammlung vom Jahre 1857) wird hiermit zur Nachachtung

bekannt gemacht, daß bis auf Weiteres die Feststellung der Arbeitslöhne der Mau-
rer= und Zimmergewerke der freien Uebereinkunft der Betheiligten überlassen und

demgemäß die in der Bekanntmachung vom I. Februar 1856 (Gesetzsammlung

1856, Stück VI. No. 10.) getroffenen bohnbestimmungen auf so lange, bis wei-
tere decfallsige Verfügung von Fürstlicher Landesregierung getroffen werden wird,
hiermit außer Kraft gesetzt werden.

Greiz, am 13. Januar 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

R. v. Gtidern·Eritptndors.



4. Verordnung,

die Neubauten an Landstraßen und Communikationôwegen

betreffend.

Zur Erläuterung resp. Vervollständigung der Verordnung über die Grsenan
und Erhaltung der öffentlichen Wege vom 2. Januar 1856 wird mie Höchst
landesherrlicher Genehmigung hiermit Folgendes verordnet:

1.

Alle Neubauten an Landstraßen und Communikationswegen müssen künftig

drei Ellen von dem Rande des Straßen= und Wegegrabens zurückbleiben, jedoch

bleibt Fürstlicher Landesregierung bei eintretender dringender Nothwendigkeit in

Folge der Oertlichkeit und dergleichen die Dispensation von dieser Bestimmung

vorbehalten.
2

Dieselbe Bestimmung erleidet Anwendung auf Umfassungsmauern, Planken,
lebendige Zäune und dergleichen me

Bei bloßen Pfahlzäunen ongegen braucht die Entfernung nur 1/ Elle zu

betragen.

Auf bereits bestehende Gebäude u. Umfassungsmauern 2c. sindet diese

Verordnung keine Anwendung, wogegen bei einem gänzlichen Umbau derselben diese
Beslimmung einzuhalten ist.

Greiz, am 18. Januar 1358.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otte.

N. v. Geldern= U###endors.



5. Verordnung,

die Zulassung zum Meisterstuck bei der Innung der Leinweber, Zeug-
und Tuchmacher zu Greiz

betreffend.

Da eê neuerdings vorgekommen, daß Gesellen der Innung der Leinweber,
Zeug= und Tuchmacher zu Greiz zum Meisterstück zugelassen worden sind, bevor sie
eine Bescheinigung der vollbrachten Wanderschaft oder Landesherrlicher Dispensa-

tion von diesem Erforderniß beigebracht, dieses Verfahren der Innung aber zut
der Bestimmung des Innungsbriefec vom 22. October 1856, Art. I. X. 2,
nach die Meldung zum Meisterrecht von dem Nachweis des erforderlichen Allers

und der vollbrachten Wanderschaft abhängig ist, u Widerspruch steht, so wird zu

Abwendung fernerer derartiger Ordnungswidrigkeiten mit Serenissimi Hoöchster

Genehmigung, hiermit verordnet:
Bevor ein Geselle die arlikelmaßige Zeit (Art. I. F. 1. des Innungsbriefes

vom 22. October 1856) gewandert oder bandeherrliche Dispensation von diesem

Handwerkoerforderniß ausgewirkt, und darüber glaubhaften Nachweis brigebracht
hat, darf derselbe bei der Innung der beinweber, Zeug= und Tuchmacher zum Mei-

sterstück nicht zugelassen werde
In jedem Contraventionéfall verfällt die Innung in eine, zur Förstl. Rent-

casse zu entrichtenden Geldstrase von Zwanzig Thalern; es bleibt derselben jedoch

der Rückanspruch an ihren Vorstand, welcher die Contravention verschuldel, vor-

behalten.

Greiz, am 22. Januar 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung dafs.
Otte.

N. v. Gelden-Gpeeddo



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

—

W. 2.

(Ausgegeben den 19. Februar 1858.)

6. Verordnung,

die Einrichtung eines Eichungsamtes und dessen Geschäftsobliegenheiten

betreffend.

Zur Ausführung des Gesetzes vom 7. April 1857, die Einführung des Zoll=

gewichtetz als allgemeines Landeögewicht betreffend, wird mit Höchster Genehmigung
hiermit Folgendes verordnet:

8. 1.

Behufs der Prüfung, Stempelung und Eichung aller neuen, und Revision
der alten Waagen, Waagschalen und Gewichte wird in hiesiger Stodt

ein Fürstliches Eichungsamt

errichtet, dessen Wirksamkeit sich auf daß ganze Landesgebiet zu erstrecken hat.
Dem Eichungsamte liegt auch ob, darüber zu wachen, daß die geeichten Waagen,
Waagschalen und Gewichte in gehörigem Stande erhalten werden, und zu diesem
Behufe von Zeit zu Zeit Revisionen zu veranstalten.

Die Aufsschtsführung darüber, daß nur geeichte Waagen, Waagschalen und
Gewichte geführt werden, ist Sache der Polizeibehörde, doch ist das Eichungsamt eben
so berechtigt als verpflichtet, Kontraventionen dieser Art, wenn sie zu seiner Kennt-

niß kommen, der zuständigen Polizeibehörde mitzutheilen und bei demselben geeig-
nete Anträge zu stellen.

. 2.

Dasselbe wird gebildet aus

dem Vorstande des Stadtraths als Vorsitzenden,

zwei Mitgliedern der hiesigen Kramerinnung, von denen der eine als Ren-

dant zu fungiren hat,
2



und

einem Sachkundigen.

Uebrigens wird demselben die Zuziehung eines sachverständigen Beamten, in-
sofern solche nöthig werden sollte, anheimgegeben.

G. 3.

Die Bestimmung der den Mitgliedern der gedachten Behörden zu gewährenden
Renumerationen wird vorbehalten.

P. 4.

Die Mitglieder des Eichungsamtes werden von Fürstlicher Regierung nach

Einvernehmen mit dem Vorsihenden gewählt und bestätigt. Sobald dieß gescheyen
ist, hat dasselbe die Tage und Stunden zu bestimmen, an welchen es seine Ge-
schäfte betreiben wird.

C. 5.

Der Rendant, dessen Vermögensumstände die erforderliche Sicherheit gewähren
müssen, hat drei Bücher zu führen:

a) ein Buch über die bei seiner Kasse vorkommende Einnahme. In dieses

Buch werden sämmtliche Schungsgeböen ingleichen die Einnahmen für
Gewichte und Waagen, welche dem Eichungbamte gekauft werden
s. S. 12), eingetragen, mit der n des Tages, an welchem die
Las statt gefunden haf, der laufenden Nummern des Beglaubigungs=

scheins (s. K. 8) und des Namenc des Besibers der geeichten Gegen-
stände.

b) ein Inventarienbuch über die zum Verkauf vorhandenen Waagen und

Gewichte. Dieses Buch hat zwei Abtheilungen zu enthalten, die ersten
für den Zugang, die zweite für den Abgang.

In der Abtheilung für den Zugang werden Unterabtheilungen ein-
gerichtet, und in diesen die Anzahl der dem Rendanten übergebenen und

nachgelieferten Gegenstände jeder Art mit der Bemerkung des Verkaufs.
preises für ein einzelnes Stück summarisch eingetragen

e der zweiten Abtheilung werden dieselben Unterabtheilungen für

die verkäuflichen Gegenstände angebracht. Werden dergleichen verkauft,
so wird in der dazu bestimmten Unterabtheilung der Tag des geschehenen

Verkaufs, die laufende Nummer de5 Beglaubigungsscheins, der Name

des Käufers und der Betrag des für die verkauften Gegenstände gelös-
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ten Geldes eingetragen, damit bei jedem Kassenabschlusse die Vorrathe
der Geräthschaften revidirt und ebenso wie der Betrag der Verkaufs-

gelder und der Werth der noch vorhandenen Gegenstände übersehen wer-
den kann.

0) ein besonderes Ausgabebuch, in welches die Ausgaben unter den gehörigen

Titeln, mit Bemerkung des Tages, des Empfängers, des Gegenstandes
und der Nummer des Scheins eingetragen werden. Diese Bücher sind

stets zur Einsicht Fürstlicher Regierung bereit zu halten.

F. 6.

Der Vorsitzende empfängt von Fürstlicher Regierung

a) den Stempel, womit die geprüften Gewichte und Waagen bezeichnet
werden;

b) sämmtliche zur Prüfung der Gewichte nöthige Normale in doppelten
Sähen, nebst einem Verzeichnisse, in welchem dieselben näher beschrieben
und benannt sind, unter seine unmittelbare Aufsicht, und hat vorzüglich

die Verpflichtung, für ihre Erhaltung und Verhütung von Beschädigungen
zu forgen.

8. 7.

Ein Satz dieser Gewichte ist zum täglichen Gebrauch zu verwenden, der andere
ist aufzubewahren. Von Zeit zu Zeit ist eine genaue Vergleichung Beider vorzu-

nehmen, und im Fall einer durch Abnutzung oder sonstige Umstände sich ergebenden

Abweichung die nöthige Rektifikation sofort zu bewerkstelligen.

V. 8.

Kein geeichtes Stück darf ohne einen Beglaubigungsschein dem Eigenthümer
überliefert werden. Diese Scheine werden nach dem, unter A. beigefügten Schema
gedruckt, mit dem Stempel des Eichungsamtes bezeichnet, und von dem Vorstande

mit einer laufenden Nummer und mit eigenhändiger Namensunterschrift versehen.

KC. 0.

Der Vorstand des Eichungsamtes übergiebt zu diesem Behufe eine nach dem

Bedarf nöthige Anzahl mit Nummern versehener Scheine dem Sachkundigen,

welcher die geeichten Stücke, die tarmäßigen Erhebungsgebühren (l. . 11) und
den übrigen vorgeschriebenen Inhalt einträgt, und dem Vorsitzenden den Schein

2
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zur Unterschrift vorlegt. Hierauf empfängt der Rendant den Schein, nimmt die

darin angegebenen Gebühren in Empfang, und trägt den Betrag derselben, die
laufende Nummer des Scheino und den Namen des Besihers der geeichten Gegen-

stände in das Einnahmebuch ein, bedrückt den Schein mit dem in seiner Verwah=

rung befindlichen Stempel, und händigt ihn dem Besiher der geeichten Stücke ein.

C. 10.

Der Vorsitzende revidirk monantlich die Kasse und reicht am Schlusse des

Monat Juni des laufenden Jahres den ersten Rechnungsabschluß an Fürstliche Re-

gierung ein.

5. 11.

Die Eichungs= und Stempelgebühren sind nach der unter B. beigefügten Tare

zu erheben.

Macht sich bei der Eichung eine Urbeit nöthig, welche die Targebühr deßhalb

übersteigt, weil Blei oder andere Materialien besondere Auslagen veranlaßt haben,
so müssen die dafür anzusehzenden Mehrkosten von dem Vorstande des Eichungs-

amtes besonders genehmigt werden.

8. 12.

Das Eichungsamt hat dafür Sorge zu tragen, daß nach dem Bedarfe Vor-

räthe von Gewichten und Waagen im Eichungsamte zum Verkaufe bereit gebalten
werden. Die Tare, für welche solche abzulassen sind, ist bei Fürstlicher Regierung
zur Bestätigung einzureichen. Diese sowohl als die im K. 11 erwähme Tare sind

im Geschäftslokal gedruckt anzuschlagen.

 *

Waagen und Gewichte, welche die Kaufleute zum täglichen Betriebe ihres
Gewerbes bedürfen, müssen das erste Mal im Lokal des Eichungsamtes nach den

in der gegenwärtigen Verordnung festgestellten Bestimmungen geeicht, und mit dem
neuen Stempel bezeichnet werden.

FK. 14.

Die Auögleichung der eingelieferten Gewichte mit dem Normale, und hier-

nächst die erforderliche Stempelung derselben ist das Hauptgeschäft des Sachkundi-
gen, welches nur im Amtslokale vorgenommen werden darf.
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8. 15.

Kein Gewicht darf gestempelt werden, wenn es nicht vorher mit dem Normal-
gewicht sorgfältig verglichen und übereinstimmend befunden worden ist.

C. 16.

Der Sachkundige darf kein geeichtes und kein gestempelres Stück dem Eigen-
thümer oder demjenigen, welcher die Eichungsgebühr dafür entrichtet, ohne den von
dem Vorsihenden unterschriebenen und vom Rendanten gestempelten Beglaubigungs-
schein sich vorzeigen zu lassen, überliefern.

8. 17.

Gewichte von Blei, Zinn, und von ähnlichen weichen Metallmischungen, die

bei ihrem täglichen Gebrauche eine schnelle Abnutzung befurchten lassen, dürfen nicht
zur Eichung angenommen, noch weniger gestempelt werden.

. 18.

Werden messingene Gewichte bei der Eichung nur wenig zu schwer befunden,

so muß deren Ausgleichung mit den Normalen, als ein zur Eichung gehöriges

Geschäft, ohne besondere Bezahlung, und für die bestimmten Eichungsgebühren ge-
schehen.

Sind dergleichen Gewichte zu leicht, so müssen sie dem Inhaber zur Insland=
setung zurüagegeben werden.

Messingene sogenannte Einsatgewichte werden bis in ihre kleinsten Theile ge-
prüft, geeicht und gestempelt. «

§.19.

Bei der Eichung der Gewichte aus Gußeisen kommen zwei Fälle vor:

a) Ist ihr Griff mit Blei vergossen, so wird, wenn das Gewicht zu schwer

ist, von diesem Blei das Uebergewicht abgenommen; wenn dergleichen

Gewichte zu leicht sind, so wird das sehlende mit Hilfe eines Meißels

zugelegl, das eingekeilte Blei mit dem eingegossenen zu einem Ganzen

verhämmert, und darauf der Stempel geschlagen.
b) Ist ihr Griff mit Eisen feltgegossen, und es ist zur Berichtigung des Ge-

wichts, oben zur Seite des Griffs ein verhältnißmäßig tieses Loch ge-

lassen, so geschiehet die Berichtigung durch bleierne konische Pfropfen,
welche in diese Löcher gedrängt passen. Um die Berichtigung zu bewir-
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ken, wird das Gewicht und ein solcher Pfropfen auf die Waagschale
gelegt, Sand, Schrot oder andere Körper in die Oeffnung so lange ge-
schüttet, bis das Gewicht mit dem Normale übereinstimmt. Dann wird

der Pfropfen dicht und fest in die Oeffnung geschlagen, und das Ge-

wicht mit dem Amtsstempel bezeichnet.

In beiden Fällen ist die bei der Berichtigung vorkommende Arbeit als die

in.#- Eichung zu betrachten, und wird für die festgesetzte Tare verrichtet.
ie Fällen, wo die Ausgleichung ein bedeutendes Gewicht an Blei zum

—n- nöthig machen sollte, wird dieses besonders dem, der es dazu gegeben

hat, bezahlt. »

Ist ein Gewicht um so viel zu schwer oder zu leicht, daß durch diese Mittel

die Uebereinstimmung mit den Normalen nicht bewirkt werden kann, so wird dasselbe

dem Besizer zurückgegeben.

g. 20.

Solche Gewichte von Gaßeisen, welche von der aus dem Gusse anklebenden
Sandkruste nicht befreit oder am Boden löcherig sind, oder bei welchem solche
böcher mit Lehm verklebt worden, der nach der Eichung herausfallen, und das

Gewicht unrichtig machen kann, dürfen zur Eichung nicht zugelassen werden.

S. 21.

Das Juwelengewicht wird bis auf die kleinsten Theile geeicht und ge-

stempelt.

g. 22.

Jedes Gewicht muß außer dem Stempel des Eichungsamtes auch mit der
Angabe seiner Schwere bezeichnet sein, wenn solche nichl schon auf eine andere Art
darauf deutlich ausgedrücke ist.

g. 23.

Die bei der Revision der Gewichte vorkommende gewöhnliche Eneschuldigung,
daß ein unrichtig befundenes altes Gewicht nicht zum Auswiegen der Waaren,

sondern als altes Metall zum Ausgleiche der Waageschale angewendet werde, darf

durchaus nicht geduldet werden: vielmehr muß ein solches Gewicht weggenommen
und von dem Eichungsamte der Polizeibehörde mit der erforderlichen Anzeige über-

liefert werden.
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8. 24.

Bei Prüfung und Stempelung der Waagen hat das Eichungsamt sich nach
den Vorschriften der unter C. ertraktlich beigefögten Königlich Preußischen In-
struktion vom 25. Juli 1853 zu achten.

Greiz, den 12. Februar 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.

Otto.

N. v. Geldei- Cuispendors.



A.

Sschema zum Peglaubigungsschein.
(Zu H. 8 gehörig.)

Betrag
Namen und Wohnort Benennung der dafür nach der

Nr.“ Datum. es Cigenthümers der 5“ Tare erlegten
geeichten Sachen. geeichten Schen.] Gebühren.

* 5-r 3

den ten

( n Fürfl. Reuß-Plamil. Eichungs-Aml.
(Stempel des)
(Nendanten.) Name des Vorstandes.



B.

Hebühren= Söäte
de Fürstl. Reußischen Eichungsamtes zu Greiz, für Eichung und Stempelung

folgender Gegenstände.

Gebührensatz

## nener schon geeichter
Gegenstand. Stüce

*iee ......

I. Waage n.

A. Gleicharmige. -

u)Balkenentck Ammenvngr.
von-—- 9« Lange ..-— 1 s——s

» —1 » ... 2 6 — 1 3
„ 20 5. » —.3,9—2s—

»m-JW».....—5—-216
„ 40 459"“ ... -— 63 — 39

5b) Balken aus somniedeisen.

Für ein Gewicht ron 20 Pfund- 4 — — 2 6
„ 20 5 — — 31 —

„ 10 „ 5 6 —

„ 50 „ — 6 4 6

„ 60 „ 99— — 5.—

„ 10 „ — 11.— 61 —

« 7 12 6 "I 6

„ 90 „ — 1 8 —

„ 100 „ — 17 6 — 10 —

r) Durchbrochene= Balken von rrbien -b .
««Znßlanq.· 10——7 6



Gebührensatz

6 neuer schon geeichter
Gegenstand. Stige

**22

4 Juß lang — 12 6 —10
 666 — 18 —

6". — —— — 68—
8 « »·.4. -«-25 — — 20

B. Schnellwaag .

Itaqfühtgkett bis 20 Pfund . . — 4 — — 2 —

—50 Pfund .. 52 6
„ „ –100 „ — 17 565— 3 6
„ „ 101— 150 b— 10 — 5 —

" 151—2660— S

« ,,201-300».—15——— s-
« « s01—400 » —"17s-6—10—

—5 —20--——12,6

NB. Zür * gesien"geint die *in k%
belden Rudriken um 2 Sar. für je 100 Pfund

Lragsähigkeit. v
C. Brückenwaagen. -

Tragfahigkeit 1 Centner — 26 — 3 6
* 5 „ — 10 — —. 5 —

10 „ – 11 7 6
» nis» —i20L-10—
» 20 „ — 25— — 12 6

* 4%0 "

» 4 „ 1 5 — — 1 6
1 1060 — —

Für größere !szm Pn die Si###t für
10 Cir. um 5 Sgr der ersten, um 2Ct l -

in der zweiten fAlu. .

D. Berjüngte Gewichte. »

a) von Gußeisen: 22 Pfund — ?„„ 6 6 — 1 3
41 ... —12H—.-—Its

d) von Messng v. 0, 5—0, 1 Plund — 6 — 4

ej ch n ee unier 2 koth —. —4 — 3

U# gewichte. " 1

A. Von Gahesle. H
ntner 7 6.— 3 59



Gebübrensatz 6

. neuer schon geeichter
egenstand Stiac

————-
1 4 1

 Centner — 5.— r 2 6

* „ —, 2 6— 1 3

0 *# *“ 2 — 1 —
% „ — 1 3— — 6

5 —. — 6 – — 5

% « s-- — — · 8 — — 5

B. Bon Messing. 1.
, 0 und 5 Pfund — — 2. — —

EA — 6 — — 3
» »2—ll« — — 4— 1— 2

„ » Iz „ —iie-s 3 — 2

C. Einsatz·Gewichte. « i
Bis  Pfund — 1 11 — 1 3

1. — 2 6— 1 

2—3 „ – "?# 6
4— 6 „ — 5 — 3 4

6— 8 „ — 6 3 — 4 2

9—11 „ — 7 — 3—

—14 „ — 39 5 1

15—17 „ — 10 1 — — 6 8

18--20 — 11 3. 7 6

D. Goldgewlchtsteine.
pro Stück 6 — — 838—— 4

E. Zinkgewichte. 1
fund — 1 — — — 6

2— ,. —1:———o«
4— 5 „ — 2 6— 1 2

6— » —26—1 3

9—11 „ — J1 2 — 1 7
12—14 „ — 3 10 1 — 11 #1

F. Juwelengewicht. «

pro Stück — 1 3.— 1



Instruetion
über

das Verfahren bei der Prüfung und Stempelung der Waagen.

Zur Stempelung sollen nur zugelassen werden:

1) die gleicharmigen Balkenwaagen,
2) die unter dem Namen der römischen Waage bekannten Schnellwaagen,

3) solche Brückenwaagen, bei denen das Gegengewicht zum Gewicht der
bast sich verhält, wie 1: 10 oder wie 1:

Ueber das Verfahren bei der Prüfung und Stempelung obiger Arten von

Waagen wird folgende Anweisung ertheilt:

A. Fleicharmige Waagen.

g. 1.

Bei der Prüfung einer neuen, zur Stempelung vorgelegten Waage der oben

genonnten Art kömmt vornehmlich die Beschaffenheit des Waagebalkens in Belracht.

Hinsichrlich der dazu gehörigen Schalen ist nur darauf zu sehen, daß sie mit den
zu ihrer Aufhängung dienenden Ketten oder Schnüren, ohne Auogleichung durch

willkürliches Anhöngen eines Bleistückes, Drahtes oder eines anderen Ausgleichungs=
mittels, das mit den Schalen nicht unzertrennlich verbunden ist, gleiche Gewichte

haben.
Eine Stempelung der Waagschalen ist aber nicht erforderlich, da die Ueber-

sungimwas ihrer Gewichte durch die Richtigkeit des Waagebalkens hinreichend ge-
sichert ist

F. 2.

Was den Waagebalken betrifft, so muß derselbe eine regelmäßige, tüchtige
Ausföhrung, und in seinen beiden Schenkeln eine solche Uebereinstimmung der Ge-

stalt zeigen, daß daß bloße Auge keine Verschiedenheit wahrnehmen kann.
ach der tänge und den Abmessungen des Balkens in seinem mittleren Quer-

schnitte richlet sich die Tragfähigkeit desselben, d. h. die größte Belastung, welche
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ohne Gefahr einer nachtheiligen Biegung einer jeden Waagschale zugemuthet wer-
den kann, weshalb diese bei der Prüfung zu konstatiren ist.

In der zur Unterstützung dienenden Scheere muß der Balken mittelst einer

in seiner Mitte unwandelbar befestigten Stahlschneide, deren nach unten gekehrte
Schärse in stählernen Pfannen ruht, in einer vertikalen Ebene frei spielen, ohne

daß er selbst oder seine Zunge seitwärte anstreichen kann.

Die erwähnte Zunge muß mit dem Waagebalken, senkrecht über der Mittel-
schneide desselben, auf eine unveränderliche Weise verbunden sein. Sie muß eine

Ferade Linie bilden, die beim Einspielen vertikal steht, während die Mittellinie des

Balten- dann eine horizontale bage hatm Aufhängen der Waagschalen dienen zwei mit ihren Schärfen nach oben
helehre Stahlschneiden, die mit den Enden des Balkens so verbunden sein miüssen,

daß sie unter sich und mit der alc Drehachse dienenden Mittelschneide parallel sind.

Außerdem müssen alle drei Schneiden auf der vertikalen Ebene des Waagebalkens

senkrecht stehen, und die gehörige Härtung haben, um gegen eine zu schnelle Ab-

nutzung gesichert zu sein.
Die Pfannen in den Gehängen der Waagschalen müssen auf den zugehörigen

Stahlschneiden ohne alle Klemmungen und seitliche Reibungen frei spielen. ARuch
ist darauf zu sehen, daß sie nur mil den äußersten Schärfen der Schneiden in Be-

rührung kommen können
Die Art der Aufhängung, bei welcher an den Enden deö Waagebalkens statt

der nach oben gekehrten Stahlschneiden hohle Pfannen befestigt, die zugehörigen
Schneiden aber in den Gehängen angedracht sind, ill ganz fehlerhaft, und darf

eine auf diese Weise konstruirte Waage nicht zur Eichung zugelassen werden.

S. 3.

Die fernere Prüfung, welche der Stempelung vorhergehen muß, betrifft die
Erforschung der Richtigkeit und Empfindlichkeit.

ftc Richtigkeit eines Waagebalkens gehört, neben den im vorigen Paragra-

phen genannien Erfordernissen, zweierleh:
1) daß der Balken — sich im Gleichgewichte sei, und
2) daß er gleicharmig sei.

Das Vorhandensein der ersten Bedingung zeigt sich sofort, wenn die Zunge
des von den Schalen befreiten Waagebalkeno genau einlleht, und in diese Stel-

lung nach einigen Schwankungen wieder zurückkehrt, nachdem man sie durch Anstoß
elwas daraus entfernt hat.

Dieselbe Probe, jedoch mit gleicher Belastung der beiden Arme des* Woaagt=baleeno, gert auch Aufschluß über das Zutreffen der zweiten Bedingung,
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at man nämlich an beiden Armen genau gleiche Gewichte ausschöngt, 95
haben die Arme gleiche Länge, sobald die Zunge richtig einsteht. Muß ma
auf der einen Seite ein kleines Uebergewicht zulegen, um das genaue nn

herbeizuführen, so ist der nach dieser Seite gekehrte Arm kürzer, als der ihm gegen-
überstehende.

Im lebteren Falle wird der Unterschied beider ängen in Theilen des kürze-

ren Armes erhalten, siue man das Uebergewicht durch eines dergleicheu Gewichte
dividirt. Hätte man z. B. bei einer Brlastung von 10 Pfund auf jeder Selte

dem links hängenden Vaowichte 1 both zulegen müssen, um die uge. un Ein-
stehen zu bringen, so würde der rechte Arm des Balkens um : 320, d. h. um
1/1280 länger sein, als der linke, oder: die ängen beider Arme baorhen sich in die-

se wie 1281 zu 1280 verhalten.

Da eb aber immer sehr schwierig bleibt, einenWagebae genau gleicharmig
herzustellen, so kann eine Abweichung, die nicht mehr als 19990 der bänge eines
Armes beträgt, als unschädlich nachgesehen werden.

g. 4.

Was die Empfindlichkeit betrifft, so wird diese nach der mehr oder mindern

Abweichung der Zunge aus der vertikalen Stellung im Zustande des Gleichgewichts

bei einem gewissen Uebergewicht auf der einen Waagschale, d. h. nach dem größe.
ren oder geringeren Au"schlage beurtheilt. Aus theoretischen Gründen ist dieser

Ausschlag unter übrigens gleichen Umständen desto größer, die Waage also um so

empsindlicher, je länger ihr Balken und je leichter derselbe konstruirt ist. Außer-
dem hat die dage seines Schwerpunktes, so wie der Umstand, ob die beiden Auf-

bängipunene der Waagschalen mit dem mittleren Unterslütungöpunkte des Bal-
kens — die mit lebteren verbundenen drei Stahlschneiden — in eine gerade oder

gebrochene inie fallen, einen bestimmten Einfluß.
Am häusigsten kömmt es vor, daß die Mirtelschneide elwas oberhalb der ge-

raden Linie liegt, welche durch die Endschneiden gezogen werden kann und dies ist
insofern als ein Uebelstand zu betrachten, als sich dann der Waagebalken bei einer

größeren Belastung weniger empfindlich zeigt, als bei geringeren Belastungen. Da-
gegen ist der Ausschlag, den die Zunge für ein bestimmtes Uebergewicht anzeigt,

von der Größe der Belastung unabhängig, sobald jene drei Schneiden genau in

einer geraden Linie liegen, weshalb bei der Prüfung darauf gesehen werden muß,

daß dies so viel als möglich der Fall sei.

F 5.

Gleichwohl wird es nicht ausbleiben, daß die Belastung der beiben Waag-

schalen immer noch fortfährt, einen gewissen Einfluß auf die Größe des Aus-
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schlages auszuüben, da schon die nie ganz zu vermeidende Reibung der Stahl-

schneiden in den zugehörigen Pfannen, und besonders die der mittleren Schneide,
so wie nicht minder die aus der Elasticität des Balkens entspringende Biegun

besselben einen solchen Einfluß bedingt. Mit Rücksicht auf diese Umstände, welche
beide der Belastung proportional sind, wird vorgeschrieben, daß die Empfindlich-

keit einer bis zur größten Tragfähigkeit belasteten Waage mit einem Uebergewichte

gepräft werden soll, welches im Verhältniß zu einem der gleichen Gewichte, die
sich auf der Waage das Gleichgewicht halten, auf jeden Centner ein Loth beträgt.

Man darf sich aber nicht damit begnugen, die genannte Prüfung nur auf
einer Seite vorzunehmen; sie muß ebenso auch auf der anderen Seite geschehen,

wo dann die Zunge nach beiden Seiten hin einen gleich großen Ausschlag geben

. 6.

Hat man sich auf diese Weise die Ueberzeugung verschafft, daß eine zur
Eichung vorgelegte Waage den Anforderungen entspricht, welche die Sicherheit des
Publikums nöthig macht, so ersolgt die Stempelung ihres Balkens in der Mitte
eines jeden Armes.

b. 7.

Finden dagegen nach dem pflichtmäßigen Gutachten der Eichungsbehörde in

Bezug auf die in K. 2 genannten allgemeinen Konstruktiono= Erfordernisse wesent-
liche Mängel slatt, oder geben die in §. &amp;. 3 bis 5 vorgeschriebenen Proben in

Absicht auf die Richtigkeit und Empfindlichkeit nicht die verlangten Resultate, so
darf die Stempelung der Waage nicht eher erfolgen, alo bic jene Mängel voll-
ständig beseitigt sind. «

rägt aber eine solche mangelhafte Waage noch von einer früheren Eichung

her die Stempelung an sich, so ist legtere durch einen darüber gemachten Kreuzhieb

vermittelst eines scharfen Meiselo zu kassiren, und die Waage ist bei der abermali-

gen Vorlage wie eine neue zu behandeln.

B. Römische Waage.

g. 8.

Die unter dem Namen der römischen Waage bekannte Schnellwaage besteht

aus einem ungleicharmigen Balken, der auf gleiche Weise, wie bei der vorigen
Biegevorrichtung, mittelst einer an beiden Seiten vortretenden Stahlschneide in
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stählernen Pfannen, der sogenannten Scheere, ruht. Eine eben solche Schneide,
nur mit nach oben gekehrter Schärfe, ist am Ende des kurzen Armes angebracht,

und diese trägt vermittelst eines gabelförmigen, mit Stahlpfannen versehenen, Ge-

hänges einen Doppelhaken zum Anhänge der Waagschale, oder zur unmittelbaren
Aufhängung der zu wiegenden Kor

Um das Gewicht der letzteren zu bestimmen, dient ein unveränderliches Gegen-

gewicht, das sogenannte baufgewicht, welches an dem langen Arme des Waage-

balkens so aufgehängt ist, daß es versuchsweise hin= und hergeschoben werden kann,
bib der Waagebalken in horizontaler Stellung zum Gleichgewicht kömmt.

Diese Stellung wird auf gleiche Weise, wie bei der gleicharmigen Waag
durch eine auf dem Waagebalken befestigte, in der Scheere frei spielende Juche

angezeigt. Endlich ist auf dem langen Arme des Waagebalkens eine Theilung mie

beigesebten Zahlen angebracht, um mittelst derselben das Gewicht der am kurzen
Arm hängenden bast ohne Weiteres ablesen zu können.

K. 9.

Damit eine Wieevorrichtung der fraglichen Art zur Eichung zugelassen wer-
den kann, muß dieselbe durch ihre äußeren Konstruktions-Verhältnisse folgenden

Anforderungen enlswrcchen:
1) Der Waagebalken muß eine regelmäßige Bearbeitung und eine hin-

reichende Stärke haben, um selbst bei der schwersten Belastung nicht
gebogen zu werden.

2) Der vertikale Querschnitt des Balkens muß überall ein Rechteck mit

horigontalen und vertikalen Seiten sein. Am langen Arme müssen alle
diese Rechtecke gleiche Breite haben; während die Hohen nach dem
äußersten Ende des Armes zu eiwas abnehmen können.

3) Waagebalken mit Querschnitten in Geseat eines übereck gestelltenQua-
drates sind zur Eichung nicht zulässig

4) Wenn man e nicht vorziehl, den egebolten blank zu lassen, so kann

er geschwärzt oder bronzirt, und allenfalls mit einem dünnen Firniß

überzogen werden. Ein dick aufgetragener Anstrich mit Oelsarbe ist
dagegen nicht zulässig.

5) Die Stahlschneiden müssen die gehdrige Härkung und eine solche Zu-
schärfung haben, daß sie die ebenfalls gehärteten Pfannen nur mit der

äußersten Kante berühren.
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6) Beide Schneiden müssen so mit dem Waagebulken verbunden sein, daß
sie auf der Seitenfläche des letzteren senkrecht stehen, und dag eine durch

t4 eSchärfengelegte gerade Linie mit der Zunge einen rechten Winkel
ild

7) Wird eine Waageschale zur Aufnahme der zu wägenden Gegenstände

angewendet, so muß das Gewicht derselben mit Einschluß der zu ihrer

Aufhängung dienenden Keite, Oesen und des zugehörigen Gehänges eine

ganze Zahl von Pfunden betragen, welche auf der vorderen Seitenfläche

des Gehänges in vertiefter Schrift angegeben sein muß.

8) Das Laufgewich darf nicht, wie dies bei den ordinären Schnellwaagen

in der Regel zu geschehen pflegt, vermittelst eines Hakens unmittelbar
auf dem Rücken des Waagebalkens hängen, sondern auf letzteren muß
eine Hütse geschoben sein, an beiden Seiten mit vorstehenden Stahl=

schneiden und einem gabelförmigen Gehänge versehen, dessen unteres Ver-

bindungsstück einen Haken zum Aufhängen des Laufgewichts trägt.

9) Die an beiden Seiten der Hülse vortretenden Stahlschneiden müssen mit,

ihren nach oben gekehrten Schärfen eine gerade Linie bilden, die mit
den Schärfen der beiden vorgenannken Schneiden parallel ist. Auch

muß diese Linie wo möglich in der durch die beiden ersten Scharfen ge-

legten Ebene sich befinden; wenigstens darf sie nicht tiefer als elnen
Viertelzoll unrerhalb dieser Ebene, niemals aber oberhalb derselben
liegen.

Das cgaufgewicht muß die Gestalt einer Kugel haben und oben mit
einer eingegossenen Oese aus Schmiedeeisen zur Aufhängung an den vor-

erwähnten Haken versehen sein. Diese Kugel in Verbindung mit dem
gabelformigen Gehänge und der verschiebbaren Hülse bildet das ganze
Gegengewicht, welches stets eine ganze, auf der Hölse in vertiefter
Schrift angegebene, Zahl von Pfunden betragen muß. Eine anderweite

Auegliichung durch zugefügte Blei= oder Drahtstücke darf nicht daran
vorkommen

11) Die Theilung am langen Arm des Waagebalkens muß auf einer der

Seitenslächen desselben angebracht und eine gleichmäßige sein; d. h. je
zwei auf einander folgende Theilstriche müssen, immer gleiche Enkfer-
nungen von einander haben.

12) 2Pn genannten Entfernungen dürfen nicht kleiner, als eine preußische
nie sein, und die den Theilstrichen beizusetzenden- —T— drfen tiur

— S
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die ganzen Pfunde ausdrücken, während etwa vorkommende Theilstriche

für Bruchtheile des Pfundes ohne numerische Bezeichnung zu lassen
sind.

13) Die Hülse muß auf dem abgeschrägten Rande der einen Seite, welche
öber die vorerwähnte Theilung fortgeleitet, mit einem scharf eingerisse-
nen senkrechten Striche versehen sein, der als Inder dient, um durch das

Zusammentreffen desselben mik irgend einem Theilstriche der Skaola das

entsprechende Gewicht richtig ablesen zu können.

8. 10.

Häufig werden die Schnellwaagen auch mit zwei Skalen zum Wiegen leich-
ter und schwererer Lasten angefertigt, wo dann die eine Skala auf der vorderen

Seite des Balkens, die andere aber auf der Räckseite desselben so angebracht ist,

daß zu ihrem Gebrauch der Waagebalken umgekantet werden muß. Letterer ist
bei dieser Einrichtung mit zwei Scheeren zu seiner Unterstützung versehen, welche
in verschiedenen Abständen von dem Aufhängepunkte der Waagschale am Ende des

kurzen Armes — dem sogenannten Lastpunkte — angebracht find.

im Gebrauche der leichteren Skala sindet der Waagebalken, wie im Vor-

hergehenden angegeben, seine Unterstützung in der am weitesten von dem vast-
punkte entfernten Scheere, während die diesem Punkte am nächsten befindliche

Scheere an der zugehörigen Soabllchneide frei herabhängt. Das Umgekehrte von
diesem findet statt, sobald nach Umkantung des Waagebalkens die Skala für

schwere Belastungen in Gebrauch genommen wird; woraus hervorgeht, daß die zu
beiden Scheeren gehörigen Stahlschneiden eine entgegengesetzte Stellung haben

mssen.
Im Gleichen muß die als Lastpunkt dienende Stahlschneide mit zweien, be-

üglich nach unten und nach oben gekehrten Schärfen versehen sein, damit das
zugehörige gabelförmige Gehänge beim Umkanten des Waagebalkens nur um das

äußerste Ende dec kurzen Armes herum gedreht zu werden braucht, um für beide

Skalen zur Aufhängung der Last gleich geeignet zu sein.

Berreffend die Hülse für das Laufgewicht, welches für den Gebrauch bei-
der Okalen dasselbe bleibt, so muß diese beim Uümkanten des Waagebalkens vor-

her von demselben ab- und nachher wieder aufeschobe werden, damit ein und
derselbe Serich als Inder für beide Schalmn dient. — Schnellwaagen, deren
Hölsen mit zwei an den entgegengesetzten Seiten Figerilinen Zeigerstrichen ver-

sehen sind, den einen für die leichte, den anderen für die schwere Skala bestimmt,

dörfen nicht gericht werden.
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Im Uebrigen gelten für beide Skalen dieselben konstruktiven Bedingungen,
welche in 9. 9 für eine Skala vorgeschrieben sind, und es ist also sür eine

solche Schnellwaage in Absicht auf die Beurkheilung ihrer Eichungsfähigkeit eine
doppelte Prüfung nöthig.

G. 11.

Was die Richtigkeit einer Schnellwaage betrifft, so wird diese vornehmlich
durch die Eintheilung der Skala, die Schwere des Gegengewichtes und die Siel-
lung des Zeigerstriches auf der Hülse desselben bedingt.

Die bänge des kurzen Armes, d. h. die Entfernung des dastpunktes von

dem Unterstützungspunkte de# Balkens, kommt nur soweit in Betracht, als zwi-

schen dieser Länge, der Pfundenzahl des Gegengewichtes, der Entfernung zweier

Theilstriche von einander und der Differenz der zugehörigen Gewichtsangaben
eine bestimmte Bezjehung statkfindet, miltelst welcher die eine dieser Größen aus

den anderen berechnet werden kann. Diese Beziehung besteht darin, daß die Länge

des kurzen Armes sich zu der Entfernung je zweier Theilstriche von einander, wie

die Größe des Gegengewichtes zu der jener Entfernung entsprechenden Gewichts-
differenz verhält.

Bei der Pröfung der Aicheige#n einer vorgelegten Schnellwaage hat man
aber nicht nöthig, auf eine solche Berechnung einzugehen; sondern man kann sich
durch folgendes Verfahren eine genügende Ueberzeugung von der Rlichtigkeit ver-

schaffen.

. 12.

Zuvörderst befreit man den Waagebalken von der aufgeschobenen Hülse und

bringt ihn durch hinreichende Beschwerung des Kastpunktes ins Gleichgewicht.
Eine kleine Störung des lebteren muß dann eine schwankende Bewegung zur Folge

haben, bei welcher die Zunge nach beiden Seiten hin einen Ausschlag von glei-

cher Größe anzeigt.

Nächstdem versieht man den langen Arm wie zum wirklichen Gebrauche mir

dem Laufgewichte, und überzeugt sich, ob die Zunge jedesmal richtig einspielt, wenn
nacheinander der an der Hülse befindliche Zeigerstrich auf zwei möglichst weit von

einander entfernten, Theilstrichen der Skala gestellt wird, während gleichzeitig die
diesen Theilstrichen entsprechenden Belastungen angebrachtfsind.Trifftdiese Probe

z, so hat man sich nur noch zu öberzeugen, ob der Abstand zwischen jenen Theil-

stichen in so viel gleiche Theile, wie die Differenz der zugehorigen Belastungen
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Pfuode enthält, getheilt ist, und ob auch die übrigen Theile der Skala hinsicht-
lich der Größe damit übereinstimmen.

Es ist am zweckmäßigsten, die obige Prüfung an zwei Dbellsrichen vorlinch-
men, von denen der eine in der Nähe des ersten, der andere aber in Nähe

des letzten Theilpunktes der Skala liegt, und zur mehreren Sichthen kum man

dann dieselbe Probe noch für einen drliten, zwischen jenen liegenden Theilstrich
wiederholen.

Uebrigens verstehr es sich von selbst, daß bei einer Schnellwaage mit zwei

Skalen die vorstehend angegebene Prüfung auf jede ihrer Skalen auögedehnt
werden muß.

S. 13.

Hinsichtlich der Em#indlichkeit einer Schnellwaage wird feltgestellt, daß
diese mit einer Gewichtzulage von drei Loth auf den Genkner geprüft werden soll,

wobdei folgendermaßen zu verfahren ist.

Man bringt zuerst, wie vorhin angegeben, eine dem Maximum der Trag-
fähigkeit nahe kommende Belastung an der Waage ins Gleichgewicht, indem man

das Laufgewicht auf den entsprechenden Theilstrich der Skala stellt, so daß die

Zunge richtig einspielt. Legt man dann derselben nach Verhältniß ihrer Schwere
das entsprechende Uebergewicht zu, so muß der Zeiger nach der Seite des kur-

zen Armes hin einen deutlichen Ausschlag anzeigen.

Ist dies der Fall, so schiebt man das Laufgewicht um so viel weiter, daß

abermals Gleichgewicht eintritt, und nimmt das Uebergewicht von der Belastung

fortz alsdann muß die Zunge denselben Ausschlag nach der entgegengesetzten Seite

bin anzeigen.

F. 14.

Ist nach sorgfältiger Beobachtung des vorstehend angegebenen Prüfungs-Ver-
fohrens eine Schnellwaage als vorschriftsmäßig konstruirt und richtig befunden,
so muß sowohl der Waagebalken als auch das Gehänge der Schaale und die Hülse

des Laufgewichtes gestempelt werden.

Bei dem Waagebalken erfolgt diese Stemprlung beim ersten und tehten Theil-
strich der Skala; bei der Hülse auf beiden Seiten unmittelbar neben dem als

Jeiger dienenden Strich, so daß eine Verrückung desselben ohne Zerstörung des
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Stempels unausführbar wird, und bei dem Gehänge auf der vordern Seite des-

selben.

der Waagebalken mit einer zweiten Skala versihen, so muß diese nach
befundener Richtigkeit in gleicher Weise wie die erste gestempelt werden.

8. 15.

r Eichungsbescheinigung ist außer der laufenden Nummer und desNamen aben der die Eichung verlangt hat, noch anzugeben

1) Die Bemerkung, ob die Schnellwaage eine Tcfat oder doppelte (mit
nur einer Skala, oder mit zwei derselben versehen) ist.

2) Die lünge eines Theiles der Skala, der zwischen zwei, möglichst weit
von einander entfernten und mit einer ganzen Zahl von Pfunden be-
richmren Theilstrichen enthalteni

Der Werth dieser bänge, ausgedrückt durch die Differenz jener Zah.
len, welche namhaft zu machen sind, und die Angabe der etwa vor-

handenen Unterabtheilungen für halbe, viertel Pfunde 2c.

4) Die Schwere des Gegengewichtes einschließlich der Hölse und des zuge-

hörigen Gehänges.

—

C. Brüchenwaagen.

(. 16.

Die unter der Benennung „Brückenwaagen“ bekannten Wiegevorrichtungen

werden nach sehr verschiedenen Prinzipien konstruirt, die in Absicht auf Zuver-

lässigkeit bald mehr, bald weniger Gewähr leisten. Für jet können nur diejeni-
gen Vorrichtungen, welche unter dem Namen der Straßburger Brückenwaage
bekannt sind, und die seit einer Reihe von Jahren im öffentlichen Verkehr ziemlich

allgemeine Verbreitung gefunden haben, zur Eichung zugrlassen werden.

In wiefern künftig auch noch andere Arten von Brückenwaagen al eichungs-

fähig. anerkannt werden können, bleibt einer besonderen Bestimmung nach Maß-

—der inzwischen hinsschtlich hrer Zuverlässigkeit gemachten Erfahrungen vorbe-
l
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G. 17.

Die, wesentlichen Bestandtheile einer Straßburger rücewache, welche bei
der Prüfung vorzüglich in Betracht kommen, sind folgend

1) Der ungleicharmige Waagebalken, dessen Drehpunkt in einer auf dem

v2#2

x

Ständer befestigten Stahlpfanne angebracht ist, und der am Ende sei-

nes längeren Armes die Schale zur Aufnahme der verjüngten Gewichte

trägt. Am kürzeren Arme besinden sich zwei Aufhängpunkte; der am

äußersten Ends zur Aufhängung des Tragehebels, der dem Drehpunktezu-
nächst liegende zum Tragen der Brücke dienend.

Der unter der Brücke horizontal gelagerte Tragehebel, aus zweien,

auf der hohen Kante stehenden Eisenstangen von hinreichender Stärke

in Gestalt eines gleichschenkeligen Dreiecks zusammengesetzt. Die Ba-
sis dieses Dreiecké bildet das hintere Ende des Tragehebels, und hier

sind unter den Schenkeln desselben zwei, eine gerade Linie bildende Stahl-

schneiden befestigt, welche, in unbeweglichen Stahlpfannen ruhend, dem
Hebel zum Seübpunkte dienen. Mit dem vorderen Ende ist dagegen

der Hebel durch eine senkrechte Eisenstange am äußeren Ende des kur-

zen Armes vom Waagebalken aufgehangen.

Die waagerechte Brücke, zur ulnahme der Last bestimmt, deren Ge-
wicht ermittelt werden soll. mittelst einer senkrechten Eisenstange
hängt sie einerseitté am # Am des Waagebalkens, während sie

andererseits auf zweien Stahlschneiden ruht, die auf den Schenkeln des
Tragehebels so bekestigt sind, daß ihre nach oben gekehrten Schneiden
in eine gerade inie fallen.

4) Zur horizontalen Siellung der Brücke, wie überhaupt zur richtigen

2—

Aufstellung des ganzen Apparates dient ein Pendelzeiger, der an der

vorderen Seite des den Waagebalken tragenden Ständers so angebracht

ist, daß die Spitze desselben genkrecht uber einen festen Punkt steht,
wenn die Brücke waagerecht ist

) Außerdemsind noch zu erwähnen: die Zunge zur Anzeige des eingetrete-
nen Gleichgewichtc und der Regulator, um die Gewichte sämmtlicher

Theile so auszugleichen, daß bei der unbelasteten Vorrichtung die Zunge
richtig einsteht. Diese beiden Theile sind am longen Arme des Waage
balkens angebracht.



Alle vorgenannten Bestandtheile müssen sorgfältlg gearbeitet und in solchen
Abmessungen ausgeführt sein, wie sie dem Maximum der Tragfähigkeit der

Brückenwaage entsprechen, ohne andererseits die todte Masse derselben unnöthig
zu vermehren. Vornehmlich ist darauf zu sehen, daß alle Verbindungen zwischen
den beweglichen Theilen und deren seste Unterstühungen mittelst gehärteter Schnei-

den und' Pfannen so hergestent seien, daß in benselben eine möglichst freie Dreh-
bewegung ohne merelsche Reibung staltsinden kann, sowie, daß diese Theile nirgend
eine Seitenreibung erleiden, wodurch Irrthümer herbeigeführt werden würden.

Beim Waagebalken müssen aus ähnlichen Gründen, wie bei der gleich-

armigen Waage die drei Aufhängepunkte mit dem Unterstützungsrunkte des Bal-
kens wo möglich genau, jedenfalls äber doch sehr nahe in einer geraden Sinie lie-

gen, welche binie im Gleichgewichtsstande eine horizontale Lage hat. Ein Glei-
ches gilt in sofern auch von dem Tragehebel, als bei diesem die Schneiden der an

ihm befestigten Stahlprismen in einer waagerechten Ebene liegen müssen.

S. 19.

Außerdem ist darauf zu sehen, daß sowohl die beiden Stahlschneiden, auf welchen
das hintere Ende der Brücke ruht, als auch die beiden zur Unterstützung deo Hebels

dienenden Schneiden jedesmal eine gerade Linie bilden, sowle daß jene Schneiden nach
oben, diese dagegen nach unten gekehrt lind, was wesentlich zur dauernden Erhal=

tung ihrer Richtigkeit beiträgt.

Zuweilen begegnet man auch der umgekehrten Anordnung, so daß beispielsweise
die zum Auslager der Brücke dienenden Stahlschneiden an deren unterer Fläche, die

zugehörigen Pfannen dagegen auf den Schenkeln des Tragehebels befestigtsind.
Alleln das ist eine fehlerhafte, zu falschen Resultaten Anlaß gebende Konstruktion,
weöhalb eine Brückenwaage, an welcher dieselbe vorkommt, nicht gestempele
werden darf.

S. 20.

Was dieRichtigkeit einer Brückenwaage anbetrifft, so müssen in dieser Bezie-
bung. folgende zwei Bedingungen erfüllt werden:
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1) muß es hinsichtlich des zum Gleichgewicht erforderlichen Gegengewichtes
gleichgültig sein, auf welche Stelle der Brücke die zu wägende Last

gelegt wird;

2) muß ein bestimmtes Verhältniß zwischen den sich das Gleichgewicht hal-
tenden Gewichten stattsinden, welches Verhältniß kein onderes alg das
von 1: 10 ober von 1: 100 sein darf.

Für das Zutreffen der erstenBedingung ist erferderlich, daß der kurze Arm
des Waagebalkens und die bänge des Traghebels durch die vorerwähnte Be-

dingung des vorderen und hinteren Endes der Brücke mit diesen Theilen in dem-

selben Verhältnisse getheilt werden. Findet diese Anordnung statt, so hat sie zur
unmittelbaren Folge, daß die irgendwo auf der Brücke liegende Last ebenso auf
den Waagebalken wirkt, als wäre sie in der die Brücke mit dem kurzen Arme

dieses Balkens verbindenden Eisenstange angebracht.

Zur Erfüllung der zweiten Bedingung muß daher die Entsernung des Auf-
hängepunktes der erwähnten Stange vom Drehpunkte des Balkens bei einer

Dezimalwaage genau den zehnten Theil derjenigen Entfernung betragen, in welcher
die Waagschale von eben diesem Drehpunkte am langen Arme aufgehangti

S. 21.

Da es nicht wohl thunlich ist, das Vorhandensein der obigen Längenverhält-
nisse durch direkte Messungen genau nachzuweisen, so wird in dieser Beziehung

folgendes Prüfungöverfahren vorgeschrieben:

Hat man ed z. B. mit einer Dezimalwaage von 15 Centnern Tragsähigkeit

zu thun, so muß dieselbe zuvörderst möglichst horizonkal auf= und festgesteult
werden, wozu der vern am Ständer angebrachte kleine Pendelzeiger dient. Nächst-

dem bringt man mie Hülfe des Regulators die Zunge zum richtigen Einstehen,

lalls sie dies nicht von selbst thun sollte.

Nach dieser Vorbereitung läßt man etwa 5 Cenkner auf die Brücke möglichst

weit nach vorn, und  Centner alo Gegengewicht auf die Waagschale sehen, so

muß die Zunge nach einigen Schwankungen des Waagebalkens richtig einfpielen.
Thut sie dies auch dann noch, nachdem man die aufgesetzten 5 Centner möglichst
weit nach dem hinteren Ende der Brücke hat rücken lassen, und kehrt sie be-



— 29 —

harrlich wieder in die fragliche Stellung zurück, wenn man in beiden Fällen durch

absichtliches Anstosen das Gleichgewicht gestort hat, so ist das ein Zeichen, daß
die im vorigen Paragraphen zu 1 und 2 genannten Bedingungen erfüllt sind.

Der Sicherheit wegen ist dann dieselbe Probe noch unter einer successiven Be-

lastung der Brücke von 10 und 15 Centnern, wozu bezüglich 1 und 1 Centner

als Gegengewicht gehören, mit aller Sorgfalt zu wiederholen, und erst, wenn sich

bei jeder dieser drei Proben dasselbe Ergebniß herausstellt, sind die Konstruktions-

verhältnisse der Brückenwaage als richtig zu erachten.

Mit den oben erwähnten Proben ist zugleich die Prüfung der Empfindlichkeit

einer Brückenwaage zu verbinden.

Dieselbe muß namlich von der Art sein, daß ein der Last zugelegtes Ueber-

gewicht von zwei Loth auf jeden Centner noch eine merkliche Störung des statt-

gehabten Gleichgewichtes zur Folge hat. Wenn also in dem vorigen Beispiele
die Brucke nach einander mit 5, 10 und 15 Centner belastet worden ist, har

man diesen Belastungen bezuglich 10, 20 und 30 Loth zuzulegen, wonach sich

die Zunge jedesmal merklich uber ihren Gleichgewichtestand erheben muß. Sie

muß sich dagegen um eben so viel senken, wenn man statt der obigen Gewichts-

zulagen zu den verschiedenen Belastungen der Brücke von den in der Waagschale

befindlichen Gegengewichten bezüglich 1, 2 und 3 Loth fortnimmt.

S. 23.

Die gewissenhafte Beachtung aller der Anforderungen, welche dieser Instruktion

gemäß an eine ihnen zur Stempelung vorgelegte Bruckenwaage in konstruktiver

Hinsicht zu machen sind, so wie die sorgfältige Ausführung der in den 88. 21

und 22 vorgeschriebenen Verfahrungöweisen zur Prufung der Richtigkeit und

Empfindlichkeit einer solchen Waage wird hierdurch zur besonderen Pflicht gemacht.

Nur wenn die Waage in allen diesen Beziehungen den Anforderungen entspricht,

darf die Stempelung ausgeführt werden. Lettere erfolgt schließlich durch Auf-
schlagung des Stempels auf den Waagebalken und den Schenkel des Trag-

hebels, sowie durch Einbrennen dieses Stempels an geeigneten Stellen der Brücke.
*)
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Der dem Besitzer der Waage zu übergebende Deglarbicngoschern muß die
nähere Bezeichnung derselben durch die Venennung Dezimal= oder Centesimal=
Waage, den Namen des Verfertigers, die arssähihtett“ der Wadge, und das

Datum der geschehenen Eichung enthalten.

. 24.

In Absicht auf die bei den Brückemnagen zu gebrauchenden W*-
welche ebenfalls geltempelt sein müssen, wird der betreffenden
behörde die größte Sorgfalt bei Frotrg der Richtigkeit M#

Gewichte anempfohlen, da jede Abweichung nach dem Konstruc=
tions Spstem der Bräckenwaage einen zehn-, resp. hundertfachen

Fehler zur Folge hat.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß alterer Linie.

M. s
(Ausgegeben den 26. Februar 1858.)

7. Bekanntmachung,

die Ausgabe eines erneuerten Abdruckes des Gesetzes vom
A Januar 1846

betreffend.

Nachdem wegen wingetrenen Mangels und des fortwährenden Bedarfs an
Erxemplaren des Gesetzes vom 1. Januar 1846, den Instanzenzug in Givil= und
Criminalsachen und das bei der Einwendung zu beobachtende Verfahren betreffend,

ein erneuerter Abdruck des Gesetzes nöthig und beschlossen worden ist, denselben in die
Gesetzsammlung aufzunehmen, so wird dieser und zwar, da sich ein Bedürfniß für
Abänderungen nicht fühlbar gemacht hat, in unveränderter Fassung hiermit aus-
gegeben und dabei nur darauf hingewiesen, daß rücksichtlich der, nach dem unbe-
stimmten summarischen Prozeß zu behandelnden Rechtssachen, die 5§5. 1 unter
B. b. und 12 durch §§. 66 und 67 des Gesetzes vom 24. December 1852, und

die Ih. 18 und 19 durch 9§. 56, 57 und 68 des obengedachten Gesetzes modi-

sicirt worden sind.

Greiz, den 12. Februar 18538

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern= Crispendors.





Fürstlich Reuß-Plauisches älterer Linie

Gesetz,
den Instanzenzug in Civil= und Criminalsachen und das

bei der Einwendung von Rechtsmitteln zu bcobachtende
Verfahren

belressend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Rcuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

haben Uns bewogen gefunden, zu Herstellung eines völlig geordneten Instanzenzugs
in Ciwil= und Criminalsachen und zu Vereinfachung des bei der Einwendung von

Rechtemitleln zu beobachtenden Verfahrens, mut Berucksichtigung der seit Errichtung
des gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichts zu Jena gemachten Erfahrungen und
der von den übrigen zum Oberappellationsgerichtesprengel verbundenen Nachbarstaa-

ten in dieser Beziehung geschehenen Vorschritte, nach erstattetem Vortrage Unserer
Landesregierung, auch vernommenem Beirathe Unserer getreuen Ritter- und Land-

schaft, Folgendes gesetzlich zu bestimmen.

S. 1.

In Civiljustizsachen soll
A. in allen nach den bestehenden Gesetzen zur Oberberufung an das Ober-

appellationsgericht geeigneten Fällen ein dreifacher Instanzenzug
stattsinden, wonach
a, die vor den Untergerichten verhandelten und da zur ersten Entschei-

dung gebrachten Rechtesachen, auf dagegen eingewendete Berufung zur
Entscheidung an die Landesregierung, und auf einge wendeteOberberu-
fung gegen deren erfolgtes Erkenneniß zur letzten Entscheidung an das

Oberappellationsgericht,
6
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b. die bei der Landesregierung oder dem Consistorium unmittel-

bar anhängig gewordenen Rechtssachen, nach dort erfolgter erster
Entscheidung, auf dagegen eingewendete Leuterung zu auswärtigem
Erkenntnisse, sodann auf eingewendete Oberberufung gegen das beute-
rungerkenntniß zur letzten Entscheidung an das Oberappellatsonsgericht

gelangen sollen.
. In den von der Oberberufung geseblich au6ögeschlossenen Eivil-

justigsachen soll dagegen nur eine zweifache Instanz stattsinden, wonach
a. die vor den Untergerichten verhandelten und da zur ersten Ent-

scheidung gebrachten Rechtssachen, auf dagegen eingewendete Berüfung,
an die Landeoregierung zur letzten Entscheidung,

b. die bei der Landeoregierung oder dem Consistorium unmit-

telbar anhängig gewordenen Rechtssachen, nach dort erfolgter erster
Entscheidung, auf dagegen eingewendete Leuterung zu auswärti-
gem Erkenntnisse in letzter Instanz

gelangen sollen.

G. 2.

Hiernach sindet gegen alle untergerichtlichen Erkenntnisse ohne Unterschied

lediglich das Rechtsmittel der Berusung an die Landesregierung statt.
Gegen alle von der Landesregierung oder dem Consistorium in erster

ertheilten Entscheidungen aber ist lediglich das Rechtsmittel der Leuterung
zu Einholung auswärtigen Erkenntnisses statthaft, wodurch in ober-
appellabeln Fällen die zweite Instanz als Mittelinstanz, in nichtober=

berufbaren Fällen die zweite Instanz als letzte gebildet wird.

4. 3.

Dagegen fallen nunmehr, als unvereinbar mit obigem Instanzenzuge, gäng-

weg

a. das Rechtsmittel der Leuterung gegen untergerichtliche Erkennt-
nisse,

b. die Mittelinstanz, welche die hiesigen Justiqämter hinsichtlich der
vor dem hiesigen Stadtrathe vermöge seiner beschränkten Erbgerichts-
barkeit verhandelten Partheisachen bisher statutenmäßig bildeten, un-

beschadet jedoch der zur Zeit noch bestehenden Jrurisdictionsconcurrenz
zwischen diesen Stellen,

C. das Rechtsmittel der Dberleuterung bei der Landesregierung

und dem Consistorium,



d. der Grundsatz, daß nur drei gleichförmige Erkenntnisse eine

unbedingt rechtskräftige Entscheidung begründen.

F. 4.

Hinsichtlich der Oberberufung bleibt es auch ferner bei der ausnahmswei-

sen Bestimmung des §. 16 der Oberappellationsgerichtordnung in der Maße, daß

künftig beim Vorhandensein von zwei gleichförmigen Erkenntnissen auf Antrag
des Oberappellaten, statt der Entscheidung des Oberappellationsgerichts die Akten-

versendung an eine auswärtige Juristenfacultät eintreten, deren bestätigendes Er-

kenntniß als letztes gelten, gegen eine erfolgende reformatorische Entscheidung
aber noch die Oberberufung an das Oberappellationögericht zulässig sein soll.

9. 5.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen von dem Tage an, an welchem das
gegenwärtige Gesetz nach #§. 30 in Kraft trikt, auch auf alle bereits anhängi-

gen Rechtssache Anwendung leiden. Es gelten dafür folgende Regeln:
Die gegen untergerichtliche Erkenntnisse eingewendeten Rechtsmit-
tel der Leuterung, bezugsweise der etlwa vom hiesigen Stadt-

rathe an das betreffende Justizamt ergriffenen Berufung, sind in
Berufungen an die Landeêregierung umzuwandeln und a) wenn

der Fortstellungstermin noch nicht gestanden hat, sofort, b) außerdem
aber nach geschlossenem Verfahren, berichtlich an die Landesregierung ein-

zusenden. c) Wenn die Untergerichtsakten bereits verschickt waren, ist

das eingehende auswärtige Erkenntniß an die bandeoregierung einzusen-
den und von dieser als ein in derBerufunginstanz ertheiltes zur Publi.

cation zu bringen. I) Wenn das auf ein eingewendetes Forchtemitelr
beim Untergericht ertheilte Erkenntniß die Rechtskrasft nochn
schritten hat, so findet dagegen innerhalb der zehntägigen zuchpih 10%

die Berufung an die Landesregierung statt
Die bei der Landesregierung oder dem Consistorium eingelegten

Leuterungen sind: a) sofern sie nach den Bestimmungen 6. 1 unter
A. b. an die Stelle der zweiten Instanz treten, nach geschlossenem

Verfahren mittelst der Aktenversendung nach auswärtigem Er-
kenntnisse zu erledigen, D) außerdem aber und sofern sie nach gegen-

wärtigem Gesetze als unzulässig erscheinen, ausnahmsweise ohne Berück
sichtigung der Oberappellabilität, in Oberberufung zu verwandeln
und zur Entscheidung des Oberappellationsgerichts zu bringen. Es sind

zu dem Ende die Akten, wenn das Leuterungsverfahren bereits begonnen

r*1•
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hatte, nach dem erfolgten Schlusse desselben, außerdem nach weiterer Vor-

bereitung der Entscheidung mittelst Emhaltung des nach §. 61 der *
appellationsgerichtsordnung vorgeschriebenen Verfahrens, an das Obe

appellationsgericht einzusenden. In beiden lchten „ bebe
es, unter der Voraussehung, daß nur zwei, aber Fgleichförmige
Erkennenisse vorliegen, bei der Bestimmung des §. 16 . D#e##ipece

tionögerichtsordnung

8. 6.

In GrimnalsvKibsachen soll durchgängig eine zweifache Instanz start-
finden. Ec sollen dana

A. in allem nach den - Gesehen zur Oberberufung an das Ober-

appellationögericht geeigneten Fällen
u. die vor den Untergerichten verhandelten Untersuchungen zum ersten

Erkenntnisse an die Landeoregierung eingesendet, sodann auf eingewendete
Oberberufung wider das erfolgte Erkenntniß der bandeêregierung zur

letzten Entscheidung an dab Oberappellationsgericht gelangen,
b. die vor der Landeoregierung oder dem Consistorium unmit-

telbar anhängig gewordenen Sachen dort in erster Instunz entschieden

werden, sodann auf eingewendete Oberberufung gegen dieses erste Er-
kenntniß, zur lebten Entscheidung an das Oberappellationêgrricht gedeihen.

B. In allen von der Oberberufung geseblich auogeschlossenen Fällen
aber, unter solcher Voraussezung namentlich in Untersuchungen wegen Ab-

gabendefrauden, Verbal= und Realinjurien, Polizeivergehungen, Rugen= und
Frevelsachen, sollen
a. die vor den Untergerichten verhandelten Sachen von diesen Behör--

den selbst in erster Instanz entschieden werden, sodann auf eingewen-
dete Verufung gegen dieses Erkenntniß zur Entscheidung in letter

Instanz an die Landeöregierung gelangen,
b. die vor der Landesregierung oder dem Consistorium unmit-

telbar anhängig gewordenen Untersuchungösachen, nach dort in erster

Instanz erfolgter Entscheidung, auf dagegen eingelegte weitere Ver-
theidigung, nach Maßgabe des von einem auswärtigen Spruch-

stuhle eingehollen Rechtögutachtens, vor derselben Behorde in letzter
IJastanz entschieden werden.

S. 7.

Der bandesregierung und dem Gonsistorium bleibt es vorbehalten, die Füh-

rung der ihnen zustehenden Untersuchungen einer Deputation aus der Mitte des
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Collegiums oder einer Untergerichtsstelle aufzutragen. Es wird jedoch bierdurch
eine Aenderung in dem geordneten Instanzenzuge nicht begründet; auch sollen in
dergleichen Fallen die einzubringenden Sporkuln der Fürstl. Landessalariencasse verblei-
ben und den mit festem Dienstgehalte angestellten Deputirten oder Beauftragten,

neben Belassung etwaiger Localexpeditionsgebühren, lediglich die baaren Auslagen
vergütet werden.

Die dem strafrechtlichen Verfahren nicht angehörigen Disciplinarbefug=
nisse der Landeoregierung und de5 Confistoriumé, ingleichen der diesem untergeord-

neten kirchlichen, Schul= und Inspectionsbehörden sind von den gegenwärtigen, nur

auf das förmliche Untersuchungéverfahren bezüglichen Bestimmungen ausgenommen.

. S.

Wenn über die Zuständigkeit der Untergerichte zur ersten Entscheidung

in Untersuchungssachen (§. 6. B. a.) Zweifel entsteht, so hat die Untersuchungs-
behörde die Akten an die Landeoregierung einzusenden. Erachtet diese, daß der Fall

nach dem (in thoesi) angedrohlen Strafmaße oder aus sonstigen Gründen von der

Oberberufung auögeschlossen ist, so läßt sie die Akten zu Ertheilung der ersten Ent-

scheidung an die Untersuchungsbehörde zurückgehen; eß sindet jedoch in diesem Falle
ein Gebührenansat für die Berichterstattung und die darauf erfolgte. Anweisung
nicht statt.

Erscheint eine untergerichtliche Untersuchungssache zwar nach Masgabe der im
Allgemeinen (in thest) gesebhlich angedrohten Strase zur Oberberufung geeignet,
dem vorliegenden besondern Falle aber (in hpothesi) nach den sich porsanelen

den Umständen nur eine die Oberberufung nicht begründende Straszuerkennung

anwendbar, so hat die Landeêregierung die an sie eingesendeten Akten dem Unter=

suchungsgerichte zur dortigen Erkheilung des. ersten Erkenntnisses wachsugeben.
Sofern in einer untergerichtlichen Untersuchung vom Un

gerichte (elwa auf eingeholtes auswärtiges Rechtögutachten nach §. 11 unten) zahelt

erste Erkenntniß nach den bestehenden geseblichen Bestimmungen die Oberberu-
fung begründet, so soll dieses erste Erkenntnist einer von der Landesregierung
gegebenen Entscheidung gleichgeachtet werden und dagegen, anstatt der Berufung an

diese, lediglich die Oberberufung an das Oberappellationsgericht zulässig sein,
auch jedes andere gegen eine solche Entscheidung eingewendete Rechtomittel ohne
weiteres alo Oberberufung gelten. Ebenso soll dabin einer untergerichtlichen

Untersochung zu Ertheilung des ersten Erkenntnisses von der bandesregierung

etwa eingeholte auswärtige Rechtsgutachten, falls dessen Inhalt die Oberberu-

fungnicht begründen würde, als von dem Unrergerichte eingeholt angesehen
und an dieses zu der danach von ihm zu ertheilenden ersten Entscheidung mit den

Akten ohne weiteres abgegeben werden (vgl. V. 11).



G. 9.

Das in Criminaljustizsachen in erster Instanz zu ertheilende Erkenntniß ist
auf alle geringere mit zur Untersuchung gezogene Vergehungen, sowie auf die
Bestrafung der ungleichen Theilnehmer, Gehülfen oder Begünstiger zu erstrecken.
Findet in solchen Fällen gegen dieses erste Erkenntniß für einen oder den andern

Betheiligten nach Maßgabe der auagesprochenen Strafe oder sonst die Oberberu-
fung start, so soll dasselbe Rechtsmittel den übrigen Betheiligten auch wegen
nicht zur Oberberufung geeigneter Punkte der Enescheidung offen stehen; außerdem

wird für Alle, und wegen aller Erkenmtoifpungt ?die zweite Instanz nach den Be-
stimmungen des §. 6 unter B. a. und b. gebil

G. 10.

Wenn der Untersuchungékostenaufwand in erster Instanz zu dem An-
ktheile eines Angeschuldigten voraussichtlich den Betrag von fünfzig Thalern über-

steigt, so soll in dieser Untersuchungssache für alle Betheiligten die Oberberusung
nicht allein wegen der Kosten, sondern auch in der Hauptsache für statthaft

geachtet und demnach das erste Erkenntniß nach den Bestimmungen des §F. 6 A.
und D. von der Landesregierung, bezugsweise von dem Consistorium krtheilt werden.

. 11.

Es bleibt dem Ermessen der Landesregierung und des Consistorium#, sowie der

Untergerichtsbehörden anheimgestellt, wenn sie das von ihnen zu ertheilende Urtheil

selost zu fällen Bedenken tragen, in Civilsachen das Erkenntniß eines aus-

wärtigen Spruchstuhls einzuholen und zu publiciren, in Criminalsachen
aber die zu publicirende Entscheidung nach Maßgabe des von einem auswärtigen

Spruchstuhle eingeholten und zu den Akten zu nehmenden Rechtsgutachtens zu

fassen. Ein solches Rechtögutachten soll einem von einer aucwärtigen Juristenfacultär

eingcholten Erkenntnisse der Sache nach völlig gleichgeachtet werden und namentlich
in Bezug auf die Besiimmungenin F. 35 der Oberappellationsgerichtsordnung, Kraft
hierdurch landeöherrlich ertheilter authentischer Auslegung, ausdräcklich gleichgesetzt
sein. Die Untergerichte sollen jedoch die von ihnen nach auswärtigem Rechisgut-
achten gesaßten strafrechtlichen Entscheidungen vor deren Publicakion, mit Beifügung
des Gutachtens und der sämmtlichen Untersuchungsakten, ohne besondere Berichts-
erstattung, an die Landeöregierung einsenden, welche dieselben nach genommener Ein-

sicht in möglichster Beschleunigung zur Eröffnung zurückzustellen hat, sofern sie nicht,
bei sich ergebender gesetzwidriger Gelindigkeit des Straferkenntnisses, den iscalischen
Antrag auf Cassation desselben nach Maßgabe des F. 35 der Oberappellationsgerichts-
ordnung einzuleiten sich veranlaßt findet.
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Eben so soll es der Landesregierung und dem Consistorium freistehen, so oft
diese Behörden in irgend einer Civil= oder Criminalsache nach deren besonderer

Nakur unbedingt das letzte Erkenntniß zu ertheilen hätten, oder auch mit Ge

wißheit vorau6zusehen ist, daß gegen das von der Landesregierung oder dem Con-

sistorium zu erkheilende Erkenntniß die Oberberufung an das Oberappellations=

gericht nicht stallsinden würde, in solchem Falle anstatt eigner Cntscheidung die
Akten zum Erkenntnisse in lezter Instanz an das Oberappellationsgericht nach den

Bestimmungen in 9#. 2 1, 30, 38 der Oberappellationsgerichtsordnung zu versenden.
In allen vorbemerkten Fällen sind jedoch nur die durch Einholung des Er-

kenntmsses oder Gutachtens verursachten baaren Auslagen unter den Prozeß-

kosten zu liguidiren, alle Gebuhren für die Missive und die etwaigen Monitorien,

sowie für die Umschreibung des in Untersuchungssachen ingeholten Gutachtens in
die Form Giucw eignen Erkenntnisses aber ganz außer Ansatz zuIn Civilsachen ist die Umschreibung des engeolken! — Urtheils
in die 3. . ogne-. Entscheidung der Prozeßbehörde gänzlich zu unterlassen.

12.

Anträge der Partheien auf Einholung auswärtigen Erkenntnisses in Givil-
sachen oder Fassung der Entscheidung in Untersuchungésachen nach Maßgabe eines
einzuholenden auowärtigen Rechksgutachtens, sowie Protestationen der Bethel-
ligten gegen einen oder den andern aucwärtigen Spruchstuhl sind von der Prozeß-

behörde zu berücksichtigen. Die Anträge und Protestationen dieser Art sind der

Einwendungs= oder besondern Auoführungoschrift, beziehungöweise der Gegendeduc=
tionsschrift (6V. 18, 19) am Schlusse derselben in leicht wahrnehmbarer Form
beizugeben; außerdem soll die Nichtberücksichtigung auf Seiten der Gerichtsstellen

für 3 schiferegt. geachtet werden.
enn die Protestationen der beim Prozeßverfahren besonders Botbeiligten

zwar im Einzelnen auf die durch das Justizmandat vom B. Januar 1825 K. 1

gesetzlich bestimmte Zahl beschräneèt sind, in ihrer Gesammtheit aber die Zahl von

vier ausgenommenen Spruchstühlen übersteigen, so har das Prozeßgericht die Be-
schränkung der sammtlichen Protestationen auf die Zahl von vier mittelst ver-

suchter reinbarung der Betheiligten, nöthigenfallo durch Loodziehung zu vermitteln.
e Protestationen gegen einen oder den andern auswärtigen Spruch-

stuhl nelen den aucdrücklichen Antrag auf Einholung auswärtigen Erkennt-

nisses oder Gutachtens nicht vertreten, daher beim Mangel eines solchen Antrags

von einer oder der andern Seite nicht 5% werden.
g.

Die Verpslichtung zur uubernag h ""n burch die Aktenversendung und Ein-

holung auswärtigen Erkenntnisses oder Gutachtens verursachten asn (Tranê=
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missionskosten) soll nach denselben Grundsäten beurtheilt werden, wie die Ver-

bindlichkeit zur Prozeßkostenabtragung und Erstattung überhaupt; es soll mithin
eben so wenig die von Amtswegen beschlossene, als die auf den Antrag einer oder

der andern Parthei erfolgte Aktenversendung einen Grund zur getheilten oder allei-

nigen Zuerkennung der Versendungskosten abgeben, sofern nicht die Entscheidung
der Sache selbst für die Zuerkennung des Auswands in solcher Maße in Verbin-=

dung mit den gesammten Prozeßkosten, Bestimmungôgründe an die Hand giebt.
Eben deöhalb soll das Prozeßgericht befugt sein, unter allen Umständen von

jeder Parthei, welcher das Armenrecht noch nicht zugesprochen worden ist, den Ver-
ag für die etwa zu verfügende Aktenversendung nach dem muthmaßlichen antheili-

gen Betrage im Voraus zu fordern, nöthigenfalls durch erecutwische Zwangemittel
einzuziehen.

Nach den bestehenden Gesetzen ist die Bestreitung des die armen Partheien

in ihren Prozessen antheilig treffenden baaren Verlags eine bast der Gerichtsbarkeit,
vor Zulassung der Armen zu gerichtlichen Prozesverhandlungen aber zunächst die

Gerechtigkeit ihrer Sache zu prüfen und bei deren hinreichender Begründung noch

die Bescheinigung der Armuth und die Leistung des Armeneids erforderlich. Es

ist daher den von einer armen Parthei oder von dem ihr bestellten Officialanwalte

auêgehenden Anträgen auf aubwärtö einzuholendes Erkenntniß oder Gutachlen in
Eivil= und Denunciationssachen nur dann Folge zu geben, wenn jene wenigstens

die Gerechtigkeit ihrer Sache wahrscheinlich gemacht hat; jedoch soll diese Wahr-
scheinlichkeit bei einem in Ermangelung anderer Beweismittel auf Eid zu stellenden
Anspruche für erbracht angesehen werden.

I. 14.

Nach vorstehenden Bestimmungen (§Fr. 1 und 6) sind in dem geordneten drei-

fachen, bezugsweise zweifachen Instanzenzuge deb Civil= und Ctiminalprozesses die

Rechtömittel der Berufung inerster untergerichtlicher Instanz, der Leu-
terung bezugöweise der weitern Vertheidigung in zweiter und letzter

Inslanz bei der Landesregierung und dem Consistorium und der Oberberufung
in dritter, bezugweise zweiter und letzter Instanz, die einzig statthaf-
ten ordentlichen Rechtomittel, mit gänzlicher Ausschließung aller andern.

Es sinden demnach
a. die Eventualappellationen und die sogenannten in cocco ein-

gewendelen Rechtéömittel, wonach gegen Entscheidungen oder Beschlüsse,
die noch nicht gefaßt oder noch nicht kund gemacht sind, oder gegen erst

zu treffende richterliche Verfügungen für den Fall, daß sie den Erwar-

tungen und Anträgen der Parthei nicht entsprechen sollten, im Voraus
Beschwerde erhoben wird, ferner
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b. die Einsprüche gegen weiteres Verfahren überhaupt (ab omni
Cnusu), endlic

die in reinen ann an den Landeöherrtnn gerichteten Berufungen
und Verwendung

in keinem Abschnitte und in teiner bage des Prozeßverfahrens weiter statt. Es

wird dergleichen unzulässigen Einsprüchen jede suêpensive und devolutive Wirkung
gänzlich versagt und jedes Prozehgericht angewiesen, solche unstatthafte Einwendungen
unbeachtel zu lassen, auch darauf an die höhere Behörde nicht zu berichten, viel-

mehr das Prozeßverfahren ohne Anstand und Verzögerung im geordneten Wege

forlzuseben.
8. 15.

Hinsich, der außerordentlichen Rechtsmittel
a. der Nichtigkeitöklage,

4l# der Wiedereinse tung in den vorigen Stand,

des fiscalischen Antrago auf Urtheilscassation wegen gesetz-
widriger Gelindigkeit in Straffällen,

ingleichen hinsichtlich der Beschwerden über Verweigerung oder Verzöge-
rung der Justiz bewendet es überall bei den bestehenden Rechtsvorschriften.

Die in den hiesigen Gerichten angenommene Praris, wonach die gemeinrecht-

lich zulässige Beibringung neuer Thatumstände, Ausführungen und
Beweiomittel (bencolicinm deducendi non deducta ct probandi non

probata) in der #wlletioneinsam, auf Grund der hier gültigen kursächsischen
Constitutionen von 1572 D. c. 25, im Eivilprozesse für unstatthaft zu achten
ist, wird hierdurch e#r 1 anerkannt und soll in dieser Maße in den Ent-

scheidungen aufrecht erhalten werden.

 555

C. 16.

Die Untergerichte haben die von ihnen zu ertheilenden Erkenntnisse in der

Form von Bescheiden zu fassen und die zum ersten Erkenntnisse vor die ban-

desregierung gehörigen, sowie die auf eingelegte Berufung dahin gedeihenden Pro-
zeßverhandlungen mittelst Berichts unter kurzer Darstellung der Sachlage und Ver-

zeichnung der einzelnen Aktenstücke einzusenden. Die darauf an die Untergerichte

ergehenden Regierungserkenntnisse sind in Rescriptsform, alle von der Lan=

desregierung und dem Consistorium in den vor ihnen unmitrtelbar an-

hängig gewordenen Sachen zu gedenden Entscheidungen aber in Urtheilsform

zu fassen

Meit Ausnahme der ganz einfachen, unzweifelhaft und klar vorli genden, ober
zon geringfügigen Streitfragen sind die Erkenntnisse jedesmal durch Entschei-

ungsgründe zu unterstügen. Nach dem Ermessen der srrschenden Beheror
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können die Gründe der Entscheidung kürzlich eingewebt, vorausgestellt oder auch
besonders beigegeben werden.

8. 17.

m Civilprozefse sind die Berufungen gegen untergerichtliche Er—

kenntnisse bei demselben Gerichte innerhalb einer Nothfrist von zehn Tagen bei

Verlust des Rechtsmittels schriftlich einzuwenden. Diese Nothfrist soll in Ansehung
der vor Gericht eröffneten oder für eröffnet geachteten Erkenntnisse von Zeit und

Stunde ihrer Eröffnung an gerechnet werden; in Beziehung auf die schriftlich zu-

gefertigten gerichllichen Entscheidungen und Beschlüsse aber soll die Nothfrist von

Anfang des auf die Insinuation folgenden nächsten Tago bis zum Ablaufe des
zehnten Tags zu Statten kommen.

Für die im Publicationslermine, ungeachtet der richtig geschehenen Vorladung,
nicht oder nicht gehörig erschienenen Partheien soll die Entscheidung Nach-
mittags vier Uhr für eröffnet geachtet und als solche zu den Akten genommen,

auch nach Ablauf der von dieser Stunde anzurechnenden zehntägigen Nothfrist als

die Rechtskraft beschreitend angesehen, eine besondere und ausdrückliche Verwarnung
deshalb bei der Vorladung aber in keinem Falle für nothwendig erachtet werden.

Die unterlassene Bezahlung der bei der Vorladung zum Publicationstermine zuge-

sertigten Gerichtokostenliquidation von Seiten einer Parthei, welcher das Armen-

recht noch nicht zugesprochen worden ist, berechtigt das Prozeßgericht, dieselbe, unter

Verweigerung der Publication, als nicht gehörig erschienen anzusehen und das Er-
kenntniß in obiger Maße zur Strafe des Ungehorsams für eröffnet zu achten.

F. 18.

Bei Einwendung der Berufung sind sogleich sämmtliche Beschwerden,
wegen welcher das Rechtemittel eingelegt wird, einzeln und bestimmt anzugeben.
Bei unbestimmter Fassung der Berufungsschreft ist der ganze Inhalt der Entschei-

dung als vom Appellanten angefochten anzusehen, jedoch der Sachwalter, welcher
die Beschwerdeschrift unterzeichnet hat, in eine Geldbuße von fünf Thalern verfal-

len. Daß Untergericht, vor welchem die Berufung eingewendet worden ist, hat die

Akten längstens binnen vierzehn Tagen an die bandesregierung einzusenden und

den Partheien vom Abgange der Akten Nachricht zu geben.

Will der Appellant seine Beschwerden weiter aubführen, so muß er

diese Deductionsschrift, bei Verlust derselben, binnen drei Wochen, von Ablauf

der Einwendungéfrist gerechnet, bei der Landeöregierung einreichen. Diese
kann bei offenbarer Unerheblichkeit der Beschwerden oder Unstatthafligkeit der Be-

rufung, dieselbe sofort und ohne vorheriges Gehör des Appellaten ver-
wersen. Außerdem hat sie die Berufungs= und die etwa eingekommene besondere
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Beschwerdendeductionsschrift dem Appellaten abschriftlich zuzufertigen und ihm die
Einbringung seiner Gegenschrift binnen dreiwöchentlicher Frist nachzu-
lassen. Auch bleibt es dem Ermessen der Landeöregierung freigestellt, jedem Theile
noch eine Wechselschrift zu verstatten, nach Befinden einen Termin zu nochmaliger

Gütepflegung und zur Akteninrotulation anzuberaumen.

Erstreckung der Fristen zur Rechtfertigung oder Widerlegung der Berufung,
ingleichen zur Einreichung etwa verstatteter werterer Wechselschriften, kann nur in

besonders wichtigen Fällen und nur nach Bescheinigung genügender Gründe zuge-
standen werden. Die Versäumniß des Appellanten an seiner Rechtfertigungs-

schrift oder desn Appellaten an seiner Gegenschrift soll für stillschweigende Submis-
sion zu den Vorakten angesehen werden, überhaupt aber es jeder Parthei freistehen,

anstatt besonderer Ausführung sich mittelst ausdrücklich erklärter Submission ledig-
lich auf die bereits ergangenen Prozeßverhandlungen zu beziehen.

F. 19.

Das Rechtémittel der Leuterung ist bei der Landesregierung, bezugs-
weise dem Consistorium, bei Verlust des Rechtomittels, innerhalb der zehmtägi-

gen Nothfrist einzuwenden und die Aucführung der Beschwerden, wenn

diese nicht schon in der Einwendungoschrift deducirt sind, bei Verlust dieser weitern

Ausführung, innerhalb drei Wochen, vom Ablaufe der zehntägigen Nothfrist an-

gerechn zu bewirken.
ie Landesregierung, bezugöweise das Consistorium, hat die kussunhtaund a etwa eingegangene Beschwerdendeductionsschrift dem Leuteraten, mit Nach

lassung der Einreichung seiner Gegenschrift binnen onswoeenktiher
Krist abschriftlich zuzufertigen und zugleich Inrotulationstermin anzube-
raumen

## Uebrigen treten bei dem Rechtsmittel der Leuterung die Bestimmungen

ein, welche vorstehend (F§. 17, 18) in Ansehung der Berufung gegeben wor-
den sind.

. 20.

Alle in der Berufungs= und Leuterungoinstanz durch das Gesetz oder vom

Prozeßgerichte bestimmten Fristen sollen, auch ohne vorhergegangene besondere
richterliche Androhung, von selbst alo ausschließliche Fristen angesehen werden,
und es soll in dieser Beziehung eine Ungehorsamsbeschuldigung oder ein Präclusiv=

decret nicht erforderlich sein.
g. 21.

In Untersuchungssachen ist in nicht oberappellabeln Fällen die

Berufung von der untergerichtlichen Entscheidung, eben so auch das Rechtsmittel
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der weitern Vertheidigung in den vor der Landesregierung oder dem Con-

sistorium unmittelbar anhängig gewordenen Straffällen, innerhalb einer dreitägi-
gen ausschließlichen Frist bei der Gerichtsbehörde, welche das Erkennkniß publicirt

hat, durch Erklärung zum Protokolle oder schriftlich einzuwenden.
Nur im Denunciationê= und Adhäsionsprocesse,sowie in den wegen

Defraudationen hinsichtlich der Eingang#-, Ausgangs: und Durchgangczölle,
der Uebergangsabgaben, der Bier= und Vrantweinversteverung und der Satzregie

im Verwaltungewege oder gerichtlich geführeen Untersuchungen soll für den Gebrauch
der zulässigen Rechtsmittel eine zehnlägige Nothfrist startsinden.

Diese Nothfristen von drei und bezugsweise zehn Tagen sollen sowohl in An-

sehung der vor den Behörden eröffneten oder für eröffnet geachteten Erkenntnisse

als in Beziehung auf die schriftlich zugefertigten Entscheidungen und Beschlüsse erst

von Anfang des auf die Eröffnung oder auf die Insinuation folgenden nächsten
Tags angerechnet werden.

Bei unterbliebener Einwendung des zulässigen Rechtmittels ist das Er-

kenntniß mit Ablauf der bezüglichen Nothfrist für vollstreckbar zu achten.

F. 22.

Sofern der Angeschuldigte nach Einwendung der Berufung gegen die unter-
gerichtliche Entscheidung nicht au5drücklich auf die weitere Auoführung seiner Be-
schwerden verzichtel, ist derselbe innerhalb dreiwöchentlicher, vom Ablaufe der
Einwendungsfrist an zu rechnender Frist mit seiner besondern schriftlichen Be-

schwerdendeduction zuzulassen. Nach erklärtem Verzicht auf weilere Aus-

führung, außerdem nach Ablauf der geseblichen —7 Frist, hat dasUntergericht die Akten mit kurzem Berichte über Sachlage, unter Beisägung
eines Verzeichnisses# der einzelnen Aktenstücke, an ““ banderrrgierng einzusenden.

Diese kann nach ihrem Ermessen zu Nachbringung der versäumten weitern Aus-

führung eine fernere Frist verstatten, auch den zum Verthridiger erwählten Rechts-
anwalt dazu durch Dicciplinarstrasen anhalten, oder auch nach Lage der Akten so-

sort in der Sache erkennen. Dac von ihr ertheilte Erbenntniß ist der Unterbehörde

mit deren Akten zur Publication zuzuferligen.

F 23.

Bei dem Rechtêmittel der weitern Vertheidigung vor der Land

hieung bezugsweise dem Consistorium, sind wegen Zulassung des vrnesclsnhenn
tz fernern Ausführung seiner Beschwerden die vorstehend wegen der

ss vor den Untergerichten gegebenen Bestimmungen (F. 22) gleichmäßig

zur Anwendung zu bringen. Die nach eingeholtem auswärtigen Rechtsgutachten
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gefaßte Entscheidung über das eingelegte Rechtémittel ist vor der Behörde, welche

das angegriffene erste Erkenntniß publicirt hat, zur Eröffnung zu bringen.

8. 24.

Die für die Einwendung und weitere Ausführung der Rechtsmittel in Eivil-

prozeß= und Untersuchungssachen geseßlich bestimmten Fristen sind den Betheiligten

bei der Publication der Erkenntnisse zu erklären und es ist für kctermge
Nachweisung darüber zu sorgen, daß und wie diese Erklärung erfolgt ist

8. 25.

Hinsichtlich der zur Oberberufung geeigneten Fälle und des bei Ein-
wendung dieses Rechtsmirtels einzuhaltenden Verfahrens in Civil= und Eriminal=

sachen bewendet es überall bei den deöhalb bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

Außer den danach, sowie durch die vorstehenden Bestimmungen für die Ein-

wendung der Rechtömittel in allen Insanien geordneten Fristen und Terminen fin-
den keine andern weiter statt. Es kommen demnach die biöher noch bestan-
denen Nothfristen des Ansuchens um„Berichtbeerstatkung und um Anberaumung eines

veuterungfortstellungotermins, ingleichen die Termine zur Berichtablösung, zur
Rechtfertigung der Berufung und zur Fortstellung der Leuterung, nicht minder das

Verfahren vom Munde aus in die Feder mittelst abwechselnder Schriftsäge bis zur

Zuadruplik in der Leuterungs= und Berufungsinstanz, gänzlich in Wegfall.

Die für besondere Gattungen deg summarischen Prozesse, namentlich in

geringfügigen, Wechsel= und Gesindesachen 2c. in Bezug auf Rechtomittel gegebenen,

auf noch größere Vrreinfachung und Abkürzung des Verfahrens gerichreten Vor-
schristen erleiden durch das gegenwärtige Gesetz keine Abänderung.

8. 26.

Mit alleiniger Ausnahme des in §. 33 der Oberappellationsgerichtsordnung

vorgesehenen Fallec nothwendig zu führender nochmaliger Vertheidigung, steht
es den Betheiligten völlig frei, durch auodrückliche Erklärung zu den Akten,

bezugsweise auf vorherige comprommssarische Vereinigung unter einander, das gesetz
liche Verfahren bei Einwendung von Rechtsmitteln zu beschränken, die gesehlich

geordneten Fristen zu verkürzen und in jeder frühern Instanz die zunächst zu

ertheilende erste oder bezugoweise zweite Entscheidung alo die letzte für sich gelten
zu lassen, auch statt dec von den Untergerichten oder von der Landeöregierung oder

dem GConsistorium zu ertheilenden Erkenntnisses unmittelbar auf die Entscheidung

des Oberappellationsgerichto alo letzter Instanz zu compromittiren und so auf

vorheriges Erkenntniß zu verzichten.
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8. 27.

Die Einwendung unstatthafter und der Mißbrauch zulässiger
Rechtsmittel ist mit Verweis, Geldbuße von funf bis fünfzig Thalern oder verhält-

nißmäßiger Gefängnißstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen, an den Aochttamwälten
aber, welche dergleichen Prozeßschriften gefertigt oder unterzeichnet haben, nochbe-
sonderé mil Verlust der Deserviten, im Wiederhelungofalle mit Suspension oder
Remotion von der juristischen Prarse zu ahnden.

28.

Wenn bei Civil= oder cunr wwer irgend einer Art nach klarer
Sachlage nahe und wesentliche Gesahr bei dem Verzuge vorhanden ist, so sind
die Gerichtsstellen an die Beachtung aünaeennn Rechtöomittel und an Einhaltung

der dafür geordneten Formen, Fristen und Termine nicht gebunden; sie haben jedoch

die nothgedrungene Abweichung vom Gesetze, unter Vorlegung der Akten mittelst

Officialberichts an die nächst höhere Behörde, bei eigner Haftung für eiwaige
Schädenanspruche der Betheiligten und bei Vermeidung schwerer Ahndung unver-
züglich zu rechtfertigen.

8. 29.

Die oberrichterlichen Befugnisse der Landesregierung, nach welchen sie die Ober=
aussicht über die ihr untergebenen Justizbehörden auszuüben, auf einlaufende oder

sonst zu ihrer Kenntniß gelangende Beschwerden das Nöthige zu verfügen, insbe-
sondere das Untersuchungoverfahren der Untergerichte in allen Abschnitten des Straf-

prozesses zu überwachen und zu leiten, auch die Gerichtsstellen in zweifelhaften Fällen

mit Anweisung zu versehen hat, bleiben in der bisherigen Auêdehnung unverändert

fortbestehen.
K. 30.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem isten März 1846 in Kraft und

sindet auch auf bereits anhängige Prozeßsachen seine Anwendung. Alle demselben
entgegenstehenden fruhern geseblichen Bestimmungen und Verordnungen fsind vom
gedachten Tage an für ausgehoben zu betrachten.

Urkundlich haben Wir dieser Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserm

größern MRegierungssiegel bedrucken lassen, befehlen auch hiermit Unserer Landes-
regierung, dasselbe durch den Abdruck mittelst des hiesigen Amts= und Vekordmungs-

blatte zur allgemeinen Nachachtung osfench bekannt zu machen.
Gegeben Greiz, am 1. Januar 184

(L. S.) He iurich XX.
L. Frhr. v. Mannsbach.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

MW. 4.

(Ausgegeben den 3. März 1858.)

8. Bekanntmachung,

die Instruktion für die Behandlung der Abschätzungen städtischer
lehnbarer Häuser

betreffend.

Im Verfolg des Gesetzes vom 11. März 1857 (Nr. 6 der Ges.-Samml.)

+% und 8 und der unterm 14. August 1857 erlassenen Instruktion für die Be-

handlung der Abschähung lehnêpflichtiger Grundstücke (Nr. 24 der Ges.-Samml.)

ist für die Behandlung der Abschähung städtischer lehnbarer Häuser die nachstehende
besondere Instruktion erlassen worden, und wird solche hiermit zur Nachachtung
aller Betheiligten veröffentlicht.

8. 1.

Der verpflichtete Tarator ist verbunden, den ihm von der Ablösungscom=

mission zugehenden Aufforderungen zu Abschähung städtischer lehnbarer Häuser
Folge zu leisten und dabei die äußeren Anordnungen dieser Behörde über Zeit der

Vornahme, Form der Gutachten rc. zu befolgen. Es Kteht ihm jedoch frei, aus

erheblichen, der Ablösungöcommission zeilig anzuzeigenden Ursachen, die Wahl abzu-
lehnen, sowie er andererseits verpflichtet ist, etwaige nähere Beziehungen zu einer
Parthei, wie nahe Verwandtschaft, Schuldverbindlichkeiten 2c. der Ablösungsbehörde

anzuzeigen.

g. 2.

Bei der ihm aufgetragenen Abschäung hat er mit der größten Gewissen=

hoftigkeit und Unpartheilichkeit zu Werke zu gehen und sich dabei weder durch

Freundschaft, Feindschaft, Gunst oder Gabe oder durch einen andern Nebengrund
bestimmen zu lassen.
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Namentlich ist er im Geringsten nicht verbunden, das Interesse derjenigen
Parthei, welche ihn zum Taxator gewählt hat, zu vertreten, sondern hat ganz ab-
gesehen davon, wer bezüglich der abzuschägenden Grundstäcke lehnberechtigt oder ver-

pflichtet ist, lediglich deren Werth im Auge zu haben und solchen nach seiner besten
Ueberzeugung abzuschäben.

Wenn ihm uchgewiesen würde, daß er aus Freundschaft, Feindschaft, Gunst
oder Gabe r. zu hoch oder zu niedrig taxirt, so trifft ihn außer der Strase wegen

Eidbruchs auch noch eigne Verantwortlichkeit wegen des dadurch der betreffenden
Parthei erwachsenen Schadens.

Gleicherweise hat sich der Taxator zu hüten, sich in seinem Urtheil über den

Werth eines Hauses durch die Ansichten der übrigen mit ihm berufenen Taratoren

bestimmen zu lassen, er hat vielmehr ohne Rücksichtnahme auf die etwaigen ab-

weichenden Meinungen derselben, die seinige selbstlländig der Ablösungscommission
abzugeben.

F. 3.

Bei der Abschätzung ist insbesondere Folgendes zu beobachten:

a) Es ist dieselbe ohne alle Rücksicht auf die darauf haftenden
Oblasten und Abgaben vorzunehmen, mithin derjenige Werth anzu-
geben, welchen das abzuschähende Grundstück haben würde, wenn es von

allen Abgaben und Oblasten völlig frei wäre,

h) es sind die Gebäude, der Bauplatz und der Hofraum jedes besonders

abzuschäcen,

) Was die Gebäude anlange, so ist sowohl der Neubauwerth — der Werth,

den dieselben haben würden, wenn sie jetzterst neu gebaut wären —

als der durch die Abnuhung verminderte gegenwärtige Werth derselben
zu ermitteln und anzugeben. Zu richtiger Beurtheilung dieser Abschät-
ung ist auch dac Alter des Gebäudec thunlichst zu ermitleln und aus-

drücklich zu erwähnen. Ebenso sind der Bauplat und der Hofraum nach

dem Werth abzuschäten, den sie haben würden, wenn sie jeht erst ge-
kauft würden.

Bei der Werthabschätzung sind obrigens die in der Stadt gangbaren Preise
beim Verkauf an Fremde zu Grund zu legen.
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F. 4.

Die auf dem Grundstück ruhenden Dienstbarkeiten sind, insofern sie auf den
Werth desselben Einfluß haben, bei der Abschähung mit zu berücksichtigen.

. 5.

Das Ergebniß seiner Abschätzung hat er, je nach Anordnung der Ablösungs=
commission, entweder zu Protokoll zu geben oder derselben schriftlich zu überreichen.

K. 6.

ür die, durch die Vornahme der Taration verursachte Zeitversäumniß und

dadurch dem Tarator entgangenen Erwerb hat er die in der allgemeinen Gebühren-

taxe für gerichtliche Notariats= und Sachwaltergeschäfte in Abth. I. Abschnitt B.

aufgeführten Sachverständigen-Gebühren zu erheben. Honorare für die schriftlichen

Ausarbeitungen werden ihm nach Analogie der Sachwaltergebühren in Abeth. II.
der allgemeinen Gebührentare berechnet

Belohnungen und Geschenke von den Betheiligten anzunehmen, ist ihm unter-

sagt.

Greiz, den 23. Februar 1838.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern. GCuispendol.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 5.

(Ausgegeben den 10. März 1858.)

9. Gesetz,

die vorzunehmende Landesvermessung

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden alterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. r. #c.

fügen hiermit zu wissen:

Durch die Dimmunoen des Gesetzes öber die neue Regulirung der Grund=
steuern, vom 9. Mai 1857, ist die Vermessung der künftig steuerpslichtig werden-

den Immobilien nöthig geworden; zu diesem Zwecke verordnen Wir, mit ver-

faffungsmäßigem Beirath Unserer getreuen Landstände was folgt:

8. 1.

Zweck der Landesvermessung.

Die Landesvermessung soll zunächst der neuen Rigulirung der Grundsteuern

zur Unterlage dienen; zugleich wird aber auch durch dieselbe die Feststellung des
Besihstandes und der Grenzen im Interesse der Grundeigenthümer bezweckt.

9. 2.

Gegenstand der Vermessung.

Gegenstand der Vermessung sind zunächst alle, nach dem Geseh vom 9. Mai

1857 J+. 2 steuerpflichtigen Liegenschaften, es ist jevoch dieselbe auch * alle solche,



in der Ortsflur gelegenen Inwebilien auszudehnen, welche nach F. 4 jenes Gesetzes
von der Grundsteuer freibleiber

Außerhalb der Orteflur ’ derartige Grundstücke kommen bei der ban-

desvermessung nicht in Betracht.

. 3

Vermessungs--Direction.

Die Oberleitung der Landesvermessung steht Unserer Landeöregierung zu.
Dieselbe erläßt alle dazu erforderlichen Anordnungen, bestellt und verpflicheet

die dabei zu verwendenden Geometer, bestimmt die jedes Jahr zur Vermessung

kommenden Fluren, entscheidet alle vorkommenden Fragen und Zweifel, und führt
die Oberaufsicht über das ganze Geschäft.

g. 4.

Specielle Leitung der einzelnen Flurenvermessungen.
Die specielle Leitung der einzelnen Flurvermessungen ist Obliegenheit Unseres

Obergeometers
Derselbe hat die Geometer zu jeder einzelnen Flurvermessung einzuweisen,

ihnen die nöthigen Anleitungen zu ertheilen und ihre Arbeiten zu beaufsichtigen
und zu revidiren.

Er empfängt die erforderlichen Anordnungen von Unserer Landesregierung,
erstattet an dieselbe die nöthigen Berichte, und holt in zweifelhaften Fällen deren

Entscheidung ein
Am Schuusse jedes Jahres hat der Obergeometer Unserer Landesregierung

einen umfassenden Bericht öber den Stand des Vermessungsgeschäfts mit gut-

achtlichen Vorschlägen über die Fortsetzung desselben in dem nächsten Jahre vor-

zuleger

K. 5.

Die Geometer.

Wer bei der Landesvermessung als Geometer verwendet zu werden wünscht,

hat sein desfallsiges Gesuch bei Unserer Landesregierung schriftlich anzubringen,

und 6 über seine Befähigung durch genügende Zeugnisse auszuweisen.
die Geometer nur zu einem bestimmten Zweck angenommen werden, so

treten W nicht in die Verhältnisse der Staatsdiener, und, wenn sie Ausländer

sind, nicht in den hiesigen Unterthanenverband.
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Ihre Functionen und sonstigen Verhältnisse werden durch eine von Unserer

bandesregierung zu erlassende allgemeine Instruction bestimmt.

F. 6.

Die Feldgeschwornen.

Zu Kundgebung der örtlichen Verhältnisse bei Feststellung der Gränzen und

Erörterung von Gränzzweifeln und Eigenthumofragen, sowie zur sonstigen geeigne-
ten Mitwirkung für die Zwecke der Landesvermessung sind für jeden Ort wenigstens
zwei rechtliche, verständige und friedfertige Männer zu ernennen, welche für diese
Functionen eidlich verpflichtet werden und die Bezeichnung

Feldgeschworne
führen sollen.

Das Nähere über ihre Obliegenheiten und Verhältnisse wird durch Unsere
bandesregierung mittelst einer für dieselben zu erlassenden Instruction festgesetzt
werden.

Die Ernennung der Feldgeschwornen für jede Ortschaft geschieht durch die
Gerichtsbehörde, welcher die Juriodiction in Gemeindesachen zusteht, und ist Unse-

rer gandesregierung berichtlich anzugeigen.

S. 7.

Normalmaaß.

Die Vermessung ist nachMaaßgabe des Gesetzes vom 9. Mai 1857 . 12

nach Preußische Morgen zu 180 Quadratruthen, die Ruthe 12 Rheinländische
Fuß (zu 139,13 Pariser binien) zu bewirken.

g. 8.

Flurzug.

Der Vermessung jeder einzelnen Flur muß die Festlegung ihrer innern und
dußern Gränzen vorausgehen.

Dieselbe geschieht, nach Anweisung und unter Leitung des Obergeometers,

durch den mit Vermessung der Flur beauftragten Geometer mit Zuziehung der
Ortsgerichtspersonen und der Feldgeschwornen.

Sind die Gränzen der Flur mit den Nachbarfluren ungewiß, oder nicht ge-

hörig versteint, so sind bei dieser Expedition auch die Ortsvorstände und Feld-

geschwornen der betheillgten Nachbarorte zuzuziehen.
. 8*
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Ueber diese Expedition ist von dem Obergeometer ein Protocoll aufzunehmen

und zu den Vermessungsacten zu bringen; auch hat derselbe von dem Ergebnisse

Unserer Landesregierung berichtliche Anzeige zu machen, und, im Falle, daß noch
unerledigte Irrungen über die Flurgränzen vorliegen, derselben die weitere Verfügung
anheim zu geben.

. 9.

Feststellung der Communieationswege.

Ehe zu Aufnahme und Vermessung einer Flur geschritten werden kann, siad
die durch dieselben gehenden Communicationswege festzustellen

Unsere Landesregierung hat daher, bei Anordnung der Flurvermessungen, zu-
gleich der Straßen= und Wegebau-Inspection von den getroffenen Verfügungen

Nachricht zu geben, damie letztere die Feststellung der Communicationswege zeitig
normirt, oder, wenn folche bereits geschehen wöäre, davon berichtliche Anzeige
macht.

4. 10.

Feststellung der Privatgränzen.

Nach Vollendung des Flurzuges ist zur Ermittelung und Feststellung der

Privatgränzen zu verschreiten.

Dieselbe erfolgt districtweis durch den, mit der Vermessung der Flur beauf-
tragten Geometer, mit Zuziehung der Ortsgerichtspersonen, der Feldgeschwornen
und der Grundeigenthümer.

Jeder Geundeigenthümer ist verpflichtet, auf Einladung des Geometers zu die-
ser Verhandlung sich einzusinden; von den Außenbleibenden ist anzunehmen, daß sse
gegen die Verhandlung nichts einzuwenden haben, und sie sind daher nicht berech-
tigk, später gegen dieselbe Reclamationen zu erheben.

Die Vorladung der Betheiligten erfolgt durch ein Eircular des Geometers,

welches von ihnen zum Zeichen der brschhenen Behändigung zu unterschrelben und
zu den Vermessungoacten zu nehmen i#

C. 11.

Verfahren dabei.

Die Gränzfeststellung ist in der Art vorzunehmen, daß alle Winkelpuncte und
Krümmungen der Gränze zwischen den einzelnen Grundstücken, gleichviel ob sie be-
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reiks versteint sind oder nicht, mit fortlaufend numerirten Pfählen bezeichnek
weierden

Diese Pfähle sind durch ringförmig darum gezogene Gräbchen, durch Hügel,

böcher oder in sonst geeigneter Weise zu schützen, damit ihre Stelle noch kenntlich
bleibt, wenn die Pfähle abhanden kommen oder beschädigt werden sollten.

Finden sich Gränzen vor, die zwar noch nicht mit göltigen Merkzeichen ver-
sehen, über welche aber die Angränzer einig sind, oder sich sofort bei der Begehung
der Gränzen vereinigen, so sind dieselben noch vor der Aufnahme durch die Feld=
geschwornen, unter Aufsicht des Geometers, im Beisein der Betheiligten zu ver-

steinen.

8. 12.

Streitige Gränzen.

Bei streitigen Gränzen hat der Geometer sich möglichst zu bemühen, soforr
einen Vergleich zu Stande zu bringen, und die Partheien dabei-besonders auf den,

den Werth des Gegenstandes oft weit übersteigenden Kostenaufwand eines Gränz=
streites aufmerksam zu machen. Zugleich hat derselbe die richtige Gränze durch
Vergleichung mit den etwa vorhandenen ältern Karten, Befragung der Gerichts-

personen, der Feldgeschwornen und anderer ortskundiger Einwohner möglichst zu

ermitteln, und zu Herstellung einer passenden Gränzlinie angemessene Vorschläge
zu thun.

Gelingt es nicht, eine Vereinigung zu bewirken, so hat der Geometer die von

ihm in Vorschlag gebrachten Gränzlinie vorläusig in der 6. 11 vorgeschriebenen
Weise zu bezeichnen; jeder der beiden Partheien steht frei, ihre vermeintlichen An-
sprüche im Wege Rechtens geltend zu machen; sie hat jedoch ihre dießfallsigen
Anträge binnen vierzehn Tagen bei der zuständigen Gerichtsobrigkeit anzubringen,
sich über dieses Anbringen eine schriftliche Bescheinigung ertheilen zu lassen, und
solche dem Geometer zu überreichen. Geschieht dieß binnen der obigen Frist nicht,
so gilt der Vorschlag als angenommen, und ist die Gränze in dessen Gemäßheit zu
reguliren und zu versleinen.

Kommt hingegen die Sache zum Streit, so ist elnstweilen die Grenzlinie,
nach Maaßgabe des von dem Geometer gemachten Vorschlags auf der Menselplatte
mit einer punctirten Linie zu bezeichnen, nach Beendigung des Prozesses aber die

durch dessen Entscheidung festgestellte Gränzlinie zu versteinen und auf der Karte

nachzutragen. Die dadurch entstehenden Koslen aller Art fallen den Partheien be-

läglich verjenigen unter ihnen, welche in die Kosten verurtheilt worden, zur
Last.
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g. 13.

Protocoll. Faustriß.

Ueber die oben vorgeschriebenen Verhandlungen hat der Geometer jedesmal ein

Protocoll aufzunehmen, wodurch das von ihm eingehaltene Verfahren nachgewiesen
und nöchigenfalls gerechtfertiget werden kann.

Dem Prtocoll ist ein Faustriß beizufügen, worin das Detail der einzelnen

Grundstücke, die bereits versteineten, sowie die neu regulirten, ingleichen die noch

zweifelhaften Gränzen (lebtere nach ihrer vorläusigen Feststelung) mit den entspre-
einden Nummern, endlich die Namen der Grundeigenthümer und Angränzer sammt

der Culturart der Grundstücke aufzunehmen sind.

F. 14.

Bei den Aufnahmen in Anwendung zu bringende Instrumente.

Bei der Aufnahme sind folgende Instrumente in Anwendung zu bringen:

1) Eine 5 Ruthen lange Meßkette mit Zählern, Kektenstäben und den

nöthigen Meßfahnen,
2) ein halber Ruthensaao,
3) ein Winkelspiegel
4) ein duhehuich mie Zubehör; das Stativ nach Reichenbach'scher Con-

ruc

5) E pree mit hromatichem Zerntohr,
6) eine Orientir-Boussole,
7) eine Cylinder= oder Dosen- Libelle.

Dem Geometer werden

die Meßkekten,

die Maaßstäbe,
die öbersponnten Meßtischplatten (zu 22 Zoll Seitenlänge)

und

das zu den Karten nöthige Papier

gelli. *q# bat sich derselbe dieser ihm gelieferten Gegenstände und. kelner andern
zu

brigen, obengenannten Instrumente hat der Geometer zu beschaffen;es sind a bieselben einer Prüfung durch den Obergeomeker zu unterziehen.

Sämmtliche Instrumentesind von Zeit zu Zeit zu prüfen, namentlich ist die

Mehkette allwöchentlich einmal in Hinsicht auf ihre ganze bänge und auf die



Länge ihrer einzelnen Theile und die Kippregel monatlich einmal rücksichtlich ihrer Ver-
ticalbewegung, der senkrechten Lage der Fernrohrachse zur Drehungs-Achse und des

Paralellismus der Fernrohr-Achse zur Kante des Lineals sorgfältig zu untersuchen.

F. 15.

Aufnahme der Ortschaften.

Die Aufnahme der Ortschaften, deren Grundriß als erste Sertion stets ein

besonderes Blatt der Flurkarte bildet, soll unabhängig von der umliegenden Flur
hauptsächlich mittelst Stationirens in der Art bewirkt werden, daß von einem ge-

meinschaftlichen Puncte im Innern des Orteé Hauptmehzüge, woran das Dektail

anzuknüpfen ist, nach außen gelegt werden und durch Umziehen die Aufnahme zum
Schlusse gebracht wird.

Die Länge der Hauptmeßzüge ill zweimal (vorwärts und rückwärts) mit der
Kette zu messen und ebenso sollen die Winkel, welche sie unter einander und welche

ihre Stationen bilden, zweimal sorgfältigst gemessen werden.

. 16.

Aufnahme der Fluren.

Die Aufnahme der Fluren ist sectionsweis und zwar so zu bewirken, daß
jeder Distrikt Einem Blatt der Karte entspricht. Als Gränzen eines Districts

sollen wo möglich Flüsse, Wege, Gräben, Raine, und sonstige natürliche Gränzen
angenommen werden, jedoch ist dabei die ungetrennte Aufnahme von solchen Grund-

slücken, welche unter derselben orksüblichen Benennung begriffen werden, zu be.

rücksichtigen.

Zu Erzielung größerer Genauigkeit ist die Aufnahme der Districte in einzel-
nen, von einander unabhängigen Abtheilungen vorzunehmen und deren Vereinigung

auf dem Menselblatte so zu bewerkstelligen, daß die etwa nöthigen Hülföconstructio-
nen noch ersichtlich sind.

Die Standlinie für jede Aufnahme ist in möglichst ebener Lage sorfältig zwei-
mal zu messen, und soll nicht unter 1300 Fuh lang sein. Erlaube das Terrain

die Messung einer geraden Standlinie nicht, so darf sie gebrochen werden; doch
soll der Winkel der beiden Aeste — mehrere sind der Regel nicht zulässig —

möglich stumpf sein, und wenigstens zweimal gemessen werden; die gerade Entfer-
nung der beiden Endpuncte darf nicht unter 1300 Fuß betragen.

Die Aufnahm der Details ist so vorzunehmen, daß Hauplpuncte der Gränzen
von der Standlinie und sonst zweckmäßig und sorgfaltig zu bestimmenden Punecten
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aus durch Einschneiden mit der Kippregel bestimmt werden; doch darf die Zahl der

sogenannten Meßtischpuncte nicht zu groß sein, weil durch zahlreiche Visuren leicht
Irrthmer entstehen. Jeder Punct ist wenigstens dreimal anzuvisiren, auch dürfen
die Visuren sich nicht zu spiten Winkeln — moglichst nicht unter 300 — schnei-

den. Die übrigen Puncte werden zwischen diesen Mehtischpuncten durch Coordina=

unen mittelst Kette und Winkelspiegel bestimmt.
fzc die ganze Vermessung ilt ein genaues Manual zu führen, dessen fort-

- W*d Blätter einzeln zu unterschreiben sind.

8. 17.

Zeichnung der Karten. Zu unterscheldende Gegenstände.

Bei Zeichnung der Karten sind folgende Gegenstände zu unterscheiden:

1) Wohn= und Nebengebäude,

2) Hefcoithenn,3) Gärten,
4) Wiesen,
5) Feld,
6) Leeden und Triftplätze,
7) Waldparcellen,
8) Odstpflanzungen und ähnliche Anlagen,
9) Flüsse, Bäche, Teiche, Sümpfe und andere Gewösser,

10) Fahr= und Fußwege und Viehtreben,
11) Lehm-, Sand= und Thongruben,
12) Sseinbrüche und Steinhorste.

KF. 18.

Maaßstab der Zelchnungen und fernere Vorschriften wegen derselben.

Die Messungen der Prsten sind in dem Maaßstab von 1:1000, dieder Fluren in dem von 0 zu kartiren. Sollte sich bei sehr porcellirten
Fluren ein anderer n/ne machen, so hat Unsere Landesregierung
darüber Bestimmung zu treffen.

Die Zeichnung der Karten soll in der Weise geschehen, daß die Nordseile des
betreffenden Flurabschnittes stets nach oben liegt; um dies anzudeuten, ist stets die

Nordlinie zu verzeichnen.
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Ferner soll auf jedem Kartenblatt ein verjüngter Maaßstab von 100 Ruthen

bänge, bei 2000theiliger Verjüngung, wo moglich in der Mitte der unteren Seite,

angefügt sein, an jeder Seite eine Linie von derselben Länge, damit man etwaige

spätere Verziehungen des Papiers darnach beurtheilen kann.

Endlich soll jede Karte einen, den Namen des Orts oder der Flur, den des

Geometers und die Jahreszahl nachweisenden Titel (wo möglich in der unteren

Ecke linké), serner die Namen der Wege, Flüsse, Bäche r., die ortsüblichen Be-

zeichnungen der Districte und sonstigen Gegenstände, die fortlaufende Nummer der

Hofraithen und Grundstücke, die horigontalen Entfernungen der bandes= und Flur--
gränzsteine und die Benennung der Außengränzen der Section enthalten.

In Bezug auf das Numeriren der Grundstücke ist zu beobachten, daß jedes

Grundstück seine eigene Nummer erhalle, und jedes Spccialkartenblatt erst voll-
ständig numerirt sein muß,ehe die Nummerfolge auf ein anderes übergeht; etwa
zu unkerscheidende Unterabtheilungen sind durch die Buchstaben des kleinen lateini-

schen Alphabets zu bezeichnen.

5. 19.

Berechnung der Grundstücke.

Die Berechnung der Grundstücke, welche ebenso wie die Revision vor dem

Abschneiden der Karte von der Mewßtischplalte auszufuhren ist, muß zuerst mit Hülfe
möglichst großer, durch farbige Linien zu begränzenden und mit römischen Ziffern
derselben Farbe zu bezeichnenden Berechnungösiguren geschehen, wobei, so weit es

thunlich, unmittelbar gemessene Distanzen als Factoren der Berechnung berücksichtigt
werden sollen.

Hierauf aind ois nach Beststand, Culturart 2c. verschiedenen Einzelslächen zu
berechnen, und die Resullate in einem Flächenregister niederzulegen, über dessen
Form besendere Jenhesx ertheilt werden wird. Die Berechnung jedes Karten-

blattes ist in einem besonderen Hefte auszuführen, welches zur Revision mit abzu-

geben Ist
MaaßcinhcitdicntdicQuqqulkukhezdieBekechnungistbiszuEinem

Viertheil derselben auszudehnen.

8. 20.

Weitere Vorschriften für die Zeichnung der Karten. Ucbersichtskarten.

Nach der Revision der Aufnahme der Berechnung sind die Districtskarten auf
mit beinwand unterzogenes Papier zu zeichnen, und zu deren Herstellung die Men-

9
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selblatter sofort nach dem Abschneiden doppelt zu copiren, jedoch sollen dieselben

vor Aufstellung des Grundbuchs nicht beschrieben werden, damit spätere Aenderungen

ohne Nachtheil eingetragen werden können.

h ist für jede Flur eine Uebersichtekarte herzustellen, welche nicht sowohl
die auiliche Grundstücke, alo vielmehr die Umrisse des ganzen Ortes, die ganzen

Feldlagen mit ihren Verrainungen, Hauptgewenden und Kulturvurschiedenheiten an
Wald, Wiese, Feld, Lerde 2c. die Verschiedenheiten der Bodenoberfläche, die Berge,

Thäler, Gärten mit ihren Gewässern und allen Fahr= und Fusiwegen im kleinern

Maaßslabe übersichtlich darstellen soll.

. 21.

Entwerfung und Revision der Grundbücher.

Die Ergebnisse der Vermessung und Berechnung jeder Flur sind in dem Ent-
wurse des Grundbuchs zusammen zu stellen, welches in zwei Exemplaren aucgefer-
ligt werden und in vorschiedenen Rubrilen folgende Gegenstände enthalten soll:

— ) die laufende Nummer jedes Grundslücke übereinstimmend mit der auf

der Flurkarte eingeschriebenen;

2) die Bezeichnung der Feldlage nach der ortönblichen Benennung

3) den Vor= und Zunamen des Eigenthumers, bei Forensern auch den

Wohnort, ferner die Bezeichnung des Gegenstandes und die GCuliurart;

den Flächengehalt für jede Culturart, bezüglich jeden auf der Karte

unterschiedenen Gegenstand;

—

# ) den Auswurf des Gesammtgehalteo sämmtlicher Bestandtheile jedes Grund-
stückes nach Morgen, Ruthen und Viertelruthen.

Der Entwurf des Grundbuchs ilt, rücksichtlich der richtigen Angaben der

Eigenthumsverhältnisse, durch die zuständige Gerichtobehörde, rücksichtlich seines übri-
gen Inhalts aber durch den Obergeometer zu revidiren.
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C. 22.

Obliegenheiten der Geometer beim Schlusse der Vermessung.

Am Schlusse der Vermessung hat der Geomeler die Vermessungsacten, die

revidirten Meßlischblätter und Berechnungöhefie, das Vermessungsmanual und den

Entwurf deo Grundbuches abzuliefern und die ihm zum Gebrauch übergebene Meß-

kette, Meßtischplatte und Maaßstläbe zurückzustellen.

KF. 23.

Gebühren der Geometer und sonstiger Vermessungsaufwand.

Die Geböhren der Geometer für die sämmtlichen oben vorgeschriebenen Arbei-

ten, einschließlich des zweiten, für die Ortögemeinden bestimmten, Exemplars der
Flurkarte und des Grundbuchs, werden folgendermaßen festgesetzt:

1) Für jede Hofraithe, oder jedes Gebäude, welches ein besonderes Item
bildet,

7 Sgr.

2) Foür jeden, in 1000theiligem Maaßstab aufgenommenen Morgen
7 Sgr.

3) Für jeden in 2000theiligem Maaßstab aufgenommenen Morgen
4 Sgr.

Wo in einzelnen Fällen die Aufnahme und Vermessung durch Terrainschwie-

rigkeiten oder große Parcellirung ungewöhnlich erschwert wird, kann von Unserer
Landesregicrung nach Besinden eine besondere Remuneration bewilligt werden.

Außerdem hat der Geometer zu beanspruchen

freies Quartier, einschließlich Bett, Bedienung, Heizung und Beleuch-
ltung — wofür von Unserer !**": jedeomal eine angemessene
Baarvergütung zu bestimmen i

die Stellung zweier Kektenzieher.

Die oben unter 1, 2 und 3 festgesetzten Gebühren werden zur einen Hälfte

von der Landescasse, zur andern von den Grundeigenthümern getragen; etwa zu

9 ·
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bewilligende besondere Remunerationen, sowie die Vergütung für das Quartier und
den Lohn der Kettenzieher trägt die Landescasse allein.

ene z sonst erforderlichen Aufwönde und Leistungen treten folgende Be-
stimmungen ein:

1) Die den Ortögerichtspersonen und Feldgeschwornen für ihre Versäumniß
und Bemühung zu leistende Vergütung trägt die allgemeine Landescasse.

2) Die Beschaffung der #ag= und Meßpfähle und Signalstangen, ingleichen
die Besorgung der Vorladungen und sonstigen dienstlichen Botengänge,
sowie die Beschaffung der Flurlagsteine liegt den Gemeinden ob.

3) Die Lagsteine für die Privakgränzen sind von den Eigenthümern zu be-

schaffen.

4 Die durch die bandesvermessung veranlaßken Arbeiten der Gerichtsbehör-

ien sind, insoweit sie nicht durch privatrechtliche Streitigkeiten oder
durch Maaßregeln gegen Renitenten und dergleichen veranlaßt werden,
als Ofsicialien zu betrachten.

6. 24.

Besondere Befugniß der Landesregierung bei Ausführung des gegenwärtigen
Gesetzes.

Sollten durch besondere Umstände in einer oder der andern Flur in einzelnen

Fällen Abweichungen von den Vorschriften des gegenwärtigen Gesehes unumgäng-
lich nörhig werden, so ist Unsere Landesregierung ermächtigt, dieselben dispensations-
weise zu gestotten.

S. 25.

Nechtliche Wirkungen der vollendeten Landesvermessung.

In den Orten, wo Flurvermessungen nach Maaßgabe dieses Gesetzes Statt

gehabt haben, und darnach Flurkarten und Grundböcher angefertigt worden,
sind Streitigkeiten öber Flächengehalt und Gränzen nach dem Inhalte der Karten
und des Grundbuchs zu entscheiden.
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Wer eine davon abweichende Behauptung als Grund irgend eines Anspruchs
eltend machen will, hat dieselbe zu beweisen, wobei jedoch der Eidesantrag aus-

geschlossen bleibt.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser größeres
Regierungssiegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 28. Februar 1858.

(L. S.) Heinrich XX.
Otto.
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Gesetzsammlung
des Fuürstenthums Reuß älterer Linie.

—

W. 0.
(Ausgegeben den 17. März 1858.)

10. Landesherrliche Verordnung,

die Aufhebung der Weberbrüderschaft zu Greiz

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer ginie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 1c. ic.

fügen hiermit zu wissen:

Obschon durch die Aufnahme der hiesigen Handwerkogesellen in die allge-

meine Krankenkasse hiesiger Stadt der eigentliche Zweck für die Unterhaltung be-

sonderer Gesellenkassen weggefallen und deßhalb auch im 9. 11 der von Uns

unterm 30. November 1853 confirmirten Scaturen der gedachten Kasse angeordnet

worden ist, daß das sogenannte Auflegen der Handwerksgesellen und das dabei

gebräuchliche Biertrinken nicht mehr stattsinden solle, so hat voch die hiesige

Weberbrüderschaft dieser Bestimmung zuwider das alte Verhältniß noch nicht gänz-

lich aufgegeben und dadurch, so wie insbesondere durch Beibehaltung eines beson-

deren Gesellenschreiber# zu mancherlei gegründetren Beschwerden Anlaß gegeben.

Um dieser Ordnungswidrigkeit zu begegnen, sinden Wir Uns daher bewogen,

Folgendes zu verordnen:
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1.

Die hiesige Weberbrüderschaft wird hiermit gänzlich aufgelöst; die Areikel

derselben werden andurch aufgehoben und außer Kraft gesetzt.

Dem zu Folge ist es den hiesigen Webergesellen künftig nicht mehr gestattet,

eine eigene Gesellenkasse oder eine besondere Untereinnahme für eine andere Kasse zu

unterhalten und eine Beisteuer dazu, sei es bei der Aufnahme eines Gesellen —

Lossprechung — oder bei einer anderen Gelegenheit — zu welchem Zwecke dies

auch geschehen möge — zu elheben.

9
—.

Die Beiträge der hiesigen Webergesellen zur hiesigen Stadtkrankenkasse sind

lediglich an den jedesmaligen Untereinnehmer der hiesigen Weberinnung zu entrich-

ten. Auch liegt von nun an letzterem ausschließlich die Ausstellung der Arbeits-

und Auflagebücher der Gesellen ob.

Das sonach zwecklos gewordene Amt eines Gesellenschreibers sindet hierdurch

seine Erledigung.

3.

Wer dieser Anordnung zuwider eine Beisteuer für Sonderzwecke der Weber-

gelellen erhebt, verwendet oder zu deren Entrichtung auffordert oder sich die Aus-

übung sonstiger zeither mit dem Gesellenschreiberamte verbundenen Funktionen unbe-

kugt anmaßt, ilt mit Gefängniß bis zu acht Wochen zu bestrafen.

4.

Unser Polizeiamt hier ist zur Ueberwachung dieser Verordnung, ingleichen

zur Untersuchung und Bestrafung bei Zuwiderhandlungen, welche nicht zugleich ein

andereb, die Zuständigkeir Unseres hiesigen Eriminalgerichts begründenden Ver-

hehens in sich schließen, berechtigt und verpflichtet.



Wegen Auflösung der bisherigen Kasse der Brüderschaft und Sicherstellung

des Interesses der Betheiligten hat Unsere Landesregierung das Nöthige zu ver-

fügen.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser

Fürstliches Inssegel beidrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 5. Februar 1858.

(L. S.) Heinrich XI.

Otto.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 7.

(Ausgegeben den 26. März 1858.)

11. Bekanntmachung,

]datentertheilung auf eine Walzmangel (Wäscherolle mit Walz-
orrichtung) an den Zimmer= und Maurermeister F. Timpe zu

Rheine in Westphalen

betreffend.

Dem Zimmer= und Maurermeister F. Timpe zu Rheine in Westphalen ist,
iaf desfalls geschehenes Ansuchen, ein Patent auf eine von ihm erfundene Walz-=

angel (Wäscherolle mit Walzvorrichtung) auf die Dauer von fünf auf einander

lgende Jahre für den Umfang des hiesigen Fürstenthums mit der Wirkung
theilt worden, daß Niemand ohne vorher erlangte Zustimmung des Patent-
habers dergleichen Walzmangeln herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen be-

igt sein soll.

Bei Verleihung des Privilegiums ist die Neuheit und Eigenthümlichkeit der
rsindung im Sinne der unter den deutschen Zollvereinsstaaten wegen Ertheilung

on Ersindungs-Patenten und Privilegien unter dem 18. September 1843 getrof-

nen Uebereinkunft ausdrücklich vorausgesetzt worden.

Solches wird hierdurch zur Nachricht und Nachachtung öffentlich bekannt ge-

acht.

Greiz, den 18. März 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otte.

N. v. Gelden-C##p##dorls.



12. Bekanntmachung,

die Verlegung der in §. 22 des Gesetzes vom 17. December 1855

bestimmten Steuerzahlungstermine
betreffend.

it Zerenissimi Hoöchster Genehmigung ist beschlossen worden, dle
mit 6. 22 des Landesherrlichen Gesetzes vom 17. December 18535, die Einführung

einer Gewerbe und Einkommensteuer anstatt der bisherigen Contribution betref-

fend, auf Ostern und Michaelis festgeseyten Termine zur Erhebung der betreffen-

den Steuersätze, bis auf Weiteres auf Johannis und enezten jeden Jahres zu
verlegen, was hierdurch, unter Aufhebung des obgedachten §. es fraglichenGesetzes, zur allgemeinen Nachachtung hierdurch bekannt hemacht w

Greiz, am 19. Marz 1858.

Furstl. Reuß-Plauische Landesregiccung das.
Otto.

N. v. Geldern-C#ispendorf.



Gesetzsammlung
des Firstenthums Reuß älterer Linie.

 W. 8

(Ausgegeben den 12. April 18358.)

13. Bekanntmachung

der Instruction für die Feldgeschworenen.

In Ausföhrung des Gesetzes vom23. Februar 1858, die vorzunehmende Landes-

vermessung betreffend, I. 6 und 7, ilt zur Festslellung der Obliegenheiten und Ver-
hälenisse der Feldgeschwornen die nachstehrnde Instruction erlassen worden und wird

solche zur Nachachtung aller Betheiligten hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

8. 1.

Die Feldgeschwornen haben von den örtlichen Flur-, Grenz= und Grundbesitz-.. Sestenahn
verhältnissen sich möglichst genaue Kenntniß zu verschaffen, damit sie bei den Flur- n lni
begehungen, Erorterung von Grenzzweifeln und Besitzfragen Auskunft ertheilen und nin

von ihnen überhaupt die Grenzen und Grenzmarken überwacht werden können.

8. 2.

Bei Flurvermessungen liegt den Feldgeschwornen ob, das Vermessungspersonal i!*rd
so oft als nöthig, bei dessen Geschaften zu begleiten, namentlich den Verhandlungen messungen kan-

über Feststellung der Grenzen und uber Zuständigkeit des Grundbesigec beizuwoh-

nen, um nach Erfordern alo verpflichtete Ortokundige Auskunft zu ertheilen. Auch

haben sie den Vermesser einer Flur, da nothig, bei der grometrischen Aufnahme

(Kartirung) zu begleiten, um durch ihre Ortokenniniß und sonst dem Geschäfte

förderlich und nützlich zu sein.

(. 3.

Ferner liegt den Feldgeschwornen ob, bei den Flurvermessungen darüber zu Horisthung.

wachen, daß die geschlagenen Laagpfähle und die von dem Geometer Behufs der

Aufnahme elwa auagestellten Signale und Meßpfähle nicht beschädigt, verrückt oder
gar entwendet werden.

11
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Entdecken sie Frevel an diesen gesebten Grenzzeichen, Signalen 2c., so haben

sie darüber unverzüglich dem Geomeler, sowie unter Angabe etwaiger Verdachts-
gründe der zuständigen Gerichtöbehörde, Anzeige zu erstatten.

F. 4.

odn Es liegt ihnen ferner die Sebung der Grenzsteine und die Herstellung der
derenBeschaftn, von dem Vermessungsbeamten sonst etwa angcordneten Vermarkung der Grenzen
bau- nach Anweisung und unter Aufsicht deb Geometers und im Beisein der Bethei-

ligten o

6 Es dürfen überhaupt Vermarkungen, geschehen sie von den betheiligten Grund-

besitzern oder durch zugezogene Lohnarbeiter, nur in Gegenwart wenigstens je eines,
deshalb verantworklichen Feldgeschwornen vorgenommen werden.

8. 3.

(4sbund Die Grenssteine, deren oberer, auo der Erde hervorgehender Theil der Kopf,
Orensstineund deren unterer, in die Erde einzugrabender Theil der Rumpf heißt, sind aus

dauerhastem Material herzustellen und ist deren Kopf in der Regel vierseitig zu

bearbeiten, ihr Rumpf aber dergestalt herzurichten, daß sie eine senkrechte Stellung
erlangen können.

Im Uebrigen gelten für die Herstellung der Grenzsteine folgende Vorschriften:

1) Grenzsleine, welche zwei Fluren scheiden, sind regelmäßtig zu behauen,
mit Buchstaben und Nummern zu versehen, und sollen nicht weniger

als 11,, Fuß über die Erde hervorragen und nicht weniger als 1

Fuß tief in die Erde eingegraben sein.

Die Stärke des Kopfes soll in der Regel nicht unter 9 Joll, die-
ihres Rumpfes nicht unter 1 Fuß betragen. Der obere Theil“ des

Kopfes ist so zu bearbeiten, daß derselbe eine schwach abfallende Pyra-
mide bildet, deren Spitze genau senkrecht über den Grenzpunct zu ste-

hen kommen muß.

2) Grenzsteine, welche auf die Ecken der Hauptgewende und in sonstige

Hauplkrümmungen der Grenzen zu seben sind, wie überhaupt Grenz=
steine, welche an den Landes-, Kammer-, Kirchen-, Pfarr= und Schul-

Grundeigenkthum, an den Land straßen, Viehtreiben und Huthplätzen
erforderlich sind, sollen ebenfalls regelmäßig zugehauen sein, und bei ei-
nem Rumpf von mindestens 1 Fuß Höhe und # — 1 Fuß Dicke

in der Regel einen Kopf von 8—)9 Zoll Stärke und 1—11/Fuß
Höhe im Walde und auf Diceen und v Fuß Hohe im Feld besitzen.
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Dabei soll der Kopf der Wald= und Wiesengrenzsteine eben, derjenigen

für Felder dagegen abgerundet sein. Letztere dürfen nicht über eine
halben Fuß uber die Erde herauöstehen.

3) Im Uebrigen dürfen die Grenzsteine zwar kleiner sein; es ist aber deren

Kopf mindeslens in der Weise zu bearbeiten, daß sie sich von gewöhn=
lichen unbehauenenSteinen leicht unterscheiden lassen und ihr Rump

soll mindestens 1 Fuß Hohe und 3# Fust Stärke besipen.

4) Die Bezeichnung der Grenzsteine an ihrem Kopfe und sonst mit Buch-

staben, Zahlen 2c. bleibt dem Ermessen der Bekhefligten und der An-

ordnung der Behörde überlassen.

Einem jeden Grenzsteine ist eine bestimmte Anzahl, wenigstens 3
gebraunter Ziegelstücke oder Glao oder Porzellanscherben, Holzkohle,
Schmiedeschlacke und dergleichen schwer zerstorbarer Gegenstände ald so-
genannte Zeugen und Urkunden unterzulegen und sind dem Kopfe der

Grenzsteine auf Flurgrenzen und in Hauptkrümmungen der Grundstücke,

namentlich im Walde und auf Wiesen sogenannte Schlaufen, welche die

Richtung der Grenzen bezeichnen, aufzuhauen.

. 6.

Auch nach beendigter Flurvermessung sind sie verpflichtet, auf die ——
Grenzen — seien dieß Landes-, Flur= oder Privalgrenzen, Grenzen der Wege, —W—— der

Triften c. — und die verschiedenen Grenzmarken (Grenzsteinr, Higel, Gruben,
Bäume, Säulen, Gräben, Raine 2c.) ein wachsames# Auge zu haben, zu diesem
Behufe alljahrlich wenigstens einmal und zwar am 1. Mai die ganze Flur,

die Landesgrenzen insbesondere in Gemeinschaft mit den Feldgeschwornen des be-

treffenden ausländischen Ortes, durchzugehen, alle Grenzmängel, welche sie wahr=
nehmen, sorgfältig aufzuzeichnen und über den Befund bei Einem Thaler Ord-

nungellrafe zur Gemeindecasse längstens bis zum 14. Mai ihrer Gerichtsbehörde

Anzeige zu erstatten. Auch haben sie hierbei gleiche Anzeige bei der Gerichtebehörde
Behuse der Einleitung der Untersuchung zu machen, wenn sie frevelhafte Beschä-
digungen an der Grenzversteinung oder eigenmächtige Verrückung von Grenzlteinen

oder Abackerungen, sowohl an Privatgrundslücken, als an Kammer-, Kirchen-,
Schul= und Gemeindegut entdecken.

Die bei der iäbrüchen Flurbegehung enrdeckten Mängel und bezüglich deren
sofortige Berichtigungen N. 7. sind in ein Verzeichniß nach beifolgendem Schema
A. zu bringen. uht haben sie der Behörde über die elwa vorgefundenen Var-

änderungen der Kulturarten Meldung zu machen.
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. 7.

Zur baldigen Beseitigung entdeckter Grenzmängel sind übrigens die Feld-
geschwornen ermächtigt und verpflichtet, lockere und versunkene Grenzsteine zu befe-
stigen, bezüglich zu heben und beschädigte Grenzmarken den Anliegern anzuzeigen,
und dafür zu sorgen, daß sie durch neue ersebt werden; ferner wenn sie Steine

umgeackert finden, oder ein solcher Fall bei ihnen zur Anzeige kommt, für deren

sofortige Wiedereinsehzung im Beisein der Anlieger, sofern noch die oben erwähnten

Zeugen, Urkunden und sonstigen Unterlagen des Grenzsteines an dessen Standort

aufgesunden werden, auch kein Verdacht bsichtlicher rrüchung der Zeugen, somit
über den Grenzpunct kein Zweifel vorliegt, Sorge zu trage

Dagegen ist eine Anzeige bei der betreffenden Behnn Behufs der Herslel-

lung in allen Fällen nölhig, wo der Grenzpunct aus solchen Kennzeichen nicht mehr
mit voller Sicherheit zu erkennen und daher aus der Flurkarke zu entnehmen ist.

Gleiche Anzeige ist wegen Rucksichtnahme auf die Flurkarte nöthig, wenn eine
neue Versteinung oder eine Versehung von Grenzsteinen beabsichtigt wird, indem

jedes eigenmächtige Verfahren hierin untersagt ist.

F. 8.

Vorstehende Bestimmungen erleiden eine theilweise Ausnahme bei

#) bei Flurgrenzsteinen, hinsichtlich deren vorerst Anzeige an den Gemeinde=

vorstand stattfinden muß,

- S

)bei Landesgrenzsteinen — in Gemaßheit des Mepulan über das Ver-
fahren bei Landeögrenzrevisionen vom 10. Februar 1855. Finden sich
bei den alljährlich regelmäßig am 1. Mai Fier aus 0% %„%„r Gründen

außergewöhnlich vorzunehmenden Grenzbegehungen dergleichen Grenzsteine,
welche sich noch ganz an ihrer Stelle befinden, über deren Standpunct

also kein Zweifel obwallet und die nur einer Hebung oder Geraderich-

tung bedürfen, so ist diesem Bedürfniß in Gemeinschaft mit den Feld-
geschwornen des belreffenden augländischen Ortes bei der Revision ohne
Weiteres abzuhelfen; nur ist davon der zuständigen Behörde bel der

Anzeige über das Resultat der Grenzbegehung genaue Meldung zu

machen.

In Betreff schadhaft gewordener, umgefallener und überhaupt aus
ihrer Stellgewichener Landesgrenzsteine haben die Feldgeschwornen sich
lediglich auf die Anzeige über den Befund zu beschränken und dürfen
dieselben ohne Ermächtigung der betreffenden Behörde keinerlei Her-

stellung vornehmen.
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Die in dem gedachten Regulativ den Ortsvorständen auferlegten Ver-
pflichtungen liegen hiernach von nun an lediglich den Feldgeschwornen ob.

+. 9.

Bel später nöchig werdenden Besteuerungen, 3z. B. von neu errichteten Hof- Sbtge. t
raithen oder bei Ausschlagungen von Steuern, welche in Folge von Dismembra- lnSt

tionen nöthig werden und dergleichen, haben die Feldgeschwornen jede von ihnen

verlangte Auskunft nach Pflicht und Gewissen zu ertheilen.

K.10.
Für ihre beistungen und Versäumnisse bei den Flurvermessungen erhalten die ##rg##ng.

Feldgeschwornen eine angemessene Vergütung aus der Landescasse. Wegen ihrer
Bemühungen nach beendigter Flurvermessung dagegen haben sich dieselben mit ihren
Gemeinden zu vereinbaren. Finder eine Vereinbarung nicht statt, so bleibt die

Bestimmung der Gebühr Fürstlicher Landesregierung vorbehalten.

Greiz, den 30. März 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern· Critpenbors.
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Verzeichniß
der Grenzmängel in der Flur N. J.

Grundstücksnummer. Grundbesitzer. Grenzmängel.

1) zwischen 16. und 17.

2) zwischen 126. und 127.

3) zwischen 135. und 136.

4) zwischen 142. und 143.

5) 174.

65) zwischen 207. und 208.

Peter Schulz.
Carl Dahn.

Ennst Löffler.

Christian Helser.

Heinrich Höfer.
Adam Schmidt.

Johann Fischer.
Wilhelm Winter.

Jacob Temmler.

August Bauer.

Friedrich Adler.

N. J., den

Fehlt ein Grenzstein.

War ein Grenzstein zugeackert und

ist aufgeräumt worden.

Ersterer bat zwei Furchen dem

Grundstück des Letteren abgeackert.

Ist ein beschädigter Stein durch

eincn neuen zu ersetzen.

Hat vom Gemeindeweg Nr. 184.

1 Fuß breit abgeackert.

War ein Grenzstein locker und ist

befestigt worden.

18.

Die Feldgeschworenen.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß alterer Linie.

 W. 9

(Ausgegeben den 28. April 1858.)

14. Bekanntmachung

der Instruction für die bei der Landesvermessung zu verwendenden
Geometer.

Behufs der — nach F. 5 des Gesetzes vom 28. Februar 1858 zu erlassen-

den — Justructien für die bei der Landesvermessung zu verwendenden Geomcter

sind, nächst den nöthigen allgemeinen Beltimmungen über die Dienstverhältnisse 2c.

derselben die auf sie Bezug habenden Vorschriften des gedachten Gesebes in Fol-
gendem zusammengestellt und mit erläuternden Vorschriften begleitct worden.

Zur Nachachtung aller Betheiligten wird diese Instruction hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht.

I. Allgemeine Vestimmungen.

C. 1.

Die bei der Landesvermessung zu verwendenden Geometer werden von Fürsll.

andesregierung in Pflicht genommen, treten jedoch nicht in die Verhältnisse der
Staalodiener, und wenn sie Ausländer sind, nicht in den Unterthanen-
verband.

Sie können daher bei sich ergebender Untauglichkeit, bei Pflichtverletzung, nament-

lich in Fällen der Insubordination 2c. jederzeit von Fürstl. bandesregierung ohne
sormliche Untersuchung und ohne irgend einen unsrruch auf weitere Verwendung,

Pension 2c. ihrer Function wieder enthoben werden. Uebrigens sind sie bei Aus-

übung der ihnen übertragenen Vermessungs= und „Lrungogeschifte den öffent-
lichen Beamten, beziehendlich Behörden, gleichgestellt

12

Ditnsiverkall-
nisst.
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8.2.

Die Geometer sind zunächst dem Obergeometer untergeben, daher sie in allen

dienstlichen Angelegenheiten von ihm die nöthigen Aufträge und Anordnungen zu

gewärtigen und diesen auf das Püncklichste nachzukemmen, auch erforderlichen Falles
von ihm die nöthige Instruction einzuholen haben.

Es versteht sich von selbstt, daß sie den elwaigen unmittelbaren Aufträgen

und Weisungen Fürstl. kandeéregierung jederzeit gehörige Folge zu leisten haben.

C. 3.

Jeder Geometer ist für die vorschristsmäßige und tüchtige Ausführung der
ihm übertragenen Arbeiten verantwortlich, daher er seine Geschäfte steto actenmäßig
zu behandeln hat, um den Gang des Geschäfts und das beobachtete Verfahren

ausweisen, bezüglich rechtfertigen zu können.

Fehlerhafte Arbeiten hat der Geometer in der Regel unentgektlich zu berichti-

gen und, nach Besinden Fürstlicher Landesregierung, die dadurch veranlaßten Un-
tersuchungs= und Revisionskosten zu bestreiten; überdies werden begangene Fahr-

lässigkeiten mit Verweis und im Wiederholungöfalle mit Entfernung von der Ar-

beit geahndet.

behtere hat der Geometer unfehlbar zu gewärtigen, wenn er sich einer eigent-

lichen Pflichtverlebung schuldig macht.

G. 4.

Ohne Genehmigung des Obergeometers darf sich der Geometer von dem ihm

angewiesenen Stationsorte auf längere Zeit als 24 Stunden nicht entfernen, auch

ohne Erlaubnist auSwärtige Privatvermessungen nicht übernehmen, und ebensowenig
Auszüge oder vollständige Kopien der Flurkarten und neuen Grundbücher an Pri-

vaten abgeben oder Lehrlinge und Praktikanten annehmen.

g. 5.

Die bei der Flurvermessung beschäftigten Geometer erhalten fur die durch das

Gesetz vem 28. Febr. 1858, die vorzunehmende Landesvermessung betreffend, und
die gegenwärtige Instruction vorgeschriebenen Arbeiten einschließlich ded zweiten für
die Ortsgemeinden bestimmten Exemplars der Flurkarte und des Grundbuches, an

Gebühren
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1) für jede Hofraithe oder jedes Gebäude, welches ein besonderes Item
bilder,

7  Sgr.;

2) für jeden, in 1000 cheiligem Maaßstabe aufgenommenen Morgen

7 Sgr.;

3) für jeden in 2000 theiligem Maaßstabe aufgenommenen Morgen

4 Sgr.

Wo in einzelnen Fällen die Aufnahme und Vermessung durch Terrainschwie-

rigkeiten oder große Parcellirung ungewöhnlich erschwert wird, wird von Fürstl.
bandesreglerung nach Besinden eine besondere Remuneration bewilligt werden.

Außerdem erhält der Geometer auf die Dauer der Aufnahme fceie Quartier,
einschließlich Bett, Bedienung, Heizung und Beleuchtung in der Maaße, daß ihm
dafür eine tägliche Baarvergütung ausgesetzt und aus Fürstlicher Landebrasse ge-

zahlt wird.

8. 6.

Bei der Aufnahme sind folgende Instrumente in Anwendung zu bringen: Justrumente

1) eine 5 Ruthen lange Meskette mit Zählern, Kettenstäben und den nöthi-

gen Mewßfahnen;

2) ein halber Ruthenstab;

3) ein Winkelspiegel;

4) ein Meßtisch mit Zubehör (das Stativ nach Reichenbach'scher Construc=
tion);

5) eine Kippregel mit achromatischem Fernrohr;

6) eine Drientir-Boussole;

7) eine Cylinder= oder Dosenlibelle.

Dem Geometer werden

die Mehkette,
die Maastäbe, 
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die überspannten Meßtischplatten zu 22 Zoll Seitenlänge

und

das zu den Karten nöthige Papier

(# und hat sich derselbe dieser ihm gelieferten Gegenstände und keiner andernzu bedien

übrigen, oben genannten Instrumente hat der Geometer zu beschaffen;
es * u dieselben einer Prüfung durch den Obergeometer zu unterziehen.

Sämmtliche Instrumente sind während des Gebrauchs von Zeit zu Zeit von

dem Geometer zu prüfen, um eingetretene Unrichtigkeiten sofort zu beseitigen oder

beseitigen zu lassen. Namentlich ist die Meßkette allwöchentlich einmas in Hinsicht
auf ihre ganze Länge und auf die Lbänge ihrer einzelnen Theile und die Kippregel

monatlich einmal rücksichtlich ihrer Ver#kalbewegung, dersenkrechten Lage der Fern-
rohrachse zur Drehungsachse und des Paralellismus der Fernrohrachse zur Kante

des Cineals sorgfältig zu untersuchen.

II. Besondere Bestimmungen.

. 7.

Sobald dem Geomeker eine bestimmte Flur zur Vermessung durch den Ober-

geometer zugewiesen und der Tag bestimmt ist, an welchem der Flurzug vorgenom-
men werden soll, hat er die betreffenden Ortsgerichtspersonen und Feldgeschwor-

nen unter Benachrichtigung von dem festgesetzten Tage zur Theilnahme schriftlich

aufzufordern.

Sind die Grenzen der Flur mit den Nachbarfluren ungewiß, so sind auch

die Ortsvorstände und Feldgeschworenen der betheiligten Nachbarorte zuzuziehen.

Bei dem Flurzuge selbst hat er die Grenzen und Hauptausdehnungen der
betreffenden Flur zu begehen, um sich vom Zustande der Grenzen und den Terrain=

verhältnissen derselben die nöthige Kenntniß zu verschaffen.

Sosort nach Beendigung des Flurzuge5 hat der Geometer die Horizontal=
entsernungen von Flurgrenzstein zu Flurgrenzstein zu messen und ein Verzeichniß

darüber aufzustellen.



. 8.

Hiernächst hat der Geometer als Vorbereitung zur Aufnahme ein graphisches
Neß über die Flur zu legen.

C. 9.

Nachdem durch den Obergeometer die Revision des gelehten Netze erfolgt
ist, ist zur Ermittelung, Feststellung der Privatgrenzen zu schreite

Diese hat der Geometer mit Zuziehung der Ortsgerichtspersonen, der Feldge-

schworenen und der Grundeigenthmer, bezüglich deren Vertreter und Bevollmäch=

tigten districtweise vorzunehmen.

Jeder Grundeigenthümer ist verpflichtet, auf Einladung des Geomcters zu

dieser Verhandlung sich persönlich eder durch Vertreter einzusinden, die erforder:
liche Auskunft über Besitsland und Grenzen zu ertheilen und nöthigenfallo durch

seine Erwerbungsurkunden und sonst hinsichtlich des Eigenthums und der Grenzen

sich zu legitimiren. Ven den Außenbleibenden, resp. Nichtvertretenen, ist anzu-

nehmen, daß sie gegen die Verhandlung nichts einzuwenden haben, und sie sind
daher nicht berechtigt, später gegen dieselbe Reclamationen zu erheben

Die Vorladung der Betheiligten erfolgt durch ein Eircular des Geometers,
welches von ihnen zum Zeichen der geschehenen Behändigung zu unterschreiben und

zu den Vermessungoacten zu nehmen ist.

KC. 10.

Die Grenzfeststellung ist in der Art vorzunehmen, daß alle Ninkalrunet und
Krümmungen der Grenzen zwischen den einzelnen Grundsincken, gleichviel, ob si
bereit versteint sind, oder nicht, mit fortlaufend nummerirten Pfählen bcgeichnet
werden.

Diese Pfähle sind durch ringformig darum gezogene Gräbchen, durch Hügel,
Löcher oder in sonst geeigneter Weise zu schützen, damit ihre Stelle noch kenntlich
bleibt, wenn die Pfähle abhanden kommen oder beschädigt werden sollten.

Finden sich Grenzen vor, die zwar noch nicht mit gülligen Markzeichen ver-
sehen, über welche aber die Angrenzer einig sind oder sich sofert bei Begehung der

Grenzen vereinigen, so sind dieselben noch vor der Aufnahme, unter Aufsicht des
Geometers, im Beisein der Betheiligten zu versteinen.

1disNitht

Fesislellung der
Prtvalgienzen.

Vansobten
dabei.
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Zu diesem Ende hat der Geometer den Feldgeschworenen ein Verzeichniß der
neu zu beschaffenden Grenzsteine mit Angabe ihrer Größe, Bearbeitung tc. zuzu-

fertigen und nach deren Beschaffung den Tag der Setung zu bestimmen.

Dieses Verzeichniß der neu zu sehenden Steine, in welchem die an die bag-

pfähle geschriebenen Nummern der betreffenden Punkte mit zu bemerken sig sind
nach Vollendung der Sleinsehung mit zu den Acten zu nehmen; zuvor ist jedoch

von den Feldgeschworenen darauf zu bescheinigen, daß die Steinsetzung wirklich
vollzogen ist.

F. 11.

Bel slreltigen Grenzen hat der Geometer sich möglichst zu bemühen, sofort
einen Vergleich zu Stande zu bringen und die Partheien dabei besonders auf den,
den Werth deo Gegenstandes oft weit übersteigenden Kostenaufwand eines Grenz-

streites aufmerksam zu machen. Zugleich hat derselbe die richtige Grenze durch
Vergleichung mit den etwa vorhandenen älkeren Kartken, Befragung der Gerichts-

personen, der Feldgeschworenen und anderer ortökundiger Einwohner möglichst zu

ermitteln und zu Herstellung einer passenden Grenzlinie angemessene Vorschläge
zu th

Gelingt es nicht, eine Vereinsgung zu bewirken, * hat der Geometer die von
ihm in Vorschlag gebrachte Grenzlinie vorläusig in der oben §. 10 vorgeschriebe-
nen. Weise zu bezeichnen; jeder der beiden Partheien t frei, ihre vermeintlichen

Anspruche im Wege Rechtens geltend zu machen; sie hat jedoch ihre desfallsigen
Anträge binnen vierzehn Tagen bei der zuständigen Gerichtoobrigkeit anzubringen,
sich über dieses Anbringen eine schriftliche Bescheinigung ertheilen zu lassen und
solche dem Geometer zu überreichen. Geschieht dies binnen der obigen Frist nicht,

so gilt der Vorschlag als crncenommen und ist die Grenze in dessen Gemäßheit zu
reguliren und zu versteine

Kommt hingegen die Sache zum Streit, so ist einstweilen die Grenzlinie
nach Maaßgabe des von dem Geometer gemachten Vorschlages auf der Menselplatte

wit einer punktirten Linie zu begeichnen, nach Beendigung des Prozesses aber die

durch dessen Entscheidung festgestellte Grenglinie zu versteinen und auf der Karte

nachzutragen.

6. 12.

Ueber die oben vorgeschriebenen Verhandlungen hat der Geometer jedesmal

ein Prokokoll aufzunehmen, wodurch das von ihm eingehaltene Verfahren nachge-
wiesen und nöthigenfalls gerechtfertigt werden kann.
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Das aufgenommene Potokoll ist von den, der Verhandlung beiwohnenden
Ortsvorständen und Feldgeschwerenen und nach Umständen von den anwesend ge-

wesenen Betheiligten mit zu unterschreiben.

Dem Protokoll ist ein Faustrif beizufügen, worin das Detail der einzelnen

Grundstücke, die bereits versteinten, sowie die neu regulirken, ingleichen die noch

zweifelhaften Grenzen (leßtere nach ihrer vorläusigen Feststellung mit den ent-
srrechenden Nummern, endlich die Namen der Grundeigenthümer und Angrenzer

sammt der Culturart der Grundstucke aufzunehmen sind.

8. 13.

Die Aufnahme der Ortschaften — deren Grundriß alê erste Section steto ein ausnabme der

besonderes Blatt der Flukarte bildet — ist unabhängig ven der umliegenden Flur Cuschaften.

hauptsächlich miktelst Stationirens in der Art zu bewirken, daß von einem gemein=

schaftichen Punkt im Innern des Orts Hauplmeszüge, woran das Detail anzu-

knüpfen ist, nach Außen gelegt werden, und durch Umzirhen die Aufnahme zum

Schluß gebracht wird.

Die Länge der Hauptmeßzuge ist zweimal (verwärts und rückwärté) mit der
Kette sorgsältig zu messen, und auc den verschiedenen Ergebnissen dieser Messungen

ist das arithmetische Mittel als Zahlenwerth ihrer Größe zu berechnen. Ebenso“

sind die Winkel der Hauptmeßzüge, welche sie unter einander und welche ihre Sta-

tionen bilden, zweimal sorgfältig zu messen.

Diese Winkelmessung hat von dem gemeinsamen Anfangepunkt sämmtlicher

Hauptmeßzüge in dem Innern dea Orto zu beginnen und ist in der Reihenfolge,
in welcher die Messung aufzutragen für zweckmüig. crachtet wird, zu bewirken,
dabei jedoch eine selche Richtung thunlichst zu vermeiden, bei walcher man den

Schlußpunkt des eben zu messenden Zuges in den Rücken bekommt.

. 14.

Die Aufnahme der Fluren ist sectionsweise und zwar so zu bewirken, daß Aufpabe der
jederDistrictEinem Blatt der Karte entspricht. Als Grenzen eines Districc sind

wo moglich Ruufa. Wege, Gräben, Naine und sonstige natirliche Grenzen anzuneh-
menz jedoch ist dabei die ungetreunte Aufnahme von solchen Grundstücken, welche

unker derselben ertblichen Benennung begriffen werden, zu berücksichtigen.

Zur Erzislung größerer Genauigkeit ist die Aufnahme der Districte in einzel-

nen, von einander unabhängigen Abtheilungen verzunchmen und deren Vereinigung
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auf dem ene 4 zu bewerkstelligen, daß die etwa nöthigen Hölföconstructio-
ven noch ersichtlichsi

Für einen joen kr Abschnitt im Felde einer Flur ist in der Regel eine

besondere Skandlinie zu essen, welche wo moglich nicht gebrochen und nicht unter

1300 Fuß t136 en soll
Diese ist mit gehörig berichtigter Kette in möglichst ebener Lage

sorgfältig hweimat und jedesmal so auszuführen, daß die Messungen unabhängig

von einander sind. Bei abweichenden Ergebnissen dieser Messungen ist das arilh-
metische Mittel aus allen ald Länge der Standlinie anzunehmen.

Erlaubt das Terrain die Messung einer geraden Sandsinie tuott so darf sie
gebrochen werden; doch soll der Winkel der beiden Aeste — ere sind in der
Regel nicht zulassig —möglichst stumpf sein und wungenl wprnl *7*

werden; die gerade Enrfernung der beiden Endpuncte darf nicht unter 1300
betragen. Hinsichtlich der Messung einer solchen binie, deren Verchnungewinkol

mit dem Meßtisch sorgfältigst aufzunehmen ist, sind die in Betreff der geraden

Sin gegebenen Vorschriften bei jedem ihrer Theile besonders in Anwendung
zub

2# ufnahme des Details ist so vorzunehmen, daß Hauptpuncte der Grenzen

von der Standlinie und sonst zweckmäßig und sorgfältig zu bestimmenden Puncten

aus durch die Methode des Vor= und Rückwärkoeinschneidens mil der Kippregel

auf dem Meßtische bestimmt werden.

Die Zahl der sogenannten Meßtischpuncte darf nicht zu groß sein, weil durch

zu zahlreiche Visuren leicht rrthümer entstehen. Jeder Punct ist wenigstens drei-
mal anzuvisseen, auch dürfen die Visuren sich nicht unter zu spien Winkeln —

möglichst nicht unter 30· schneiden. Die übrigen Puncte werden zwischen
diesen Meßtischpuncten durch Coordinatenmessung mittelst Kette und Winkelspiegel
bestimmt.

Hinsichtlich der Aufnahme grösferer, für sich zu bearbeitenden Waldparthien,
welche in den meisten Fällen nur nach der Methode des Stationirens und häussg

in der Weise am zweckmäßigsten zu bewirken ist, daß vorerst ein Netz von Haupt-

linien von dem Innern des Waldes nach Außen gemessen wird, um durch Zwi-

schenmessungen das Detail damit zu verbinden und durch Grenzmessungen außen

das Ganze zum Schluß zubeingtn,thelten im Allgemeinen voe Vorschriften für die
Aufnahme der Ortschaften. Nach##iständenwird jedochderObergeometer statt
der Winkelmessung mit dem Mchiisch hier eine Wllnns mit dem Theodo=
liten anordnen.

Ueber die ganze Vermessung ist ein genaues Manual zu führen, dessen fort-

laufend paginirte Blätter einzeln zu unterschreiben sind. Bei der Messung ist
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übrigens darauf zu sehen, daß dem auf den Feldern stehenden Getrelde ein Schade
wo möglich nicht zugefügt werde.

. 15.

Bei der Kartirung einer Flur sollen überhaupt die Bodenfläche des gesamm-# n
ten Grundbesihes der Flur und die festgestellten, resp. festzustellenden Grenzen die- echer
ses Grundbesitzes nach den verschiedenen Gegenständen, welche derselbe bildet, und Gezenstän
mit allen Grenzmerkmalen horizontal gemessen und nach bestimmterVerjängung in

Grundriß gebracht werden.

Von Flurgrenzen durchschnittene Grundstücke sind auf der Flurkarte desjeni-

gen Drtes aufzunehmen, wohin die Grundstücke hinsichtlich ihresGemeindeverbanden
gehören, oder wenn sie in zwei Gemeindeverbänden liegen, wohin sie steuern,b
züglich bei steuerfreien Stücken, wo der größere Theil der fraglichen. Gunnhuacke

gelegen ist.

Bei der Zeichnung sind folgende Gegenstände zu unterscheiden:
1) Hauptgebäude — worunter alle Wohngebzude, die in den Erdgeschossen

nicht aus Ställen und Remisen bestehen, zu rechnen sind — und Ne-

bengebäude, worunter auch alle im Erdgeschosse aus Ställen, und Re-

misen bestehende wohnbare Gebäude, ingleichen alle auf steinernem
Grunde ruhenden Scheunen und Schuppen zu begreifen sind (wohn:
bare und unwohnbare Nebengebäude),

2)Hoftaithen, wozu auch alle nicht auf steinernem Grunde ruhende Schupr
pen, in den Hofräumen befindliche hölzerne Bienenhäuser, Taubenschläge
und dergl. zu rechnen sind,

3) Gärten,

4) Wiesen,

5) Feld,

6) Leeden und Triftpläte,

7) Waldparcellen,

8) Obstpflanzungen und ähnliche Anlagen,

9) Flüsse, Bäche, Teiche, Sümpfe und andere Gewässer,

10) Fahr= und Jußwege und Viehtreben, die letztern, so weit sie nicht

bloße Servituten sind,
13
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14) Lehm- Sand- und Thongruben,

12) Scteinbrüche und Steinhorste.

Die Bezeichnung dieser Gegenstände, sowie der Landes-, Flur= und Prival-
*- grenzen, der Culturgrenzen, ingleichen der ohne Ausnahe aufzunehmenden Grenz--

ich

Maaßstab der
Jelchnunge

weilere “ F

derselben.

zeichen auf den Karten, hat in der, in der Beilage I. ersichtlichen Weise zu er-

vipn.
K. 16.

Die Messungen der Ortschaften sind in dem Maaßstab von 1:1000, die der

Fluren — sofern nicht bei großer Parcellirung derselben von Fürstl. Landeoregie

schriflen WWrang ein anderer Maaßstab bestimmt werden wird — in dem von 1:2000 zu kar-
tire

Direchnungder
Or#ndstücke.

Die Zeichnung der Karte har in der Weise zu geschehen, daß die Nordseite

des betreffenden Flurabschnittes stets nach oben liegt; um dies anzudenten, ist stets

die magnetische Nordlinie zu verzeichnen.

Ferner ist auf jedem Kartenblatte ein verjüngter Maaßstab von 100 Ruthen

Länge, bei 2000theiliger, bezüglich 1000theilger Verjüngung, je nachdem das Kar-
tepblatt in dem einen oder dem andern Maaßstabe ausgenommen ist, wo möglich
in der Mitte der untern Seite anzufügen, eben so an jeder Seite eine Linie von

derselben Länge, damit man etwaige spätere Verziehungen des Papiers danach be-
urrheilen kann.

Endlich soll die Karte einen, den Namen des Orts oder der Flur, den des

Geometers und die Jahrszahl nachweisenden Titel (wo möglich in der untern Ecke

Unes), ferner die Namen der Wege, Flüsse, Bäche 2c., die ortöüblichen Bezeich-

nungen der Districte und sonsligen Gegenstände, die fortlaufende Nummer der Hof-
raithen und Grundstücke, die horizontalen Enefernungen der bandes= und Flur-

grenzsteine und die Benennung der Außengrenzen der Section enthalten.

iäke Bezug auf das Nummeriren der Grundstücke ist zu beobachten, daß jedes
Erundllac seine eigene Nummer erhalte, ehe die Nummerfolge auf ein anderc# über-

geht; etwa zu unterscheidende Unterabtheilungen sind durch die Buchslaben des klei-
nen lateinischen Alphabets zu bezeichnen.

(. 17.

Die hierauf folgende Berechnung der Grundstücke, welche ebenso wie die Re-

vision vor dem Abschneiden der Karke von der Meßtischplatte auszuführen ist, muß
zu mit Hülse wöglich großer, durch farbige Linien zu begränzender mit römi-

schen Affern derselben Farbe zu bezeichnenden Berechnungssiguren geschehn, wobei,
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soweit es tbunlich, unmittelbar gemessene Distanzen als Factoren der Berechnung
zu berücksichtigen sind.

Hierauf sind die nach Besitzstand, Culturart #. verschiedenen Einzelflächen zu —

berechnen melrie Resultate in einem Flächenregister niederzulegen. Vergl. Beil. II.
Die Berechnung jedes Kartenblattes ist in einem besondern Hefte auszufüh-

ren, welches zur Revision mit abzugebenist
Als Maaßeinheit dient die Duadratruthe; die Berechnung ist bis zu einem

Viertheil derselben auszudehnen.
Greifen Grundsüückötheile in eine andere Flur hinüber, so sind solche nächst

der generellen Berechnung de5 ganzen Grundstückes auch speziell für sich zu berech-
nen, und in dem Grundbuch die geeignete Notiz hinsschtlich des übergreifenden Ab-

schnittes zu machen. Aus andern Fluren in die zu messende hinübergreifende Grund-

stucksabschnitte sind, soweit sie zusammen liegen, auch zusammen zu berechnen, um
enklich auch in dem Grundbuch bezüglich generell eingetragen zu werden.

C. 18.

Nachdem die Aufnahme und Berechnung des Districts durch den Obergeome-Deitere Ver-
ter revidirt worden ist, sind die Districtskarten auf mit Leinwand unterzögenes Jachnung de

Papier zu zeichnen und zu deren Herstellung die Menselblätter sosort nach dem Ab- Ae:R .
schneiden doppelt zu cepiren, jedoch dürfen dieselben vor Aufstelung des Grund- "«

buches nicht beschrieben werden, damit spätere Aenderungen ohne Nachtheil einge-
tragen werden können.

uch ist für jede Flur eine Uebersichtskarte herzuslellen, welche nicht sowohl
die einzelnen Grundstücke als vielmehr die Umrisse des ganzen Orts, die ganzen

Feldlagen mit ihren Verrainungen, Hauptgewanden und Kulturverschiedenheiten an
Wald, Wiese, Feld, Leede 2c., die Verschiedenheit der Boden-Obersläche, die Berge,
Thäler, Gärten mit ihren Gewässern und allen Fahr= und Fußwegen im kleinen

Maaßstabe übersichtlich darstellen soll.
Diese Uebersichtkarten sind in der Regel in dem Maaßstabe von 1: 8000

zu zeichnen.

é. 19.

Die Ergebnisse der Vermessung und Berechnung jeder Flur sind in dem Ent- Enimasung
und Revision

wurke des Grundbuches zusammenzustellen, welches in zwei Exemplaren ausgefer= der Grund.
bücher.tigt werden und in verschiedenen Rubriken folgende Gegenstande enthalten soll:

I) die laufende Nummer jedes Grundstückes übereinstimmend mit den auf
der Flurkarte elngeschriebenen;

137
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2) die Bezeichnung der Feldlage nach der ortslblichen Benennung;.

3) den Vor= und Zunamen des Eigenthümers, bei Forensern auch den

Dobnott, ferner die Bezeichnung des Gegenstandes und der Kultur-
art.

Hierbei ist namentlich darauf zu sehen, daß Grundstücke nicht auf
den Namen eines blosen Nuhnießers (Lasfpachters, Zeitpachterö 2c.) ein-
getragen, die einer Ehefrau oder Sliefkindern gehörigen Grundstücke nicht

auf den Namen des Ehemannes bezüglich Stiefvaters geschrieben werden,
kerner: daß gleichnamige Personen durch Beisetzung der Hausnummer
gehörig unterschieden werden und daß endlich bei Grundstücken, welche

von mehreren Personen bhemeigfhasiih besessen werden, der Name und
der —3 e 6, k.) jedes einzelnen Theilhabers ermit-

und im undbuch unter der betreffenden Grundstücksnummer
zuindn Pmires indem das Grundstück immerhin nur eine Nummer

ekommt

4) Den Flächengehalt für jede Kulturart, bezüglich jeden auf der Karte
unterschiedenen Gegenstandnd ;

5) den Auswurf des Gesammtgehaltes sämmtlicher Bestandtheile jedes
Grundstückes nach Morgen, Ruthen und Viertelruthen

Den Entwurf deo Grundbuches hat der Geometer zunächst der zuständigen

Gerichtsbehörde zur Revision hinsichtlich der richtigen Angabe der Eigenthums-
verhältnisse, hiernächst aber mit den Vermessungsacten, den Berechnungöheften und

den Menselblättern dem Obergeometer zur seinerseitigen Revision vorzulegen.

8. 20.

nach Revision des Grundbuches der Geometer sämmtliche hierbei sich er-Hat
b„ gebene Erinnerungen beseitigt und ist die Reinzelchnung der Karten beendigt, so

ot hat er sämmtliche Vermessungsergebnisse und zwar

1) die Vermessungsacten,

2) die revidirten Meßtischblätter,

3) die revidirten Berechnungöheste mit den Vermessungoregister und Ver-

messungsmanual,

4) den Entwurf des Grundbuches,

e Reinkarten5)dinebst seiner zior über die fragliche Aufnahme an den Obergeometer abzulie-



fern, am Schluß der Vermessung außerdem die ihm zum Gebrauch übergeben

Meßkette, Meßtischplatte und Maaßstab zurückzustellen.

g. 21.

Sollten in einzelnen Fällen Abweichungen von dem im vorstehenden boschrie, “s
benen Verfahren nöthig und von Fürstl. Regierung angeordnet werden, so hartd
Geometer den betreffenden abweichenden Vorschriften genau und sofern dieß metr

Mühe und Arbeit bedingen sollte, ohne Anspruch auf eine höhere Vergütung, nach-
zukommen. Derselbe ist überhaupt verbunden, auf das Vermessungsgeschäft bezüg-
liche Weisungen aller Art, auch wenn sie in der gegenwärtigen Inslruction nicht
vorgesehen sind, von dem Obergeometer entgegen zu nehmen und zu befolgen.

Greiz, den 31. März 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.
Otto.

" v. Geldern, Erlepindors.
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2 Jt“„

.

IsjlØ-»--·

–

.
69 =

—.

VPorschrists-
 .(

##
—J rn

— “4.

u..–’y

— 4.

—ys—
—.

—



r—
 –——

—

 ——

 —.–I.n*„3

 ——“6

 ———

 ——

7
 —..—

 —"

—

 ——



Beilage II.

Flächeuregister über das Dorf und die Flur von N. N.

 Dorf. Ruthen. M. 1 Besiter. ] Gulmrart. Rutben.

6 " Inder! Haardt.
1. Wohnbaus 2. »

Nebbtnqcbündc ... 1«,:. 120. Gtorg Haase. Wiese. 208.
HSei 3. Paul Schneider. Feld. *
Garten 37. 3 Derselbe Holz. 190.

2. Wohnbaus 3. . ,

Nebenstbüadc .. « 5 (1123. Derfelte. Teich. 110.

H—8 ..... 39

im Schlusse wird der summarische Flächen-
gebimn von Dorf und Flur nach den verschiede-

nen Culturarten aufgestellt.





Gesetzsammlung

des Furstenthums Reußalterer Linie.
—

i. 10.
(Ausgegeben den 30. April 1858.)

15. Verordnung

zum Schutz der bei der Kandesvermessung zu errichtenden Markzeichen,

Signale 2c.

Um die Arbeiten bei der bevorstehenden Landesvermessung vor Störungen

durch Hinwegnahme oder Verletzung der zu jenem Behufe errichteten Markzeichen,
Signale #. möglichst zu sichern, wird mit Lerenissimi Höchster Genehmigung
hiermit verordnet, was folgt:

1.

Jeder Grundbesitzer ist verbunden, dem bei der Flurvermessung beschäftigten
Personal das Betreten seiner Grundstücke jederzeit ungehindert zu gestatten und auf
denselben die Aufstellung des Meßapparates, die Ertichtung von Signalen jeder

Art, das Einschlagen von Pfählen und sonstigen Markzeichen unweigerlich geschehen
zu lassen.

In Nällen, wo durch Errichtung von Signalen auf Feldern mit anstehendem
Getreide ein erheblicher Schaden verursacht werden würde, wird nach Befinden

von Fürstlicher Landesregierung auf Bericht des Obergeometers eine angemessene
Entschädigung bewilligt werden.

2.

zum Zweck der Vermessung aufgestellte Signale, Stangen, Lagpfähle
und — Markzeichen wegnimmt, beschädigt, verrückt oder verändert, verfällt,
ie nachdem das Vergehen von größerem oder geringerem Umfange war und die
berbuschseishe Absscht mehr oder minder hervorgetreten ist, in eine Gefängnißstrafe
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von drei Tagen bis zu drei Monaten undhat außerdem die Kosten der Wieder-

herstellung zu tragen.

Geschah die That ohne d. Absicht, so kann auch verhältnißmäßige
Geldstrase erkannt werden; geschah sie aus Unvorsichtigkeit, so bleibt der Thäter
nur dann straflos, wenn er noch an demselben Tage einem Feldgeschwornen seines

Ortes oder unmittelbar dem mit der Flurvermessung beschäftigten Geometer davon

Anzeige gemacht hatz doch hat er in jedem Falle die Kosten der Wiedererstatlung.

zu tragen.

Greiz, den 8. Apyril 1858.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geld# CErispenderk.
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10. Vrrordnuug,

die Ernennung und Verpflichtyng von Feldgeschwornen

betressend.
(Pullicirt in Nr. 41. des Amts- und Nechrichtstlattes)

Laut des Gesetzes über die bandeövermessung vom 28. Februar d. J., K.
sind für jeden Ort wenigstens zwei rechtliche, verständige und friedfertige Männe

zu Feldgeschwornen zu ernennen und in eidliche Pflicht zu nehmen.

Zu Vollziehung dirser gesetzlichen Beslimmung werden die Landeöherrlichen

Justizämter, die Stadträthe und die Patrimenialgerichte hiemit angewiesen, binnen
vier Wochen für jede Ortsflur wenigstens zwei, bei größeren Fluren aber nach ih-

rem Ermessen auch mhe Feldgeschworne zu ernennen, dieselben auf die von Uns
unterm 30. Märzd.J.erlassene Instruction in Pflicht zu nehmen, und von dem
Erfolge berichtliche Anzeige anher zu erstatten.

Greiz, den 9. April 1858.

Fürstl. Nruff. Plauische Lundesregierung daf.
O tto.

v. Geldern, Cricpendor#.



17. Bekanntmachung,

die Bestätigung der Statuten des Sparkassen-Vereins in Pohlitz und

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an denselben

betressend.

Von unterzeichneter Fürstlicher kandes-Regierung alhier wird hiermit zur ef-
sentlichen Kunde gebracht, daß Se. Hochfürstliche Durchlaucht gnädigst geruht ha-
ben, den Statuten des Sparkassen= Vereins zu Pohlitz die bandeêherrliche Bestä-

tigung zu ertheilen und dleser Sparkasse die gesetzlichen Rechte milder Stiftungen
Inädigst zu verleihen.

Die Gerichtsbehsrden haben in vorkemmenden Fällen hiernach zu verfahren
und zu erkennen.

Greiz, am 10. April 1858.

Fürstl. Renß -Plauische Landesregierung dafs.
Otto.

K. r. GVe#ern, Criependers.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

— —

W. 11.

(Ausgegeben den 10. Mai 1858.)

18. Bekanntmachung,

die Bestätigung der Statuten des Vorschußvereins in Zeulenroda

betreffend.

Mie Nachstehendem wird die Bestätigungsurkunde zu den Statuten des

Vorschußvereins zu Zeulenroda zur allgemeinen Kenntnißnahme und Nachachtung
der Becheiligten bekannt gemacht.

Greiz, den 26. April 1858.

Furstl. Reuß.Plauische Landesregierung das.
Otto.

A. v. Geldeon- T##epe



Wir zur Fürstlichen kandesregierung Verordnete beurkunden hierdurch:

Es hatten der Cantor Friedrich Solle und Genossen zu Zeulenroda die Sta-

tuten eines daselbst zu grundenden Vorschußvereines zur Bestätigung eingereicht
und waren solche von uns zunächst einer genauen Prüfung unterzogen, hierauf aber,

insbesondere wegen des in §. 3 bestimmten, über das gesetzlich erlaubte Maaß

pinausgehenden Zinsfußes Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht unterthänigst vorge-
tragenw

Nachdem nun Höchlldieselben zu jenem gemeinnübigen Unternehmen überhaupt,
insbesondere aber zu dem fraglichen Zinsfuße die Landeöherrliche Genehmigung un-

ter Diöpensation von den diesfallé bestehenden geseblichen Vorschriften gnädigst

ertheilt haben, so bestätigen Wir auf Grund dieser Höchsten Entschließung hiermit
die eingereichten Statuten, welche also lauten:

Statut des Vorschußvereins zu Zeulenroda.

K. 1.

Zweck des Vereins.

Die unterzeichneten Mitglieder bezwecken, sich durch den Zusammentritt 41
diesem Vereine gegenseitig durch ihren gemeinschaftlichen Kredit die zu ihrem
werbs= und Geschäftöbetriebe erforderlichen baaren Geldmittel zu verschaffen.

KG. 2.

Fond.

Der hierzu nöthige Fond wird aufgebracht durch

a) Beiträge der Mitglieder,

5b) Darlehne, welche dieselben gegen solidarische Verhaftung Aller aufnehmen.



K. 3.

Verwaltung der Vereinsangelegenheiten.

Der Verein ordnet seine Ungelegenheiten durch Beschlüsse seiner Mitglieder,
welche, wenn sie von der Mehrheit der in den Vereins-Versammlungen Anwesenden

*sind- für Alle verbindliche Kraft haben.
specielle Verwaltung überkrägt er einem, jedesmal auf ein Jahr zu wäh-

lendenoee bestehend aus

einem Vorsitzenden,

einem Cassirer, welcher zugleich bie schriftlichen Arbeilen mit beforgt,

zwei Vorstehern und

sechs Ausschußmitgliedern.

Der Vorsioende leitet die Vereins-, sowie die Vorstandsversammlungen und

bestimmt die Tagesordnung, auf welche jedoch alle Anträge gebracht werden müssen,
die zeitig genug vorher schriftlich angebrächt und von mindestens sechs Mitgliedern

durch Namensunterschrift unterstützt sind.

Die Verantwortlichkeit des Vorstandes erstreckt sich jedoch niemals auf Ver-

tretung der Auêfälle, welche die Vereinskasse durch die Insolvenz ihrer Schuldner
erleider, indem ihnen ein bei Beurtheilung von deren Zahlungsfähigkeit etwa ge-

machtes Versehen nicht angerechnet werden darf.

G. 4.

Geschäftsfübrung des Vorstandes.

Der Vorstand ist befuge, von den Kassenbeamten jederzeit die Vorlegung
sämmtlicher Bücher, Listen und Documente zu verlangen.

Der Kassirer übernimmt alle einkommenden Gelder zur Aufbewahrung und

bestreitet die vorkommenden Augaben, jedoch nur gegen schriftliche Anweisung des

Vorfitenden. Er hal nach besonderer Instruktion
165*
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a) die nöthigen Bücher und Listen über die vorkommenden Einnahmen und

sgaben zu führen und halbjährlich dem Vereine eine kurze Uebersicht
über den Stand der Kasse zu geben;

b) am Schlusse des Jahres vollstöndige Rechnung über Einnahme und Aus-
gabe unter Beisügung der Beläge und eines Vermögensnachweises an-

zufertigen und dem Vorstande zur Prüfung vorzulegen.

Der Vorsitzende und Kassirer vertreten den Verein nach Außen und sind so-

wohl sammt als sonders ermächtigt, Namens desselben

a) Verträge abzuschließen und Verbindlichkeiten einzugehen, namentlich Dar-
lehne zu kontrahiren;

b) Klagen anzunen und Prozesse aller Art zu führen, Vergleiche ab-
zuschließen, Eide zu de= und referiren, die ergehenden Desinitiventschei.

dungen anzunehmen und alle zuständige Rechtsmittel dagegen einzule-
gen, auch sich zu allen diesen Handlungen einen anderweiten Bewoll-

mächtiglen zu substituiren.

Außerdem ist der Kassirer snobesond ermächtigt, Gelder Namens des Ver-
eins anzunehmen und darüber zu quittiren

F. 5.

Rechte und Pflichten der Mitglieder.

Die Mitglieder des Vereins sind berechuigt:

#a) bei allen Vereinsbeschlüssen und Wahlen du stimmen;
5b) baare Vorschüsse gegen Bürgschaft aus der Vereinskasse, soweit dieselbe

dazu ausreicht, sowie

) unter den unten (. 9) festgesegten Bedingungen eine Dividende vom

Gewinne zu beanspruchen.

Dagegensind sie verpflichter,

4) einen Beitrag von mindestens 1 Silbergroschen wöchentlich zur Ver-

stärkung des Berriebsfonds in die Vereinskasse einzulegen;
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c) für Deckung der Verwaltungskosten und Bildung eines Zinsen: und
Reservefonds aufzukommen;

1) die solidarische Verpflichtung fur die zum Betriebsfond des Vereins er-

forderlichen Darlehne zu übernehmen und den Vorstand zu ermächtigen,
die betreffenden Schuldscheine zu unterschreiben;

2) dem gegenwärtigen Statut, sowie den Beschlüssen und dem Interesse

des Verein nicht zuwider zu handeln und des erstern Namensunterschrift zu

vollziehen.

é. 6.

Laufende Wochenbeiträge und Guthaben der Mitglieder.

Die nach vorstehendem Paragraphen lit. (I. von den Mitgliedern einzu-

schießenden Wochenbeiträge bleiben GSigemhum derseiben und werden den Einzelnen
am Schlusse des Jahres nebst der lil. c. K. 5. erwähnten Dividende in ein be-

sonderes Contogut geschrieben.

Büö dieses Gurhaben an Wochenbesträgen die Summe von Zehn Thalern

bei den Einzelnen erreicht, müssen dieselben den Betrag, so lange sie Mitglieder
sind, in der Vereinökasse stehen lassen.

Dieses Guthaben von Zehn Thalern kamn nicht überschritten werden, und

fernere Einlagen, sowie die auf das Guthaben fallende Dividende werden nur als

Darlehn betrachtet und mit den gewohlichen Zinsen vergütet.

In Bezug auf die Vereinékasse hat das Guthaben zu Gunsten der Mitglie-

der den Charakter einer Schuldforderung, und wird daher dem Ausscheidenden so-

fort baar heraucgezahlt, auch bei Auflosung dre Vereins unter dessen Schulden
mit liquidirt. Jedoch muß dasselbe, wenn das Aktivvermögen desVereins zur

Deckung sämmtlicher Schulden nicht ausreichr, gegen die eigentlichen Gesellschafts-
gläubiger zurückslehen, indem es, gleich einer Aktie, als ein beim Geschäft gewagter

Einsatz angesehen wird. Kein Mitglied kann daher einen Anspruch wegen des

solchergestalt etwa verlorenen höheren Guthabens an die Uebrigen machen, doch
wird, wenn nicht das gesammte Guthaben aller Mitgliedrr, sondern nur ein Theil

davon verloren geht, der Verlust von den Einzelnen, nach Verhältniß der Höhe

ihres Antheilo, gelragen.

Uebrigens erhält jedes Mitglied öber sein Guthaben ein besonderes Buch,
worin der Kassirer den Zu= und Abgang bemerkt.
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. 7.

Reservefond.

Zur Deckung elwaiger Ausfälle bei Räöckzahlungen der an die Mitglieder ge-

hebenen Vorschüsse wird ein Reservefond gebildet, und sind sämmtliche Mitglieder
verpflichtet, bei ihrer Aufnahme ein Eintrittögeld von funf Silbergroschen
in die Vereinskasse zu zahlen, deren Restitution niemals stattsindet.

F. 8.

Verzinsung der Vorschüsse.

Von den Beiträgen, welche die Vorschußempfänger von den entnommenen

Summen der Kasse alé Zins entrichten müssen, werden die Zinsen der vom Vereine

aufgenommenen Capitalien gedecke, außerdem aber Beiträge zum Reservefond, sowie
eine Dividende an die Mitglieder gewährt. "

Die Vorschusiempfänger erlegen zu diesem Zweck in die Vereinskasse, insofern
die Frist, auf welche ihnen ein Vorschuß bewilligt oder prolongirt ist, volle Monate
in sich schließt, drei Pfennige vom Thaler för den Monat. Bei kürzeren, nur

nach Wochen oder Tagen bemessenen Fristen, sowie stet im Falle einec Verzugs
in der Rückzahlung nach abgelaufenem Zahlungötermine, mäüssen sie jedoch einen
Pfennig von jedem Thaler auf jede angefangene Woche entrichten.

300. sollen diese Beiträge selbst bei Vorschüssen auf ganz kunze Zelt nie
wenigera

1 Sgr. bei Vorschüssen von 3 bis 5 Thalern,
« « « « 5 « «

und so weiter bei r 5 Thalern mehr um 1 Sgr. steigend, betragen, und diese

Säte als das Mindeste in allen Fällen, zur Kasse entrichtet werden.

Uebrigens wird dieser Betrag gleich bei Gewährung der Vorschüsse vom

Kassirer innebehalten.

8. 9.

Dividendt.

Was von den im vorstehenden Paragraphen erwähnten Kassenbeiträgen der

Vorschußempfänger nach Deckung der Zinsen der vom Verein ausgenommenen Ka-
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pitalien und der Verwaltungskosten äbrig bleibt, wird an die Mitglieder nach

Höhe ihres nach F. 6 festgestellten Guthabens in der Vereinskalse, am Jahres=
schlusse als Dividende gewährt und diesem Guthaben ferner zugeschrieben.

Bei Berechnung der Dividende wird dieses Guthaben der einzelnen Mitglie-
der nur insoweit berücksichtigt, als es volle zehn Thaler beträgt und nicht erst

während des Rechnungsjahres, um dessen Gewinnüberschüsse es sich handelt, ent-

standen ist, so daß also die während eines Jahres aufgesammelten Wochenbeiträge
erst bei arnhe des Dividende nächstkünftigen Jahres in Betracht kommen.

Zo lange der Reservesond die Summe von 100 Thalern nicht erreicht

hat, werden übrigens von dem zur Dividende kommenden Reingewinn vor dessen

Vertheilung an die Mitglieder gewisse, jedeémal durch Gesellschaftébeschluß zu be-

stimmende Prozente abgezogen und dem genannten Fond, zu dessen allmähliger
Erhöhung, zugeschlagen, was ebenfalls geschehen muß, wenn beriute durch erlittene

Ausfalle| bei Wiedereinziehung der Vorschüsse unter jene Normalsumme herabge-
sunken i

4. 10.

Höbe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.

Die Höhe der den Mitgliedern zu gewährenden Vorschüsse hängt vom Ver-
hältnisse des Kassenbestandes zu dem vorwaltenden Bedürfnisse ab und wird der

gewissenhaften Beurtheilung des Vorstandes überlassen. Doch sollen in der Regel die
Vorschüsse nicht unter drei und nicht über hundert Thaler betragen; jedoch soll

es dem Vorstande überlassen bleiben, diese Summe zu überschreiten. Auch haben,

wenn die Kasse für alle Gesuche nicht ausreicht, die älteren vor den jängeren, die

um kleinere Vorschusse vor denen um größere den Vorzug.

Hinsschtlich der Rückzahlungefristen werden die Vorschüsse in der Regel nicht

auf länger als ein Vierteljahr bewilligt und das Erforderliche nach Verabredung
mit dem Empfänger in dem Schuldscheine ausgedrückt.

Jedoch ist der Vorstand befugt, nach Ablauf der zuerst bestimmten Rückzah=
lungöfrist, jeden Verschuß, jedoch nur mit Bewilligung der Bürgen, bis auf wei-

tere drei Monate zu verlängern, auch können mehrere Prolongationen, die aber zu-
sammen nicht über ein Jahr betragen dürfen, für ein und dieselbe Schuldpost
ertheilt werden.
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K. 11.

Erfordernisse auf Seiten der um Vorschuß Nachsuchenden.

um einen Vorschuß aus der Vereinskasse beanspruchen zu können, ist auf

Seiten des Nachsuchenden erforderlich:

a) daß er wenigstens drei Monate alé ordentliches Mitglied gesteuert haben

muss;

h) daß ihm keine entehrenden Verbrechen oder Gewerbe zur Last fallen;

c) daß er auf frühere Vorschüsse weder im Muckstande gegen die Kasse ge-

blieben, noch einen etwaigen Burgen in Schaden gebracht hat;

(1) daß seine Verhältnisse die nöchige Sicherheie für Rückerstattung des
Vorschusses darbieten.

Was die Sicherheit betrifft, so hat der Vorstand bei Beträgen, welche das
Guthaben der Einzelnen um nicht mehr alc acht Thaler übersteigen, nur darauf

Rücksicht zu nehmen, ob die Persönlichkeit und die Verhältnisse des Gesuchstellers

der Art sind, daß eine Rückerstattung mit Wahrscheinlichkeit zu verhoffen steht und
einzig hiernach zu entscheiden. Eé ist dabei hauptsächlich auf Thätigkeit, Geschick-
lichkeit, Ordnungoliebe und Rechtlichkeit zu sehen, und können vom Vorstande zwei

zuverlässige, mit den Verhällnissen bekannte Vertrauensmanner aus den Vereins-

mitgliedern, nach freier Wahl zugezogen und gutachtlich über alles dieses gehört
werden. Bis zum Betrage des Guthabens selbst wird natürlich stets kreditirt.

Bei höheren Vorschüssen muß von dem Nachsuchenden Sicherheit durch Bör-

gen erfordert werden, deren Annehmlichkeit der Vorsivende und der Kasstrer ledig-

lich zu beurtheilen und darnach das Gesuch zu gewähren oder abzulehnen haben,

doch steht es dem Vorschußsuchenden frei, das Gesuch an den gesammten Vorstand

gelangen zu lassen und seine Bestimmung hierüber als gültig anzuerkennen.

Den Bürgen, welche die Schuld eines Vorschußempfängers aus ihren Mikkeln

zahlen, wird dabei der Vortheil zugesichert, daß ihnen in allen Fällen die sowohl auf

das Conko des ursprünglichen Schuldners, alé ihr eigeneo aufgelausenen Verzugs-
und anderen Zinsen nur nach 5%%berschnet werden.

Beschwerden über abgewiesene Vorschußgesuche gehören vor die nächste General-

versammlung.
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4. 1.

Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.

Erworben wird die Mitgliedschaft durch Unterschrift des Statuts nach vor-

gängiger förmlicher Aufnahme durch Ballotage, wo zwei Dritttheile entscheiden.

Der Vorstand, bei welchem jedes derartige Gesuch anzubringen ist, kann,
wenn er den Zutrikt des Kandidaten den Interessen der Gesellschaft für nicht zu-

träglich erachtet, denselben abweisen, wogegen dem Abgewiesenen nur die Berufung

an die nächste Generalversammlung offen steht.

Verloren wird die Mitgliedschaft bei Nichterfüllung der statutenmähigen Ver-

pflichtungen durch Gesellschaftöbeschluß welcher vom Vorstande inöbesondere zu be-

antragen ist, wenn „Mitglieder sechs Wochen lang, nämlich bei noch nicht voller
Aktie, mit den F. 5 bestimmten wöchentlichen Briträgen in Rest bleiben, oder es

wegen RKucahlungen der erhaltenen Darlehne zur gerichtlichen Klage kommen
lassen. «

Ebenso hört die Mitgliedschaft durch den Tod und nach schriftlicher Kündi-

gung beim Vorstande mit dem ersten Tage ded demnächst folgenden Monats auf.

Uebrigens kann ein ausscheidendes Mitglied — oder an dessen Stelle seine

ben — nur den vollständigen Beerag der von ihm eingelegten Wochenbeiträge
und ihm bereits gut geschriebenen Dividende, mit nur 4% Zinsen, sonst aber kei-
nen Antheil an dem Gesellschaftsvermögen, namentlich nicht an dem Reservefond

oder an der Dividende des laufenden Jahres fordern.

Dagegen darf der Ausscheidende fordern, daß er binnen Jahresfrist von der

während seiner Mitgliedschaft eingegangenen Mitverhaftung gegen die Gesellschafts-
Gläubiger befreit werde. Diesem Verlangen kann sich der Verein bei etwaigem
schlechten Stande des Gesellschaftsvermögens nur durch sofortige Liquidation der

Passiva, nach Befinden durch seine Auflösung entzieyen, welchenfalls der iege-
schiedene für die während seiner Mitgliedschaft, jedoch nur bis zur Einreichung sei-
ner Kündigung, eingegangenen Verpflichtungen, soweit das Gesellschaftsvermögen
dazu nicht aureicht, ankheilig noch mit haften muß.

Eine Einmischung in die Gesellschaftsangelegenheiten sieht jedoch dem Auöge-
schiedenen vom Tage seines Austritts unter keinem-Vorwande zu, vielmehr kann

er nur Abschrift des letzten Kassenabschlusses mit einer allgemeinen Uebersicht der

Activa und Passiva der Gesellschaft verlangen.
16



g. 13.

Ebrenmitgliedschaft.

, ohne auf die Vortheile deS Vereins Ansprüche zu machen,
dessenu. J so kann ihn der Vorstand zum Ehrenmitgliede aufnehmen.

Dies soll namentlich geschehen, wenn Jemand geschenkweise entweder

#a) laufende Beiträge von mindestens 1 Sgr. jährlich, oder

D) eine Summe von aidee 1 Thaler ein= für allemal in die Vereins=
kasse einschießt, oder end

0) berselbe ein zinsfreies ranns von mindestens 5 Thalern überläßt.

Die Ehrenmitgliedschaft dauert ein Jahr für jeden geschenkten vollen Thaler,

bei laufenden Beiträgen so lange sie gezahlt, bei zinsfreien Darlehnen so lange sie
der Kasse gelassen werden.

Uebrigens haben die Ehrenmitglieder von den Rechten und Pflichten der Mit-

glieder nur

1) das Stimmrecht in allen Gesellschaftsangelegenheiten, und die Befähi-
gung zur Annahme der ihnen von der Gesellschaft übertragenen Aemter;

2) die Verpflichtung, dem gegenwärtigen Statur, sowie den Beschlüssen
und dem Interesse der Gesellschaft nicht zuwider zu handeln.

C. 14.

Auflösung des Vereins.

Bei allen Gesellschaftébeschlüssen genügt zu dessen Gältigkeit die einfache
Stimmenmehrheit der in der Versammlung anwesenden Mitglieder; allein bei
Tufslölung des Vereins erleidet diese Bestimmung eine Ausnahme dahin;

daß einem die Aufslösung aussprechenden Beschlusse zwei Dritttheile der
ordentlichen Vereinômitglieder beistimmen müssen und nur erst dann

Gältigkeit hat, wenn die Abstimmung hieräber nach zweimaliger jn 14

Tagen zu wiederholender Ballotage stattgesunden.
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Den Ehrenmitgliedern steht eine Stimme hierbel berhaupt nicht zu, indem
sie im Falle der Auflösung nur berechtigt sind

die von ihnen geschenkweise in die Vereinskasse gesteuerten Summen,
insoweit dieselben nicht durch die Tilgung der Bereinsschulden mit in

Anspruch genommen werden, zurückzufordern,
zu welchem Behufe sie sich jedoch innerhalb vierWochen nach Bekanntmachung
im Localblatte beim Vorstande von selbst melden müssen; widrigenfallssieihrer

desfallsigen Ansprüche ganz verlustig gehen.

Das Guthaben der ordentlichen Mitglieder geht dabei dem vorstehenden An-

spruche der Ehrenmitglieder bei Befriedigung aus den Baarvorräthen und Außen-

ständen der Kasse vor. Den eigentlichen Vereinsgläubigern gegenüber sind aber

die Mitglieder erst, wenn nach Aufopferung des Reservefonds und Guthabens noch
Schulden zu decken bleiben, mit ihrem sonstigen Vermögen, und zwar solidarisch

verhaftet.

K. 15.

Ausschluß prozeßualischer Weiterungen.

Für den Fall, daß über den Inhalt und Sinn dieses Statuts, sowie der

Gesellschaftsbeschlüsse unter den Mitgliedern Sktreit entstehr, wird derselbe stets in

den Generalversammlungen durch Gesellschaftsbeschluß dgurtig zaischieen undstehr keinem Mirgliede irgend eine Weiterung oder Ausstellung dagegen, nament-
lich nicht die Berufung auf denRechtéweg zu, indem gerichtliche Einishung

und prozeßualische Erörterung hierüber auögeschlossen wird.

C. 16.

Eine Entschädigung für die übernommene Mühwaltung erhalten nur der Kas-
sirer und Kontroleur oder Vorsitzende, worüber das Nöthige durch besondern Ver-

trag (und escuschafisbeschiuh) nach dem Umfange der Geschafte vom Vorstande
festzusevenist

Ebenlon # vom Vorstande zu bestimmen, ob der Kassirer eine Kaution zu
bestellen hab

Srutenress, den 17. Januar 1858.

Friedrich Solle.

Heinrich Eduard Metz.
16“



— 114

Karl Lotter.

Karl Zorn.

C. H. Noth jun.

Gustav Sporn.

Wilhelm Dick.

Ferdinand Buchrucker.

Friedrich Ernst Funke.

Karl Heinrich Ulrich.

Karl Heinrich Türk.

Karl Christian Rettinger.

Alerander Bräunlich.

Franz Louis Böttger.

Herrmann Waldemeyer.

Ferdinand botter.

Karl August Scheibe.

Ernst Herrmann Schelbe.

Gottlieb Eduard Macht.

Heinrich Ferdinand Müller.

Heinrich Ferdinand Zorn.

Karl Wilhelm Förster.

Ferdinand Scheibe.

Karl Gottlob Scheibe.

Karl F. Müller.

Herrmann Georgi.

Johann Gottlieb Ludwig.
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Eduard Hofmann.

Herrmann William Sporn.

Heinrich Wilhelm Nagler.

Karl Oberreuter.

Herrmann Paul.

beander Grünler.

Franz Hebheim.

William Buchrucker.

Gustav Wettengel.

Adolf Heinrich Gondolf.

Karl Friedrich Seckel.

Franz Adolph Sporn.

Matthias Härpfer.

Chrlstian Friedrich Neupert.

Eduard Schröder.

Franz Ziergiebel.

August Nuß.

Karl Franz Scheibe.

Herrmann Ehregott Schröder.

Johann Friedrich Schippel.

Franz Zudwig Zierold.

Karl Ferdinand Heter.

Karl Ferdinand Buchrucker.

Franz Herrmann Haase.

Ferdinand Sabathll.
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Franz Hadlich.

Franz Julius-GBneupel.

Traugont. Böttger.

Wilhelm Görler.

Carl Heinrich Scheibe.

Herrmann Heinrich Müller.

Franz Herrmann Llebold.

Traugott bange.

Johann Baumgärtner.

Ernst Sirtus.

Franz Omnus.

Zu dessen Beglaubigung haben Wir diese

Bestätigungsurkunde
in der gewöhnlichen Maaße ausfertigen lassen.

Greiz, den 31. Märcz 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.
(I/S.) Otto.

R. v. Gitsotrn-Eritpenbors.
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19. Bekanntmachung,

die Ausdehnung der mit den Landen hoher Jüngerer Linie abge-

schlossenen Convention über die gegenseitige Zulassung der Hand-
werker in den Grenzortschaften, auf jede Gattung des unzünftigen

Gewerbebetriebo ·

betressend.

Mit Bezug auf die Regierungsbekanntmachung vom 22. Januar l. J. (cl.
Nr. III. (4.) der vorjährigen Gesetsammlung), die mit den Landen hoher Jüngerer

Linie geschlossene Convention wegen gegenseitiger Zulassung der Gewerbetreibenden
in den Grenzerkschaften betreffend, wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht,

daß diese zunächst nur auf die eigentlichen Handwerker und Innungsgenossen be-
zügliche Uebereinkunft von den beiderseitigen betreffenden Staatéregierungen auf
jede Gattung des unzunftigen Gewerbebetriebs ausgedehnt worden ist.

Greiz, am 29. April 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Erlepender#.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

W. 12.
(Ausgegeben den 17. Mai 1858.)

20. Gesetzliche Verordnung,

die nothwendige Abtretung von Grundeigenthum zu gewissen

öffentlichen Zwecken

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und gobenstein r. 2c. 1c.

fügen hiermit zu wissen:

Durch Unsere Verordnung, die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen

Wege betreffend, vom 2. Januar 1856 F. . 4. 5. und 8. sind Bestimmungen

über die nothwendige Abtretung von Grundeigenthum zum Zwecke des Wege-

baues getroffen; da sich nun die Nothwendigkeit herausgestellt hat, auch zu Er-

Mröglichung einiger andern, im öffentlichen Interesse vorkommenden Anlagen eine

ebenmäßige Verpflichtung der Grundeigenthümer eintreten zu lassen, so verordnen

Wir, nach vorgehabtem verfassungsmäßigen Beirathe Unserer getreuen Landstände,
was folgt:
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8. 1.

Jallt, in gir Die Verbindlichkeit, hrundeignchum, aünr öffentliche Zwecke gegen Eneschä-
ntDn, digung abzutreten, soll künftig auch stauest

ene ) edust der Herstellung Ahnnns Wasserleitungen, Kanäle und
v -.oll.

2) zur Regulirung des Laufes der Süsse and Bäche, wenn solche im
öffentlichen Interesse erforderlichi#

3) zur nothwendigen Erweiterung von Kircher und öfentlichen Schulen;

4) zu Herstellung neuer, oder Erweiterung bereits vorhandener Fried=
höfe.

 . 2.

daiscni . Wenn in solchen Fällen die Betheiligten sich nicht mit der Abtretung ohne
wendigit Weiteres einverstanden erklären, so ist Bericht an Unsere Landesregierung zu er-

Abtelung. statten, welche über die Nothwendigkeit der Abtretung zu entscheiden hat; gegen

diese Entscheidung findet kein Rechtsmittel, sondern nur der Recurs an den Landes-

n7binnen zehntägiger Präclusivfrist statt.
u Abtretung von Staats= oder Cameral-Eigenthum ist jedesmal die bandes-

zenüs Genehmigung einzuholen.

g. 3.

Usabten. fiee Antrag auf die nothwendige Abtretung ist in dem J. 1. unter 1. und
2. vchepncln Fällen von der betreffenden Verwaltungsbehörde (z. B. der Straßen=

und Wegebauinspection, dem mit dem Bau beauftragten Beamten, dem Vorstande

der betheiligten Gemeinde u. s. w.) in den Fällen unter 3. und 4. von der zu-

ständigen Kirchen= oder Schulinspection zu stellen; der letztern ist anheim gegeben,
nach Besinden zu diesem Geschäft einen besondern Actor zu ernennen.

G.l 4.

zueiseiann Die Entschädigung des Grundeigenthümers ian durch legale Abschätung unterder Ent-

cchbigung. Leltung der zuständigen Gerichtobehörde zu ermit
Diese Ermittelung erfolgt in der Maaße, . durch drei zu verpflichtende

unpartheiische, einheimische und im Lande ansässige, auch der Oertlichkeit kundige
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Sachverständige (von denen der Eigenthümer den elnen, die Behörde, welche die
Abtretung beantragt hal, den andern, und das zuständige Gericht den dritten

aufzustellen, und von dem jeder seine Angabe abgesondert und ohne Concurrenz der
beiden andern zu bewirken hat) der wahre Werth des abzutretenden Grundstücks

durch die Mitteltare festzusetzen ist, welche aus der Division der zusammenzurech-

nenden Taxen durch Drei sich ergiebt.

Die betreffende Entscheidung wird hiernach von der Gerichtsbehörde mittelst

Bescheido ertheilt. Gegen diesen steht den Betheiligten — mit Ausschluß jedes

weitern Rechtemsttels — l(ediglich der Recurs an Unsere Landesregierung zu.

Die Einwendung des Rrcurses bedingt jedoch, da es sich blos um den Be-

trag der zu treffenden Emschädigung handelt, keineswegs die Sistirung der auf
den fraglichen Bau selbst bezüglichen Verfügungen.

r*—

Die Leistung der Entschädigung liegt in den Fällen unter 1. und 2 . 1. Semn
derjenigen öffentlichen oder Gemeindecasse, auf deren Kosten die Herstellung der in Hzun der

Rede stehenden U#te erfolgen hat, in den Fällen unter 3. und 4. der bethei- busschesguns
ligten Kirchen- Schulcasse, bezüglich den zu Aufbringung der Kirchen= und

Schullasten tt- Gemeinden ob.

Dasselbe gilt von den durch die Ausmittelung der Entschädigung erwachsen-
den, nach der Taxordnung für den summarischen Proceß Klasse II. zu liquidi-

renden gerichtlichen Kosten und Verläge, einschließlich der Gebühren der Sach-

verständigen.

Nur, wenn der Eigenthümer gegen die Entscheidung der Gerichtsbehörde

Recura einwendet und derselbe von Unserer Landesregierung zurückgewiesen wird,
kann lebtere nach Befinden, dem Eigenthümer die Tragung, bezüglich Erstattung

der Recurskosten auferlegen.

g. 6.

Wenn in Folge gegenwärliger Verordnung ein Grundstück zu öffentlichen B#mmung
Zwecken abgetreten werden muß, so sind die auf demselben haftenden Staats- und din e

Communallasten abzuschreiben. Bei nur theilweiser Abtretung tritt daher nur taddg .
eine verhältnißmästige Caducirung ein, deren Bemessung der zuständigen Gerichts- s
behörde obliegt. d Oblasin.

17“



— 122 —

Die letztere ist auch verpflichtet, von Amtswegen dafür zu sorgen, daß die
auf das abzutretende Grundsläck unterpfändlich versicherten Gläubiger entweder-
völlig befriedigt, oder vor Auszahlung der Entschädigungssumme zu ihrer Zufrie-
denheit anderweit sichergestellt werden.

Wag die auf dergleichen Grundstücken haftenden Patrimonial-Hasten (Erb-
älnsen, Frohnen, Huth= und Triftgerechtsame, Lehngelder u. dergl. mehr) betrifft,
so sind die dießfalls Berechtigten dafür durch Zahlung des Kapitalwerthes der
betreffenden Gerechtsame zu entschädigen. Die Berechnung dieses Kapitalwerthes
erfolgt nach den bei Ablösung von dergleichen Gerechtsamen in Anwendung kom-

menden Sätzen.

Bei nur theilweiser Abtretung eines Grundstücks wird die Entschädigung nur

für denjenigen Theil der aufhaftenden *. Lasten geleistet, welcher ver-
hältnißmäßig auf das abgetretene Trennstück komm

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beisügen lassen.

Gegeben Greiz, den 11. Mai 1358.

(L. S.). Heinrich XX.

Otte.
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21. Negierungs-Verordnung,
die Abschaffung des sogenannten Freibieres bei den Handwerks-

versammlungen der hiesigen Lein= und Zeugweber-Innung

belressend.

Zu Folge eines von der Mehrzahl der Mitglieder der hiesigen Lein= und

Zeugweberinnung ausgegangenen Antrags auf Abschaffung des sogenannten Freibiers
wurde Fürstliche Regierung veranlaßt, diesen Gegenstand einer sorgfältigen Erörte=
rung und Erwägung zu unterwerfen.

Da sich nun hierbei ergeben hat, daß die herkömmliche Bewirthung mit Bier
auf Kosten der Innungslade sich ihrem ursprünglichen Zwecke nach und nach gän,
lich entfremdet und namentlich in den letzten Jahren zu einem Uebermaße im Ge-

nusse geführt hat, wedurch die Innungskasse in hohem Grade benachtheiligt, die
NRuhe und Ordnung in den Handwerksversammlungen beeinträchtigt, vielen Mit-
gliedern der Besuch der letztern verleidet und sogar mehrfach Anstoß nach außen hin

erregt worden in so wird andurch mit höchster Landesherrlicher Genehmigung Fol-
gendes verordne

Die nnhhun der Anwesenden bei den Versammlungen der hiesigen Lein-

und Zeugweberinnung mit Bier auf Kesten der Innungolade, welche zeither nach
einem, §. 8. des Innungöbriefs dieses Handwerko vom 22. October 1856 aner-

kannten Herkommen bestanden hat, fällt künftig gänzlich weg. Der Handwerks-
vorstand hat daher bei strenger Ahndung und eigner Verantwortlichkeit dafür Sorge
zu tragen, daß fernerhin bei den Zusammenkünften des Handwerks kein Bierbedarf

auf Kosten der Innungslade beschafft und verabreicht werde,

Bei der in dem angeführten §. des gedachten Innungsbriefs angcordneten
Auszahlung von 2 Silbergroschen aus der Innungslade, an jeden anwesenden

Meister bei Jusammenberusung eineS außerordentlichen Ausschusses hingegen behält
es bis auf weiteres seinBewenden.



Wegen zwechmäßiger Verwendung der durch Abschaffung des Freibiers ermög-
lichten Ersparniß bleibt weitere Verhandlung mit dem Betheiligten und nach Be-

sinden besondere Bestimmung vorbehalten.

Greiz, den 12. Mai 1858.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung daf.

Otto.

N. v. Geldern, Erispendor#.







Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.
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MW. 13

(Ausgegeben den 21. Mai 1858.)

22. Gesetz,

die Creirung von Cassenscheinen für das Fürstenthum Reuß
Aelterer Linie

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gotteß Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. #.

Auf dem, im December 1856, abgehaltenen allgemeinen kandtage war von Unsern
getreuen Landständen, unter Himweisung auf daß Beispiel fast aller Deutschen Staaten
und auf die Menge des in Unserm Fürstenthum zirkulirenden fremden Papier-

geldes, der Antrag auf Ereirung einer angemessenen Summe einheimischen Papier=
beldes gestellt worden, welches zu Bestreitung der Kosten der Landeßvermessung
und Gatastrirung und zur Tilgung der zinsbaren Landesschuld zu verwrnden wäre.

kachdem Wir nun diesen Antrag durch Unsere bandeiregierung lieer sorg-
samen Prüfung nach allen Seiten hin unterziehen lassen, und ausdem Uns dar-
über erstatteten Vortrag die Ueberzeugung geschöpft haben, daß bie eihrung
sener Maßregel nicht allein für die Landeofinanzen, sondern auch für den Verkehr
Unserer getreuen Unterthanen von Nutzen sein wird, so haben Wir dem An-
trage Unsere Landeêherrliche Zustimmung ertheilt, durch Unsere Landeöregierung
über die Ausführung desselben mit den dazu ermächtigten ständischen Deputirten
das Weitere verhandeln lassen, und verordnen auf Grund dieser Verhandlungen und

der ünaisce Selts erklärten Zustimmung in Kraft eines allgemeinen Landesgesehes,
was folge:

18
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é. 1.

Es soll für U#ser Fürstenthum ein Papiergeld im Nominalbetrage von
inhundert und Dreißigtausend Thalern

unter der Bezeichnung

Cassenscheine

angefertigt und nach und nach in Umlauf gebracht werden.

S. 2.

Die auögegebenen Cassenscheiße bilden eine Landesschuld, welche auf der allge-

meinen Landescasse haftek und durch das gesammte Landesvermögen garantirt wird.

S. 3.

Die Cassenscheine lauten auf den Inhaber und bestehen in unverzinslichen
Stücken zu Einem Thaler.

. 4.

Die Ansertigung der Cassenscheine ersolgt unter unmittelbarer Leltung unb
Controle eines von Uns zu ernennenden Mitgliedes Unserer Landeöregierung

und eineb5, von Unsern getreuen Landslanden au5 ihrer Milte zu wahlenden Der

putirten.
Die Namen dieser beiden Cemmissarien werden den ECassenscheinen ausgedruckt;

ausierdem werden lehtere noch von einem für die Verausgabung des Papiergeldes

besonders zu verpflichtenden Buchhalter und Cassirer bei der Verausgabung mit
dessen eigenhändiger Namensunterschrift und Beschreibung der lausenden Nummer

vollzogen.Für die treue, den gesetlichen Bestimmungen gemäße Ausführung dieser ihnen
übertragenen Functionen sind jene Commissarien Un# und Unsern getreuen Land:
ständen verankworklich.

K. 5.

Ueber die sonstige äußere Form und die Kennzeichen der Gassenscheine hat

Unsere bandesregierung seiner Zeit das Nähere bekannt zu machen.

(. 6.

Die Cassenscheins sind dem inlndischen Metallgelde gleich zu achlen, und wir
dieses bei allen Zahlungem an und auß Landescassen, sowie lm Verkehre des Lan-

des überhaupt in ihrem vollen Nennwerthe anzunehmen.
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Dagegen wlrd in Gemäßheic des Münzvertrags vom 24. Junuar 1837, 8.

22. (Gesetsammlung von 1857) S. 1455) eine Auswechselungscasse gegründct und
eröffnet werden, bei welcher die Cassenscheine auf Verlangen der Inhaber gegen vollt
werthige Silbermünzen umgewechselt werden können.

8. 7.

Der jedesmalige Inhaber von Cassenscheinen wird als deren rechtmäßiger Be-

He angenommen. Die über die Vindicatson des baaren Geldes geltenden Grund-
ähe leiden auch auf die Cassenscheine Anwendung.

8. 8.

Für verlorne oder vernichtete Cassenscheine findet kein Erxsat statt.

. V.

Abgenutzte, beschädigte, zerstückelte, ingleichen unterklebte Cassenscheine sind nur
dann als gültig anzuerkennen, wenn deten Werthbetrag und Aechtheit unzweifelhaft

zu erkennen und die Ueberzeugung zu gewinnen ist, daß mit den fehlenden Stücken

kein Mißbrauch geschehen könne.

8. 10.

Wer die Gassenscheine nachahmt in der Absicht, sie als Geld auszugeben, ist

mit Zuchthausskrafe bis zu acht Jahren zu belegen ist das nachgemachte Popiergeld
wirklich ausgegehen, so ist auf Zuchthausstrase bic zu zehn Jahren zu erkennen,

Demjenigen, welcher ein solches Verbrechen zur Anzeige bringt, so daß der
Verbrechrr zur Strase gezogen oder doch die Ausgabe der gefässchten Cassenscheine

raindert werden kann, ist aus der bndtr= nach Ermessen Unserer Landezregier
rung eine angemessene Belohnung zu erthei

Die zur Anfertigung falscher Esesanen, angewendeten oder bestimmten Werk-

heuge und Vorrichtungen unterliegen der Constecation und sind jedenfalls nach been-
digter Untersuchung an Unsere Landebregierung einzusenden.

K. 11.

Die allmähllge Zutückzkehung und Vernichtung der ausgegebenen Cassenscheine
soll in der Art bewirkt werden, daß, wenn nach vollständiger Ausgabe derselben

zehn Jahre verflossen sind, alljährlich von den, bei den Landescassen eingehenden
Scheinen der Betrag von Einem Procent der überhaupt ausgegebenen Gaslsenscheine

zurückgelegt und am Jahreöschlusse vernichtet wird.

r*r’i-e
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Unsere Landesregierung hat dieserhalbzuseinerZeit,nachEinvernehmen
mit den ständischen Deputirten das Nöthige zu verfügen und öffentlich bekannt zu

machen.

g. 12.

Uebrigend blebt auch zu jeder Zeit vorbehalten, die auögegebenen Cassenscheine
im Wege öffentlichen Aufrufs zur Einlösung gegen Vergütung ihre Nominalwer=
thes zurückzufordern, dabei eine Präclusiofrist von mindestens sechs Monaten anzu-

beraumen, und diejenigen Scheine, welche innerhalb dieser Frist nicht zuräckgelangt
sein werden, außer Geltung zu seben.

. 13.

Die Vorschriften des Münzgesetzes vom 14. December 1840 (ind auch auf

die Cassenscheinc, in ihrer Eigenschaft als Landesmünze, in so weit dieß der Natur

der Sache nach geschehen kann, anzuwenden.

8. 14.

Unsere Landesregierung hat den Zeitpunkt, wo gegenwarliges Geseh zut
Ausführung kommen soll, zu bestimmen und zu seiner Zeit öffentlich bekannt zu

machen.

g. 15.

Von da ab hat Unsere Landebregierung in dem, verfassungsmäßig auf den

jährlichen Deputationstagen den ständischen Deputirten vorzulegenden Ausweis über
den Hauehalt der Landescassen, auch über den Betrag der auögegebenen, sowie der

in Behalt gebliebenen Cassenscheine, über die Verwendung der verausgabten Summe
und Alle5, was mit dieser Angelegenheit sonst in Bezug sleht, umfassende Vorlage
zu machen.

Dessen zu Urkund haben Wir gegenwärtige5 Geset eigenhändig vollzogen und

mit Unserem größern Regserungssiegel versehen, lassen.

Gegeben Greiz, den 15. Mai 1858.

(L. S.) Heinrich XIX.

Otto.
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W. 14.

(Ausgegeben den 11. Juni 1858.)

23. Bekanntmachung,

die zwischen Preußen und den übrigen Zollvereinsstaaten einerseits

und der Königl. Großbritanischen Regierung andererseits hinsichtlich
der Handelsverhältnisse zu den vereinigten Staaten der Jonischen

Inseln getroffenen Uebereinkunft

betreffend.

Mit Nachstehendem wird die zwischen Preusien und den übrigen Staaten des

Deutschen Zoll= und Handelovereind einerseitc, und der Königlich Großbritanischen
Regierung andererseits, in Betreff der Handeloverhältnisse zu den vereinigten Staa-
ten der Jonischen Inseln getroffene Uebereinkunft, in deutschem Terxte hiermit zur

öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, am 1F. Mai 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Erispendors.

Erklärung.
Die Preußische Regierung, sowohl für Sich und in Vertretung der Ihrem

Joll= und Steuer-System angeschlossenen souverainen Länder und Landestheile, näm-

lich Luremburgs, Anhalt-Dessau-Göthens, Anhalt-Bernburgs, Waldecks und Pyr-
monte, Lippe's und Meisenheims, als auch im Namen der übrigen Staaten des

Zollvereins, nämlich: Bayerns, Sachsens, Hannovers (einschließlich des Fürsten-
19



thums Schaumburg-#Lippe), Württembergs, Badens, des Kurfürstenthums Hessen,
des Großherzogthums Hessen (einschließlich des Amtes Homburg), der Staaten des

Thüringischen Zoll-- und Handelévereins, nämlich: Sachsen-Weimar-Eisenachs,

Sachsen-Meiningens, Sachsen-Altenburgs, Sachsen-Coburg-Gotha'ê, Schwarzburg-
Rudolstadto, Schwarzburg:Sonderêhausens, Renß älterer Linie und Reuß jüngerer
Linie, Braunschweigs, Oldenburgs, Nassau's und der freien Stadt Frankfurt, ei-

nerseite, und die Otohbritanische Regierung andererseits, sind übereingekommen,
festzusetzen, was folg

Da die Inseln unter dem Schutze Ihrer Britischen Majestät stehen,
so sollen die Unterthanen und Schiffe dieser Inseln in den Gebieten der vorbenann-

ten Staaten drö Zollvereins alleobkeiige Begunstigungen in Handelc= und Schiff-
fahrts-Angelegenheiten, welche daselbst den Unterthanen und Schissen von Grosi-
britanien bewilligt sind, genießen, sobald die Regierung der Jonischen Inseln ein-
gewilligt haben wird, den Unterthanen und Schiffen der vorgedachten Staaten des

Zollvereino dieselben Begünstigungen zu gewähren, welche in diesen Inseln den Un-

terthanen und Schiffen Großbritaniend bewilligt sind; es versteht sich, daß zur

Vermeidung von Mißbräuchen jedes Jonische Schiff, welche# die Bestimmungen der
gegenwärtigen Erklärung in Anspruch nimmt, mit einem von dem bord-Ober-Com-

missair oder dessen Stellvertreter unterzeichneten Patente versehen sein foll.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, der Minister-Präsident, Minister

der auswärtigen Angelegenheiten Seiner Majestät dro Königs von Preussen und

der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister Ihrer Majestät der Kö-

nigin des vereinigten Königreichs von Großbritanien und Irland am Hofe von

Berlin, auf Grund erhaltener Ermächtigung, die gegenwärtige Erklärung vollzogen
und mit ihren Wappensiegeln versehen.

Geschehen zu Verlin, den 11. November 1857.

(gez.) Manteuffel. Bloomcld.
(L. S.) (L. S.)
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24. Bekanntmachung,

die Aufhebung der Anzeigegebühren für die Gensd'armen

betressend.

Mil Serenissimi Höchster Genehmigung ist beschlossen worden, von jetzt ab

die zeither den Stadtgenöd'armen und nachmals auch den im hiesigen Amtsbezirke

und in Zeulenroda stationirten Genod'armen zugestandenen und von den betreffen-

den Behörden mitliquidirten Anzeigegebühren aufzuheben.
Solches wird hiermit zur Nachachtung der Betheiligten mit dem Bemerken

hierdurch bekannt gemacht, daß die vorstehende Beslimmung keine Anwendung auf
solche Strafantheile und Gebühren erleidet, welche für gewisse Fälle, z. B. bei
Zoll-, Steuer: und Wegegelddefraudationen durch besondere gesebliche Bestimmun=
ghen eingeführt sind; diese haben vielmehr auch künftighin den Gensd'armen zu ver-
bleiben.

Greiz, am 18. Mai 1858.

Furstl. Renß-Plauische Landesregierung das.
J. Fritz, i. V.

Richter.
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25. Bekanntmachung,

die Erweiterung der Abfertigungöbefugnisse des hiesigen Fürstlichen
Steueramtes durch Ertheilung der Ermächtigung zur Erledigung von

Begleitscheinen I. über wollene Waaren und wollene Garne

betressend.

Auf Antrag der Generalinspektion des Thüringischen Zoll= und Handelsver-
eins ist, im Einversiändniß der sämmtlichen Vereinoregierungen, dem Fürstlichen
Steueramte alhier die Befugniß zur Erledigung von Begleitscheinen I. über wollene

Waaren und wollene Garne, ertheilt worden, was mit dem Bemerken hierdurch

zur öffentlichen Kunde gebracht wird, daß die gedachte Veränderung mit dem üsten
Juni dieses Jahres in's Leben treten wird.

Greiz, am 29. Mai 1858.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Geldern, Crispendork.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 15.

(Ausgegeben den 23. Juni 1858.)

26. Landesherrliches Patent,

den Erlaß einer Impfordnung

betressend.

Wie Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. v. ic.

sügen hiermit zu wissen:

Nachdem die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts in der überzeugendsten

Weise dargethan haben, daß die Anwendung der Schutzblatternimpfung den in

früheren Zeiten durch die Menschenpochen angerichteten Verheerungen ein sscheres
Ziel gesteckt hat, und da nach den Vorgängen in anderen benachbarten Sltaaten

mit Grund zu erwarten steht, daß durch eine allgemeine und sorgfälteige

Impfung das bisher im hiesigen Lande von Zeit zu Zeit und selbst im heurigen

Jahre noch wahrgenommene epidemische Erscheinen jener gefährlichen Krankheit nach
und nach völlig beseitigt werden wird, so haben Wir nach desfalloé vernommenem

Sländischen Beirath Uns bewogen gefunden, die nachstehende

Impfordnung

aucarbeiten zu lassen, und bringen daher solche hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
indem Wir derselben die verbindende Kraft einer allgemeinen Verordnung beilegen.

20
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und vorgedruckten Fürstlichen
Insiegels.

Greiz, den 18. Mai 1858.

(L. S.) Heinrich XIX.
Otto.
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Impfordnung
für das Fürstenthum Reuß dlterer ginie.

5. 1.

Jedem Kinde sind die Kuhpocken oder Schutzblattern im ersten Lebensjahre,
und zwar womoöglich zwischen der zehnten und fünfundzwanzigsten Woche desselben
einzuimpfen. Nur bei kränklichen Kindern oder bei herrschenden Epidemieen findet

eine Ausnahme statt. In solchen Fällen kann auf den Grund ärzilichen Gutach-

tens die Impfung auf das zweite Jahr oder auch auf noch spätere Zeit verschoben
werden. Herrscht eine Blatterepidemie am Wohnorte der zu impfenden Kinder,

so ist die Impfung auch vor der zehnten Woche des ersten Lebensjahres vor-

zunehmen. Schlägt die Impfung fehl, so ist sie in kurzen Zwischenräumen noch
zweimal zu wiederholen.

g. 2.

Da die Erfahrung gelehrt hat, daß die Schutzkkrast der Impfpocken sich nicht
bei allen Menschen für die ganze bebenszeit erhölt, so wird eine Wiederimpfung

zwischen dem fünfzehnten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr für Jedermann, beson-
ders aber für Solche empfohlen, bei denen die erste Impfung nur wenig Blattern

und zwar solche erzeugt hat, welche mit geringer Entzündung und kelnem oder nur

wenigem Fieber verlaufen sind.
Bei der neuausgehobenen Militairmannschaft ist die Wiederimpfung regel-

mäßig vorzunehmen.

n

Wiewohl man von jedem impfberechtigten Arzte erwartet, daß er das Impf-
geschäft volllfommen kennt, und dabei die nöthige Vorsicht beobachtet, so wird doch

auf folgende Punkte noch besonders aufmerksam gemacht:
20

Nothwendig-
laul der Schup-
pockenimpfung
bei allen Kin-

dem.

Wieder=

ipfung. (Ne-
vortinalion.)

Versabren bti

det Impsung.
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Der Impfstoff darf nur von ganz gesunden Kindern, mit reiner, gesunder
Haut, bei denen die Mehrzahl der Schutzblattern von normaler Form zur rechten

Zeit sich entwickelt hat und in deren Familie keine erblichen Krankheiten heimisch

sind, geschöpft werden. Die Gelegenheit, denselben durch Impfung auf Kuheiter
zu erneuern, oder reinen Kuhpockenstoff zu erlangen, darf nie unbenutzt gelassen
werden.

Zu Anfang des Frühjahrs und im Spätsommer konn jeder impfberechtigte
Arzt sich bei dem betreffenden Physikus zur Empfangnahme zweier mit guter

bympfe bestrichener Stäbchen melden, muß dieselben jedoch auf Verlangenwiissene
nach vierzehn Tagen wieder gut bestrichen zurückstellen. Außerdem hat er sich
mer Lympfe für plötzliche Nothfälle und zur Aushülfe für Andere Gasabewahunn,

wobei zu bemerken, daß solche in hörnernen Büchsen mit Elfenbeinspateln (nach Art
var bapisträger) sich am besten erhält.

Wo es aber möglich ist, soll die Impfung von Arm zu Arm vorgenommen
werden.

Die Gesundheiksumstände des zu impfenden Subjekts sind stets zu berücksich-

tigen. Entzündungs= und sieberhafte Krankheiten, mit und ohne Hautausschlägen,
sehr verbreitele chronische Ausschläge, Keuchhusten, Lustseuche, Wassersucht und an-
dere bereils lebensgefährlich gewordene Kacherien verbieten die Impfung. Bei Fall-
süchtigen, oder zu anderen Krampfen geneigten und zahnenden Kindern ist große

Vorsicht anzuwenden.

Wenn Masern, Scharlach, Ruhr, Keuchhusten, Nerven= oder andere böbartige
Fieber in bedeutendem Grade an einem Orte herrschen, so ist es — wie bereits

oben angedeutet — sehr rathsam, daselbst die Impfung zu verschieben.

Es ist streng darauf zu achten, ob die Impfblattern elne regelmäßige Form
und einen normalen Verlauf haben, da im gegentheiligen Falle das Kind nicht für

geschützt betrachtet oder als solches bezeichnet werden darf.

Ferner ist es sehr wichtig, daß Impflinge während des Eintritts der mit

Fieber verbundenen Entzündung und Eiterung, also am neunten und zehnten Tage
nach der Impfung die Stube nicht verlassen, und von dem Zeitpunkt der Impfung

kan bis zur Schorfbildung keine Schärfe erzeugenden Speisen und Getränke genießen.

 —st

Durch kluges und freundliches Benehmen, durch verständiges Zureden, durch

Hinweisung auf gute undböse Beispiele, gelegentliche belehrende Besprechungen mit
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dem verständigerem Theile der Einwohner wird der impfende Arzt der guten Sache

am meisten Vorschub leisten, auch Nachlässige und Widerspenstige dadurch am
sichersten zurechtweisen. Sollten sich aber Einzelne finden, die in ihrer Widersetz-

lichkeit beharren, oder andere durch boowillige und lügenhafte Vorstellungen von
der Impfung abzuhallen suchen, so soll er davon nach seinem Ermessen in einer

besonderen Eingabe, oder Fürstlicher Regierung Anzeige machen.

F. 5.

Von Beamten, Geistlichen, Lehrern und Ortörichtern versieht man sich, daß nns
sie das für das allgemeine Wohl so wichtige Impfgeschäft durch Wort und That, «

durchbtlehcendeAnipkachkundguleoBeispicluntekstüycsr.

Die Unterbehörden sind übrigens verbunden, die von dem impfberechtigten

Arzte elwa angebracht werdenden Beschwerden ohne Verzug zur Kenntniß Fürst-

licher Regierung zu bringen.

S. 6.

6 darf sernerhin Niemand, er sei In= oder Ausländer, bei fünf Thaler Letr
E als Lehrling oder Geselle aufgenommen, zum Meister gesprochen, oder zur ·

Trauung aufgeboten werden, oder ein Dienst= oder Wanderbuch erhalten, für den
nicht ein Impfschein beigebracht wird. Ausländer, die in das hiesige Fürstenthum

ziehen, und Kinder unter vierzehn Jahren mitbringen, haben die Imofscheine (vergl.

. 12) vorzulegen oder die versäumte Impfung nachholen zu lassen.

Für Ausländer und für solche Inländer, die von bereite verstorbenen Aerzten

geimpft wurden, genügt ein Impfschein, worin ein befugter Impfarzt bezeugt, daß
„deutlich sichtbaren Spuren nach“ die Impfung bewirkt worden sei.

S. 7.

Abgesehen von denjenigen Zwangsmaßregeln, welche bei auffallender Nach- Imaa web ·
lässigkeit und Widerspenstigkeit nach dem Ermessen Fürstlicher Regierung verfügt gein.

werden können, — werden hiermit folgende besondere Bestimmungen getroffen:

a) Eltern, zch es versäumen, ihre Kinder zur Abimpfung zu bringen
(vergl. 12), sind, falls sie keine genügende ursache für die Unter-lassung Ka Plicht anzuführen vermögen, mit einer Geldbuße von

Einem Thaler oder nach Beffnden mit einer dreitägigen Gefängniß
strafe zu belegen.
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h) Die Eltern noch nicht geimpfter Erstlinge (Konfirmanden) haben bei
Vermeidung der obenerwähnten Strase die Impfung binnen Jahreöfrist
nachholen zu lassen. Die Lehrer in den Dorfschaften haben zu diesem

Behufeein Verzeichniß derjenigen Kinder, bei denenjener Fall eingetre-
ten, dem Impfarzte des Bezirko zuzustellenz; die städtischen Lehrer haben

ein solches Verzeichniß dem bezüglichen Physikuc mitzutheilen, welcher

den Impfärzlen der betreffenden Bezirke die nöthige Weisung zu er-

theilen hat.

O. — Almosenempfängern, welche ihre Kinder nicht im ersten Lebensjahre
impfen lassen, ist — fallo sie nicht besondere Gründe für den Aufschub

nachweisen können — die bewilligte Unterstütung bis zur Nachweisung

der erfolgten Impfung inne zu behalten.

K. 8.

Zur Ausübung der Impfung sind neben den für die Impfbezirke bestellten
en auch alle anderen in hiesigen Landen zur medizinischen Praxic zugelassenen

Nerzte ermächtigt. Hierbei sind dieselben jedoch verpflichtet, über die von ihnen

vollzogenen Impfungen und deren Erfolg unter eigner Verantwortlichkeit für die

ordnungomäßige Besorgung des Impfgeschäft und die Richtigkeit der Angaben
dem Impfarzte des Bezirko so zeitig, daß bei der allgemeinen Impfung und der

Einreichung der Tabelle Rücksicht darauf genommen werden kann, vollständige Mit-

theilung zu machen. Wundärzte bedürfen einer besonderen Ermächtigung; denjenigen,
welche bisher jährlich und regelmäsig geimpfe haben, ohne zu einer Beschwerde Ver-

anlassung zu geben, wird diese Erlaubniß nicht verweigert werden.

Uuher diesen ist es Jedermann bei einer, im Wiederbetretungsfalle zu erhöhen-
den Strafe von zehn Thalern untersagt, zu impfen. Die Eltern oder Vormünder

eines von einem Unberechtigten geimpften Kindes sind mit funf Thalern zu bestra-

fen. Waltel ein Zweifel über die richtige Impfung des Kindes ob, so ist dieselbe
zu wiederholen.

4. 0.

Es werden Impfbezirke bestimmt und für jeden derselben ein Impfarzt ernannt

werden. Es bleibt jedoch den Bewohnern eines solchen Vezirkoe vollkommen frei-

gelassen, sich an jeden anderen autorisirten Impfarzt zu wenden. Da Größe und

Zahl dieser Bezirke nach der Zahl und dem Wohnort brauchbarer Impfärzte wech-
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seln kaon, so werden die ersteren von Zei“ zu Zeit besonders bekannt gemacht
werden.

8. 10.

Jeder bestellte Impfarzt hat dafür Sorge zu tragen, daß im ganzen Brh zueue
seines Bezirks womöglich kein Kind im ersten Leben#jahre ungeimpft bleibe. Je 3 9
nach der Anzahl der Impflinge und nach seinem Ermessen kann er in den einzelnen

Ortschaften jährlich zweimal — im Frühjahr und Herbst — oder nur einmal zur

helegenen Zeit im Sommer, die IJmpfung vornehmen, während in den Städten den

ganzen Sommer über zu jeder passenden Zeit geimpft werden soll. Sind jedoch

Blatternseuchen in der Nähe oder in dem Bereich des bermeffenden Bezirks ausge-

brochen, so mussen ohne Rucksicht auf die Jahreczeit so schnell alo möglich alle
Impffähigen vaccinirt werden.

KC. 11.

Es steht den Impfärzten frei, sich vor einer beabsichtigten Impfung von dem
betreffenden Pfarramte # insoweit nicht eine deößfallsige Veröffentlichung stattge
funden hat — ein Verzeichniß der seit der letzten Vaccination geborenen und o

gebliebenen Kinder anfertigen zu lassen, welches den ganzen Namen derselben, den

Namen des Vateré oder der Mutter, den Tag der Geburt und den Wohnort ent-

halten soll.

In Betreff älterer ungeimpfter Kinder hat er bei dem Seelsorger, Lehrer oder
Richter die nöthige Erkundigung einzuziehen.

Sobald von ihm die Zeit der Impfung festgesetzt worden ist, so hat er den

Tag und die Stunde derselben dem Ortoörichter anzuzeigen, und diesem ein Ver-

zeichniß der Impfpflichtigen zu ubergeben. Der Orterichter bat solche dann durch
den Gensd'armes des betreffenden Bezirks zu der bestimmtenStunde entweder in

das Schulhaus oder in seine eigene Wohnung oder auch in die Wohnung eines

Impflings, wenn solche bequemer gelegen ist, zu bestellen. Befinden sich in dem
Umkreise einer halben Stunde in kleinen Dörfern oder einzelnen Gütern einige we-

nige Impflinge, so können sie mit in die größeren Ortschaften vorgeladen werden.
Jedoch ist von dieser Ermächtigung moglichst beschränkter Gebrauch zu machen, da

dann die Behandlung der Impflinge besondere Vorsicht erheischt. Im letztgedach-

ten Falle werden öbrigeno die Impfgebühren aus der allgemeinen Landeskasse be-
richtigt werden. Auöbleibende müssen entschuldigt, und nach Besinden entweder

Uttanftallung
derselben.
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nach acht Tagen, oder später in der Wohnung des Arztes nachgeimpft werden, —

eben so auch solche, bei denen die erste Impfung fruchtlos war.

g. 12.

A#lan Zwischen dem siebenten und neunten Tage müssen zur vorausbeslimmten

und Aussel, Stunde alle Geimpften an denselben Ort gebracht, oder bel iineino JInsen
enen. Im Hause besucht und bezüglich des Erfolgs revidirt werden. Für enigen, bei

denen der Erfolg unzweifelhaft ein guter ist, werden sogleich Isiee nach dem

beigefügten Formular sule A. ausgefertigt.

Isteinedreimalige Vaccination ohne Erfolg vorgenommen worden, so wlrd
auch dies durch einen Impfschein bestätigt.

Wenn wegen eines verloren gegangenen Scheines ein neuer verlangt wird, so

ist er ausdrücklich als „Duplikat“ zu bezeichnen.

G. 13.

Jübrung zines Jeder Arzt oder Wundarzt, welcher die Einimpfung der Schubblattern vor-
1egehuchs, nimmt, soll darüber ein besonderes Tagebuch führen, in welchem der Wohnort, der

Name des Impflings, seines Vaters oder seiner Mutter, so wie deren Stand, Tag

und Jahr seiner Geburt, der Tag der Impfung, der Erfolg mit Angabe der An-

zahl der Schutzblatktern am rechten und am linken Arm, aufgeführt ist. Bei Re-
vaccinirten ist dieses besonders zu bemerken und nach Besinden der Name des *5*“

terk wegzulassen.

S. 14.

Impsberichlt. In der ersten Hälfte des Dezembers jeden Jahres sind tabellarische Impf-
berichte nach beifolgendem Schema sul, B. an den betreffenden Physikus einzu-
reichen. Der Erfolg ist darin als gut, zweifelhaft, oder fehlgeschlogen zu bezeich-

nen, und unter den Anmerkungen die Ursache davon, die Zahl der Wiederholung

und dergleichen anzugeben. Sodann wird von den einzelnen Ortschaften die Zahl

der Geimpsten mit dem Erfolge aufgeführt, und die Hauptsumme gezogen, wob#l

die besonders angegeben werden. Etwaige Vorschlage sinden am
Schluß ih
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F. 15.

Impfberechtigte Aerzte, welche diesen Vorschriften zuwider handeln, oder aus Destnofungder
Unvorsichtigkeit oder beichtsinn den Impflingen Schaden an ihrer Gesundheit zu- 1%shuntenug.

sügen, haben Rügen, Entziehung des Impfbezirks und angemessene Geldstrafe zu Falle #woihr
erwarten, sowie sie auch zur Geldentschädigung an die Gefihrketen verurtheilt wer= Wua
den können.

S. 16.

Für jede einzelne Impfung nebst einem Besuche am achten oder neunten Tage Impfatbuhren.
oder Revision durch Herzubringung der Impflinge, nebst sofortiger Ausstellung des
Impfscheins erhält der impfende Arzt zehn Silbergroschen, wenn der Impfling noch
nicht das erste bebencjahr überschritten hatte, oder wenn ein Erwachsener revaccinirt

worden ist, oder wenn die Impfung eineS Kindes in Folge ärztlichen Gutachtens

über das erste Jahr hinaus verschoben werden mußte. Bei Kindern, welche das

erste Lebensjahr überschritten haben, hat derselbe funssehn Eilbergroschen für obige
Leistungen zu erhalten. Wird der Inpsschein später, oder ein Duplikat davon aus-

gestellt, so sind dafür noch besonders fünf Silbergroschen zu vergäten. Eben so
sind andere als die oben angeführten Bemühungen, wenn sie verursacht oder ver-

langt werden, außerdem zu berechnen. Jede nothwendige Nachimpfung koslet bloß
die Hälfte der ersten, —jede dritte ist unentgeltlich zu. verrichten.

Für jeden Armen erhält der impfberechtigte Arzt aus der Landebkasse Sieben

und einen halben Silbergroschen. Zu diesem Behuse muß er schon in der Impf-

tabelle bemerken, daß die Impfung für Rechnung der Landeskasse erfolgt ist; ferner
muß er dieselben in einem besondern Verzeichnisse nach den einzelnen Stadtbezirken

resp. Ortschaften und nach der in der Impftabelle beobachteten Reihenfolge mit ih-
rer Zahl namentlich aufführen, und für jeden Bezirk oder Ort von dem Bezirks-

vorsteher oder Ortsrichter die Zahlungsunfähigkeit der Aufgeführten insgesammt

bestätigen lassen.

Sodann stellt er den Betrag für die Gesammtzahl fest und legt dieses Ver-

zeichniß seinem Impfberichte bei.

Uebrigens darf für Diäten, Reisekosten, Anschaffung der Cymphe, Führung des

Tagebuchs und Berichte Nicht5 berechnet werden. Nur wenn bei Sungeloen- bee
Reisekosten sich als unverhältnißmäßig bedeutend herausstellen, wird durchE

schliestung ##esiche- Regierung eine angemessene Vergütung aus Steiomtrnn
bewilligt werden

21
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Behorden, Geistliche und Physiker haben für die in Bezug auf die Impfung
verrichteten Arbeiten keinerlei Gebuhren.zubeanspruchen.

C. 17.

„netebeilng. Gedruckte Formulare zu den Impfscheinen und Impftabellen (nach Maaßgabe
iu Zmpsich der Schemata unter A. und B.) werden den impfberechtigten Aerzten auf Anmel-

unn Impf= den in Fürstlicher Regierungskanzlei verabfolgt werden.
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Impfschein.

Daß JN. N., S- N. N. (Stand) aus N. im Fürstenthum

Reuß ä. L. am .... .... . 18 .. mit Erfolg geimpft worden ist,

wird hierdurch bescheinigt.

N., den 184

N. N.,

Impxfarzt.
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ImpftabessevomJahre18. NanmeGeburtsNameundStandTagTasusstellunBazahlung Zde-*desVatersoderder!Wbzn“Zay.*.*einesIndstaaf6Anmer- SImpflings.dabrtWintter.HEEIII»,be“W
.

 1.PaulineErnestineq.r56.Ehrist.Gfried,Tag-geschehenadrat. Hofmann.F5|laähner.wedmgut.aopabl.

I

– II

·

 --..«mnßandge-VltUtJIIpfs Chrtstianechedess.Serrmanns.zweifel-ungam22.

2.6

 rikeHölzel.7/06.56.Corl,Zimmermann..grin.4.haft.(setztwerdendulidlichoozne

 5Erfolg.

 fc

-.I

 Z·chskastAug.Schlei„57.Christ.Wilh.,Bauer.enz"éé.:.gut.Peschehen.

3

 4HHerrmannCarl1ChristianeFriederike,.adrat. Reil.1.1Nätherin.Neudni“Lut.aschehen.pabl.
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27. Verordnung,

die Bildung von Impfbezirken und Ernennung von Impfärzten

betressend.

Obwohl nach den §&amp;. K. 7. und 3. der verskehend publizirten Impfotdnung

jeder promovirte, sowie jeder praktische Arzt, und unter bestimmten Voraussehungen
auch Wundärzte zum Impfen ermächtigt sind, übrigens aber eß Jedem vollkommen

sreisteht, sich dazu einen ihm brranten oder sein besenderes Vertrauen genießenden
At auszuwählen, so ist doch im C. 8. des grdachten Gesetzes Behufs der Förde-ung und bessern ontroliruon -vrn Impfgeschäfts die Aufstellung gewisser Impf-
brnsn vorzubehalten gewesen. Dieselben sind nunmehr unter Einwilligung der für

sie bestimmten Aerzte bis auf Weiteres in folgender Weise eingetheilt worden:

A. Physikalsbezirk Oreiz.

Ister Bezirk: Stadt Greiz sanmmt Weichbild, Tannendorf und die Häuser
unter dem Sophienberge; für denselben: sämmtliche daselbst praktizirende Aerzte.

r Bezirk: Pchlitz nebst dem Ziegelwirthöhaus, der Eichleiche und Neu-
- F denselben: der Phpsikus, Medizinalrath Dr. Zopf.

Zter Bezirk: das Kirchspiel Kaselwitz nebst Kurtschau; für denselben: Dr.
Riedel.

#ter Bezirk: das Kirchspiel Reinsdorf nebst Ragêdorf; für denselben: Amts-

*§s Träger.

fic Bezirk: Pommeranz, Gommla, Bretmühle, Knottengrund, Kleinreinsdorf,

n — Settendorf; fur denselben: der praktische Urzt 2c. Behlit.

er Bezirk: Fraureuth. dr denselben: Dr. Melchior, der praktische Urztc. aun und Wundarzt Riede

mi Bezirk: die Parochie gemamohun für denselben: der praktische Urze
#K. Merbold.
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8ter Bezirk: die Parochie Tschirma — mit Ausschluß der Bretmühle und

des Knottengrundes —, die Parochie Kühdorf; außerdem Lunzig, Kauern und

Neudörfel. Für denselben: der praktische Arzt ic. Moses.

Oter Bezirk: die Parochie Naitschau, dann Welsdorf, Bruckla und Mehla.
Für denselben: der praktische Arzt 2c. Kohler.

10ter Bezirk: die Kirchsprengel Schönbach, Fröberögrün, Dobia und Hohen-
dotf (mit Tusschluß der Ortschaft Welödorf), Für denselben: der prakilsche Arzt
. Klunger.

B. Physilatsbezir## Zeutenroda.

ister Bezirk= Stadt Zeulenroda. Für denselben: Physikus Dr. Bach, Dr.
Hoffmann und Amtochirurg Treuner.

Lter Bezirk: die zu dem Weichbild der Stadt Zeulenroda gehörenden einzel-

nen Häuser und Mühlen, Marin, dle Parochie Pöllwitz und Wolföhayn. Für
denselben: Physikus Dr. Bach

C. Fhysilalsbezir## Wurq#.

#ster Bezirk: Sämmtliche Ortschaften jenseits der Saale und das Kirchspiel
Möschlitz. Für denselben: Physikus Dr. Pötsch.

2ter Bezirk: die Parochieen Crispendorf, Neuendorf und Plorhen. Für den-
selben: Amtöchirurg Melchior.

Greiz, den 18. Mai 1858.

Fürstl. Neuß-Plauische Laudesregierung das.
Otlo.

K. v. Giidtra Crispendor# .
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26. Bekanntmachung,

die Verschlehung des Termins zu Einführung des Zollgewichts als
allgemelnes Landesgewicht auf 1. October l. J.

betreffend.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird hierdurch zur allgemeinen
Nachachtung bekannt gemacht, daß der in §. 9. des Gesetzes vom 7. April 1857,
die Einführung des Zollgewichtes als allgemeines Landesgewicht betreffend (et.

Stück 10. No. 32 der vorjährigen Getsammtang), für den 1. Juli d. J. fest-
gesetzte Termin, von welchem an die in den §. §.1bis 3 und 5 bis 8 des frag-

lichen Gesetzes enthaltenen Bestimmungen in Kraft treren sollten, in Rücksicht dar-

auf, daß von dem Fürstlichen Eichungsamte alhier die in Gemäßheit der Verord=

nung vom 12. Februar d. J. diesem obliegenden bezüglichen Funktionen bis dahin

zur Beendigung nicht gebracht werden können, auf den 1. October laufenden Jah-
res verlegt worden i

Greiz,am 12. Nen 1858.

Furrstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Gelden-GErispe#ndor#.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 16
(Ausgegeben den 30. Juni 1858.)

20. Bekanntmachung,

die Ausführung des Gesetzes vom 15. Mai dieses Jahres

betreffend.

Nachdem Behufs der Ausführung des Gesetzes vom 15. Mai d. J., die

Creirung von Kassenscheinen betreffend,

dem Herrn Regierungsrath Fritz
die Funklionen des Regierungskommissars übertragen, und von der Ritter= und

bandschaft des hiesigen Fürstenthums
der Rittergutébesitzer Herr Seo von Raab auf Ober= und Unter-Reudnit

zur Mitleitung und Mitkontrole der bei Anfertigung der Kaslenscheine nöthigen

Arbeiten deputirt,
dem Herrn Lieutenant Graf Kameke

aber die sperielle Aufsichtsführung und

dem Herrn Landeskassser Bergner
die Funktionen des betreffenden Kassirers und Buchhalters anvertraut, Lehtere auch

auf die ihnen von Fürstlicher Regierung ertheilten besonderen Instructionen bereits
verpflichtet worden sind, so wird Solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß

gebracht.

Greiz, den 15. Juni 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.
Otto.

Nichler.
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30. Bekanntmachung,

die Verpflichtung von Feldgeschwornen für das hiesige Fürstenthum

betrefsend.

In Gemäßheit von F. 6. des Gesetzes über die Landesvermessung vom 28.

Februar dieses Jahres. resp. der Verordnung vom 9. April desselben Jahres (cl.
Stück 5. No. 9. und Stück 10. No. 16. der diesjährigen Gesetzsammlung) sind

als Feldgeschworne für das hiesige Fürstenthum nachstehend verzeichnete Personen

von den zaeseffenben Gerichtsbehörden ernannt und auf die desfallsige Instruction
vom 30. März d. J. (ol. Stück 8. No. 13. der Gesetzsammlung) in Pflicht ge-
nommen worden:

I.

für dle hiesige Stadtflur

der Fabrikant Gottlieb Ebert,
der Bäckermeister Karl Gottlob Oelßner nen.,

der Nagelschmied Mstr. Karl August Reinhold,

der Handelsconcessionist Heller.

II.

für die Ortschaften des Justizamtsbezirks Greiz, und zwar für

Altgernsdorf:
Christian Friedrich Jähnert und
Heinrich Funk

Alt-Gommlau:

Johann David Feistel jun.,
Franz Heinrich Vogel.

Arnsgrün:
Christian Friedrich Rost,
Christian Gottlieb Fleischer.
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Bernsgrün:
Georg Horlbeck,
Christian Feustel,
Gottlieb Adler.

Büna:
Johann Adam Neupert,
Christian Friedrich Steudel.

Caselwitz:
Johann Michael Koch,
Johann Heinrich Golle.

Cossengrün:
Friedrich Enk,
Chrislian Gottlieb Köhler.

Daßli?
Johann Gottfried Lippolde,
Johann Gottlieb Roth.

Dölau

Christian Heinrich Jung,
Johann Gottlieb Hempel.

Dobia:

Johann Paul Vogel,
Johann Gottlieb Heynig.

Erbengrün:
Johann Friedrich Zahn,
Johann Heinrich Knoll.

Eubenberg:
Christoph Limmer,
Heinrich Seifert.

Fraureuth:
Johann David Reinholdt,

Johann Friedrich Wunderlich,
Friedrich August Löffler.

Fröbersgrün:
Christian Erdmann Limmer,
Johann Gottlieb Haas.

— 22
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Frotschau:
Johann Christoph Haas,
Johann Georg Frotscher.

Gablau:

Johann Gottlieb Flach,
Johann Heinrich Diezel,
Johann Heinrich Strauß.

Gottesgrün:
Michael Neudeck,
Carl Friedrich Müller.

Hain:
Gottfried Heinrich Diezel,
Johann Christoph Neupert,
Christian Friedrich Schimmel.

Herrmannsgrün:
Christian Friedrich Winkler,
Carl Friedrich Vollstädt.

Hohndorf:
Johann Paul Dölz,
Johann Heinrich Erdmann Trommer.

Frchwitz:
Carl Franz Löffler,

Christian Gottreich Bauch,
Carl Friedrich Hedler.

Kahmer:
Christian Friedrich Hupfer,
Johann Gottlieb Rödel.

Kleinreinsdorf:
Johann Michael Port,
Christian Friedrich Beck.

Kurtschau:
Johann Friedrich Zipfel,
Johann Georg Hempel.
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Leiningen:
Johann Gottlieb Köhler.
Johann Gottfried Friedrich.

Lunzig:
Johann Michael Jahn,
Carl August Mißler.

Mehla:
Johann Gottlieb Fleischer,
Christian Friedrich Pitzler,
Johann Christian Nagler.

Mohlsdorf:
Christian Friedrich Diersch,
Johann Gottlieb Brenner.

Moschwit:
Johann Georg Ditscherlein,
Johann Gottlieb Heydrich.
Johann Heinrich Kober.

Naitschau:
Johann Heinrich Hempel,
Friedrich Fleischer,
Adam Heinrich Klinger.

Neu-Gommlau:

Christian Friedrich Hempel,
Carl Friedrich Ditscherlein.

Neugernsdorf:
Friedrich August Oertel,
Ehristian Heinrich Theilig.

Nitschareuth:
Chrillian Friedrich Löffler.
Gottlieb Wagner.

Obergrochlic:
ECarl Wilhelm Merboldt.

Ehristian Heinrich Steudel.
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Hoblic#:
Johann Friedrich Opitz,
Johann Friedrich Steudel,
Ludwig Reinholdt.

NRaasdorf:
Johann Gottfried Klinger,
Johann Wilhelm Reinholdt.

Reinsdorf:
Johann Friedrich Reinholdt,
Johann August Schenker.

Sachswic:
David Popp,

Johann Heinrich Damisch.

Schönbach:
Johann Georg Trommer,
Christian Gottlieb Gräf.

Schönbrunn:
Johann Paul Oertel,
Christian Heinrich Flach.

Tzschirma:
Johann Heinrich Schaller,

Christian Gortlieb Fleischer.

Untergrochlic:
Carl Friedrich Schleicher,
Christian Friedrich Gücher.

Wellsdorf:
Johann Georg Eckert,
Carl Friedrich Otto.

Wlildetaube:

Johann Michael Gehring,
Christian Schwarz.

Wolfshayn:
Johann Gottfried Stöckel,
Christian Friedrich Güther.
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Zoghaus:
Christian Stier,
Friedrich Nroldt,
Gottlieb Neupert.

für die Ortschaften der zur ie Greiz gehörigen Patrimont#al=

gerichte und zwarfür

Schönfeld:
Heinrich Wilhelm Reiher,

Christian Gottlob Rohleder,
Johann David Dillner.

Waltersdorf:
Johann Gottlieb Strobel,

Friedrich Wilhelm Pucher.

Reinsdorf:
Johann Friedrich Reißmann,
Friedrich Carl Eichler.

Unter-Reudnit:
Johann Friedrich Feustel,
Christian Friedrich Seifert.

Ober-Reudnib:
Johann David Wolf,
Christian Friedrich Richter.

Gottesgrün Ober= und Unter-Reudniter Antheils:

Johann Georg Mittenzwei.

orge und Settendorf:

Johann Michael Dörfer,
Johann Gottfried Prager.

Kühbdorf:
Johann Gottlieb Neupert,
Johann Michael Schubert.

Hainsberg:
Johann Gottfried Jung,
Christoph Friedrich Orcschig.
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Hohenölsen mit Neudörfel:
Johann Gottlob Funke in Hohenölsen,
Johann Gottlieb Mäusel in Neudörfel.

Kauern:

Johann Friedrich Geilert,
Ehristian Heinrich Geilert.

Gäörschnicz:
Johann Gottlieb Riedel,
Johann Gottlieb Trommer.

Bernsgrün:
Johann Gottlieb Morgner.

errmannsgrün:
David Friedrich Wth.

IV.

für die zum Paragium Hohenleuben gehörigen Dorsschaften und zwar für

Mehla:
Johann Christian Nagler,
Johann Gottlieb Fleischer und

Christian Friedrich Pietzler.

Brückla:

Johann Gottfried Zimmermann und

Christlan Friedrich Schleif.

Kauern:

Johann Heinrich Zicker und

Johann Heinrich Strauß.

V.

für die Stadt Zeulenroda:

die Stadtverordneten

Christian Seidler,
Carl Zorn,
Ferdinand Müller
der Gastwirth ocnn Böhling daselbst
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VI.

für das zum Stadtvoigteigerichtsbezirk Zeulenoda gehörige Dorf

Pöllwitz:
Johann Gottfried Hadlich und
Johann Michael Gneupel daselbst.

VII.

för den Justizam tsbezirk Burgk und zwar für

Neundorf:
Heinrich David Dietrich und
Johann Gottlieb Knüpfer.

Grochwitz:
Heinrich Pohl,
Christian Eismann.

Crispendorf:
Christian Karl,
Christian Gruner.

Remptendorf:
Friedrich Scherf,
Carl Wehel,
Heinrich Werner.

Röppisch:
Julius Wagner,
Karl Pafsold.

Soppothen:
Georg Schneider,
Heinrich Steinbach.

Friesau:
Heinrich Jahn,
Christian Otto.

Rauschengesero:
Nicol Mell,

Heinrich Pöhlmann.
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Möschlih:
August Wagner,
Gottlieb Hoffmann.

Plothen:
Heinrich Müller,
Gottlieb Opel.

Pahnskangen:
Heinrich Gottlieb Thrum und
Gottfried Knoch daselbst.

VM.

für das unter den Gerichten des Deutschen Hauses zu Schleiz stehende

Dorf Mönchgrün:

Gottlieb Friedrich Hofmann und
Friedrich Wilhelm Wagner daselbst.

Solches wird zur allgemeinen Nachachtung hierdurch bekannt gemacht.

Greiz, den 16. Juni 1858.

Fürstl. Reuß.Plauische Landesregierung das.
Fritb# i. V.

RK. v. Geldern-Culpenderl.



31. Bekanntmachung,

die unterm 16. Februar d. J. abgeschlossene Uebereinkunft wegen
Besteuerung des Rübenzuckers und wegen Verzollung des auslän-

dischen Zuckers und Syrups

betreffend.

Nach anher gelangter Mittheilung des Großherzoglich Sächsischen Staats-
ministeriums ist von sämmtlichen Regierungen der zum Thüringischen Zoll= und

Handelsverein gehörenden Staaten die Ratisication der unterm 16. Februar dieses
Jahres abgeschlossenen Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers und we-

gen Verzollung des außländischen Zuckers und Syrupö, erfolgt.

In Folge dessen wird die gedachte Uebereinkunft mit Nachstehendem zur öf-

fentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 18. Juni 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Frib i. BV.

N. v. Geldern Crispendolf.



Uebereinkunft

zwischen

Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kur-
hessen, dem Großherzogthum Hessen, den zum Thüringischen Zoll-

und Handelsvereine gehörigen Staaten, Braunschweig, Oldenburg,
Nassau und der freien Stadt Frankkurt,

wegen

Besleuerung des Rübenzuckers und wegen Verzollung des ausländischen

Zuchers und Syrups.

Nachdem die Regierungen von Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Würt-

temberg, Baden, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, den bei dem Thüringischen
Zoll- und Handelsêvereine betheiligten Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau,
und der freien Stadt Frankfurt in dem Wunsche übereingekommen sind, eine Nen-

derung in den bisherigen Bestimmungen über die Besteuerung des Rübenzuckers und

über die Verzollung des auländischen Syrups eintreten zu lassen, so sind zu diesem

Zwecke Verhandlungen gepflogen worden, wozu als Bevollmächtigte ernannt haben:

die Königlich Preußische Regierung:
den Geheimen Ober-Finanzrath Georg Herrmann Hellwig,

die Königlich Bayerische Regierung:
den Ministerial-Assessor D#. Johann Diepolder,

die Könsglich Sächsische Regierung:
den Geheimen Finanzrath Friedrich Morih Lehmann,

die Königlich Hannoversche Regierun
den General-Zolldirector Franz, 2 Karl Albrecht,
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die Königlich Württembergische Regierung:

den Ober-Finanzrath Ludwig Friedrich von Herzog,

die Großherzoglich Badische Regierung:

den Finanzrath Dr. Johann Baptist Valentin Weindel,

die Kurfürstlich Hessische Regierung:

den Ober-Finanzrath Friedrich Theodor Bode,

die Großherzoglich Hessische Regierung:

den Ober-Steuerrath dudwig Wilhelm Ewald,

ei dem Thüringischen Zoll= und Handelsvereine betheiligten Regierungen, näm-
lich außer der Königlich Preußischen und der Kurfürstlich Hessischen Regierung:

die Großherzoglich Süchsische,

die Herzoglich Sachsen-Meiningensche,

die Herzoglich Sachsen-Altenburgische,

die Herzoglich Sachsen-Koburg-Gothaische,

die Fürstlsch Schwarzburg-Rudolstädtsche,

die Fürstlich Schwarzburg: Sonderöhausensche,

die Fürstlich Reuß= Plauische Regierung älterer Linie und

die Fürsllich Reuß= Plauische Regierung jüngerer Linie:
den Grosbherzoglich Sächsischen Geheimrath Gustav Thon,

die Herzoglich Braunschweigsche Regierung:
den Finanzdirector Wilhelm Erdmann Florian von Thielau,

die Großherzoglich Oldenburgische und

die Herzoglich Nassauische Regierung:

den Herzoglich Braunschweigschen, Großherzoglich Oldenburgischen und
Herzoglich Nassauischen Geschäftolräger am Königlich Preußischen Hofe,
Geheimen begationérath Dr. Friedrich August von biebe,

die freie Stadt Frankfurt:

den Konigu Zteuhischen Geheimen Oder-Finanzrath Georg Herrmann
Heuwi

welchen —ems-r unter dem Vorbehalte der Ratisscation, folgende
Waenne abgeschlossen worden ist:
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Artikel 1.

Die Bestimmungen der edercintunst ween Besteuerung des Rübenzuckers
vom 4. April 1853 im Artikel 2 t b, im Artikel 3 und Artikel 4. nebst den
zu ihrer Ausführung getroffenen nheren Verbbredungen werden aufgehoben.

Artikel 2.

Die Steuer vom Zentner der zur Zuckerzubereitung bestimmten rohen Rüben

wird vom 1. September 185 an vorläusig bio zum 1. September 1859 auf

sieben und einen halben Silbergroschen oder sechs und zwanzig und ein viertel

Kreuzer festgesetzt. Dieser Satz komnst auch für die ferneren Betriebsperioden zur
Erhebung, sofern nicht eine anderweite Vereinbarung unter den kontrahirenden

Theilen erfolgt.

Artikel 3.

Für den ausländischen Zucker bewendet es bis auf weitere Bereinbarung

bei den biöherigen Eingangezollsätzen; dagegen wird der Eingangszoll für Syrup,
mit Beseitigung der beiden jeßzt bestehenden Säte von zwei Thalern und vier

Thalern vom 1. September 1858 an auf drei Thaler oder fünf Gulden funfzehn

Kreuzer für den Zentner festgestellt.

Auflösungen von Zucker, welche als solche bei der Mrriston bestimmt erkannt
werden, unterliegen dem höchsten Eingangszollsage für Zucke

Artikel 4.

Sollten die kontrahirenden Theile über Aenderungen der für ausländischen

Zucker gegenwärtig bestehenden Zollsätze, sowie des für ausländischen Syrup ver-
einbarten Zollsatzes, oder über die Erhebung der Rübenzuckersteuer nach einem an-

deren Maßstabe, als nach dem Gewichte der zur Zuckerbereitung verwendeten rohen

Rüben, übereinkommen, so werden sie sich über eine entsprechende Aenderung der

vorstehenden Verabredungen verständigen.

Artikel 5.

Veränderungen in dem Steuersatze für die zur Zuckerbereitung bestimmten
rohen Rüben, desgleichen in den Eingangszollsätzen för den auoländischen Zucker

ur Spyrup treten stets nur mit dem 1. September ein und sind spätestens am
6. Juli desjenigen Jahres, in welchem der veränderte Satb zur Erhebung kommen
sou, bekannt zu machen.



Die Eingangdzollsahe für den ausländischen Zucker und Syrup bleiben baher
aus der Reihe der übrigen mit dem Kalenderjahr laufenden Sätze des Zolltarifs

ausgeschieden.

Artikel 6.

Die Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers vom 4. Upril 1853

nebst den wegen ihrer Ausführung getroffenen näheren Verabredungen bleibt, soweit
sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen abgeändert worden ist, auch ferner
in Kraft

Zu urkund dessen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft
unterzeichnet und untersiegelt.

Berlin, den 16. Februar 1858.

gez. Hellwig. Dr. Diepolder. Lehmann.

(L. S.) (L. S.) (1. 8.)

Albrecht. von Herzog. Dr. Weindel.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Bode. Ewald. Thon.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

von Thielau. von Liebe. Hellwig.

(L. S.) (L. S.) (L. S.
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82. Bekanntmachung,

die Ausführung des zweiten Nachtrags zum revidirten

Postvereinsvertrag

betreffend.

Bei der dritten Konferenz des Deutsch-Oesterreichischen Poskvereins zu Mün-

chen ist unterm 26. Februar vorigen Jahres ein zweiter Nachtragvertrag zu den
revidirten Postvereinsvertrag vom 5. December 1857 abgeschlossen, und von sämmt-

lichen betheiligten Regierungen genehmigt worden.

In dessen Ausföhrung werden hiermit folgende Bestimmungen zur allgemeinen
Kenntniß gebracht:

1. Vom 1. Juli 1858 an wird das Porto für alle im Vereinsverkehr vor-

kommenden Fahrpostsendungen nach der geradlinigen Entfeinung zwischen Abgangs=
und Bestimmungs-Ort, ohne Rücksicht auf die Gebietsgrenzen der einzelnen Vereins-

22 sowie ohne Rücksicht auf die Spedition in einem Sahe berechnet.
Es kommen hierbei für den Berkehr des Furtll. Thurn und Taris'schenpeste in Betracht

o) die Fahrpostsendungen zwischen dem Fürstl. Thurn und Taris'schen Post-
bezirk und andern Theilen des Postvereinsgebiets.

h) die Fahrpostsendungen zwischen dem Fürstl. Thurn und Taris'schen Post-
bezirke und dem Vereinsausland,

JD) *o Fbrkallenhun zwischenHobenzoleen und den übrigen Theilen desThurn und Taxie'schen Postbezirks.
3. “ /st s zwischen einzelnen Theilen des Fürstl. Thurn und

Taris'schen Postbezirks werden (mit der vorstehend unter 2. C. bezeichneten Aus-

nahme) nach den bisherigen Tarbestimmungen auch ferner behandelt. Dies ist auch
der Fall bei solchen Sendungen, welche zugleich durch den Bezirk einer andern Ver-
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einspostverwaltung transitiren, bezglich des, für diesen Transit bisher erhobenen

Transitportos.

4. Die Entfernungen der für den Vereinsfahrpost-Verkehr in Vetracht kommen-
den Postorte von einander sind in der Weise ermittelt worden,

) di Entsernungen bis einschließlich20 deutsche Meilen unmittelbar ge-

b) 92 Entfernungen das gesammte Vereinsgebiet in Quadrate, deren
n je 4 deutsche Meilen betragen, getheilt, und die Entfernung der

Ananpen dieser Quadrate von einander ermittelt worden ist. Die Ent-

fernung der Mittelpunkte je zweier Quadrale von einander gilt aloé Ent-

fernung aller in diesen Quadraten gelegenen Postorte von einander.

5. Für die Sendungen nach und aus dem Vereins-Ausland gilt, insoweit nicht

besondere Grenzpunkte verabredet sind, bezüglich der Ermittelung der Entfernungen
zur Berechnung des Vereinsportoo

a) in der Richtung nach dem Auöland der Austrittort aus dem Vereins=

gebiet als Abgabe-Orr,
b) in der Richtung aus dem Ausland der Eintritts-Ort in das Vereins=

gebiet alé Aufgabeort.

6. Für jede Fahrpostsendung wird ein Gewichts-Porto und bei Sendungen

mit angegebenem Werthe außerderdem noch ein Werthporto erhoben.

7. Das beträgt für jedes Pfund Zollgewicht auf 4 deutsche

Meilen  Sgr. der 112 Kr. Südd. Währung. Uleberschießende Pfund-Theile
werden für ein vellaa Pfund, überschießende Meilen werden fur volle 4 Meilen ge-

rechnet.

8. Als geringster Sotz des Gewichtsportos wird für die gesammte Tarirungs=

strecke erhoben
bis einschließlich 3 Meilen 2 Sgr. oder 7 Tr. Südd. Währung,

6über 8 « « 1 77 3 *. 7 10 7 « «

« 16 44 « 24 7 4 7“ 7“ 14 " 14 «

» 24 « « 32 7 5 * 7 18 « l', «

« 32 « « 40 7 6 « « 21 77. 7 7“

7 40 Meilen 7 * *7“ 25 « « «

Für Sendungen bie einschließlich 1 Pfund wird auf Emtfernungen bis ein-

ichlich 4 Meilen der geringste Satz des Gewichtsportos mit 1# Scr, oder
Ar. Südd. Währung erhoben.

24
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9) Das Werthporto beträgt:

auf  inschliehg 40 Thlr. Tblr. an fl. Südd.
üdd. Währ. 10 bis 17 is, 50 Tol. en oder 120 fl. Oester.

Entsernungen 22 5n oo. 3 110 fl. Südd. Währ. Währ.) für je 80 Tokr.
L 120 fl. *i MWähr. du 140fl. Sudd.

( er 120 fl. Oeslerr. Wä

.. ..· .IJSgnodckHXLlHnodnJklpqtodckslxä

blscmschmbllchuMMm«Sstdv. Wöbrung. Südd. rMie o int
1 · . 1 Sgr. oder 3 Kr. 2 Sgr. oder 7 Nr. 2
über 12 bis 48 Meilen Sndd. r* Südd. Wbring gh. Deeene
über 48 Meilen 2 Sir. eder 7 àr. 3 Ehr. ber 10 Nr. 3 Sgr. our 10, drSüudd. mernnt Südd. Wäbrung. S -S. Währung.

bei Sendungen über 800 Thlr. oder 1400 Fl. Südd. Währung oder 1200 Fl.

Oesterr. Währung tritt für den, diese Summe übersteigenden Theil des angegebenen

Wertho der Sendung eine Hemäßsgung des Werthportos auf die Hälfte der Säte
für je 80 Thlr. u. s.w

10. Zur Erhebung da Gewichts. und Werthportos werden:

a) bei der Thalerwährung

9 Sgr. auf  Sgr.
2% Sar. « 2/ Sor.
% Sgr. „  Sgr.
5% Sgr. „ 1 Sgr.

b) bei der Södd. Währung jeder Bruchkreuzer auf den nächsten vollen

Kreuzer aufsteigend,
abgerundet.

I1. Bei jeder Vereinspostanstalt können (vorläufig jedoch noch mit Ausnahme
des Verkehr mit Oesterreich) Beträge bis 40 Thlr. oder 70 Fl. Südd. Währung

zur Wiederauszahlung an einen bestimmten, innerhalb des Vereinsgebiets wohnen=

den Empfänger eingezahlt werden. An Porto wird dafür das Minimalfahrpost-

porto und als Gebühr für die Wicheravszahlung für je 35 Thir. — 1 Sgr. und
für je 5 Fl. — 2 Kr. erhobe

12. Ist der einer Senn beigegebene hleibrih 1 Jollloth (1/90 Zoll-
pfund) oder darüber schwer, so wird er für das ganze Gewicht mit dem nach der
Entfernung ktreffenden Briefporto, jedoch ohne Suschtar belegt.

13. Gehören mehrere Stücke zu einem Begleitbrief, so wird für jedes ein-

zelne Stück das Gewicht-Porto, und eintretenden Falls, das Werthporto, beson-

ders thereche-. Bei den Poststellen sind demnächst Verzeichnisse der Entfernungen der
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einzelnen Postorte des Fürstl. Thurn und Taric'schen Postbezirks von den übrigen
in Betracht kommenden Postorken sodann ausgerechnete Tarise nebst Berechnungs-

Vorschriften gegen Ersatz der Herstellungskosten zu erhalten.
15. rund der neuen Vermessungen der Entfernungen innerhalb 20 Mei-

len (vergleich vorstehend4.a.) sind, zur Herstellung der erforderlichen Gleichmäßig=
keit auch die Vereinsbrief-Taxen einer Revision unterzogen worden. Ueber etwaige

Modisscationen haben die Poststellen Auskunfe zu geben.

Greiz, am 19. Juni 1858.

Fürstl. Reußz-Plauische Laudesregierung dafs.

Fritz i. B.

R. v. Geldern= Erispendors.
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38. Bekanntmachung,

die Erhebung der Tare für Kreuzbandsendungen im internen
Postvereinsverkehr

betreffend.

Auf Veranlassung der Fürstl. Thurn und Taxis'schen Generalpostdirektion zu
Frankfurt a./M. wird nach erfolgter Zustimmung der sämmtlichen betheiligten Re-

gierungen m—m zur Nachachtung öffentlich bekannt gemacht.
Vom I. Juli laufenden Jahres an wird für Kreuzbandsendungen nach den

nicht zum Vrst Thurn und Taxis'schen Postbegirk gehörigen Theilen des Post-

vereinögebieté, sodann nach den Hanfsesiädten und nach Hohenzollern der Satz von
vier Pfennigen bis ein Zollloth auschließlich, sodann für jedes weitere Loth oder

einen überschießenden Loththeil Mehrgewicht, unmittelbar und ohne die biöherige
Abrundung erhoben. Es hat jedoch die Portozahlung durch Freimarken, welche
von den Absendern selbst auf den Sendungen anzubringen sind, zu erfolgen. Zu

diesem Behufe sind bei den Poststellen, welche auch zur Auskunftsertheilung über

richtige Frankatur angewiesen sind, Freimarken zu dem Werthe von vier Pfennigen

käuslich zu erhalten.
Hinsichtlich der Kreuzbandsendungen nach den übrigen Theilen deo Fürstl. Thurn

und Taxis'schen Poslbezirks, sowie nach dem Hoslvereincaucland verbleibt es bei
der biöherigen Abrundung des Portos auf ,2, 3 und ganzen Groschen.

Greiz, am 20. Juni 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung vas.
J. Fritz, i. V.

EEIIEIIII
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34. Bekanntmachung,

den zwischen den Staaten des Deutschen Zoll= und Handelsvereins

einerseits und Persien andererseits unterm 25. Juni 1857

abgeschlossenen Freundschafts= und Handelsvertrag

betreffend.

Nachdem zwischen den Staaten des Deutschen Zoll= und Handelsvereins einer-

und Persien andererseit ein Freundschafts= und Handelövertrag abgeschlossen und

in Auswecholung mit den diesseitigen Landeöherrlichen Raristcationsurkunden dieje-
nige des Schach von Persien pierher gelangt ist, so wird dieser Vertrag in nach-

folgender Uebersehung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 21. Juni 1858.

Fürstl. Reuß-Planische Landesregierung das.
J. Friß, i. V.

N. v. Geld= Ertspmdert.
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Im Namen des Allmächtigen Gottes!

Seine Majestät der König von Preußen, sowohl für Sich und in Vertrecung

der Ihrem Zoll= und Steuer-Systeme angeschlossenen sonverainen Länder und Lan-

destheile, nämlich des Großherzogthums Luxemburg, der Großherzoglich Mecklen-
burgischen Enklaven Rossow, Reteband und Schönberg, des Grohherzoglich Olden-
burgischen Fürstenthume Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt-Dessau-Cöthen und
Anhalt-Bernburg, der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont, des Fürstenthums

Lippe und des Landgräflich Hessischen Oberamte Meisenheim, als auch im Namen der

übrigen Mieglieder des Deutschen Zoll= und Handels-Vereins, nämlich der Krone

Bayern, der Krone Sachsen, der Krone Hannover und der Krone Württemberg,

deß Großherzogthums Baden, deo Kurförstenthums Hessen, des Großherzogrhums
Hessen, zugleich das bandgräslich Hessische Amt Homburg vertretend; der den Thü-
ringischen Zoll= und Handels-Verein bildenden Staaten — namentlich des Groß-

heczogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg
und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstenthümer Schwarzburg: Rudolstadt und
Schwarzburg= Sondershausen, Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie — de O

zogthums Braunschweig, des Derzogthums Oldenburg, des Herzogthumo Nassau,
und der freien Stadt Frankfurt;

und Seine Majestät, dessen Banner die Sonne ist, der heilige erhabene und

große Monarch, der unumschränkte Herrscher und Kaiser der Kaiser aller Staaten
von Persien,

gleichmäßig und aufrichtig von dem Wunsche beseelt, freundschaftliche Bezie-

hungen zwischen den vorgedachten Staaten und Persien zu begründen, haben be-
schlossen, solche durch einen gegenseitig vortheilhaften und den Unterthanen der hohen

vertragenden Mächte nützlichen Freundschafts= und Handelo-Vertrag zu befestigen,
zu dem Ende haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen: den Herrn Maximilian Friedrich

Karl Franz Grafen von Habfeld-Wildenburg-Schönstein, Allerhöchst-



— 173 —

ihren Wirklichen Geheimen Rath, außerordenklichen Gesandten und be-
vollmächtigten Minister, Ritter des rothen Adler-Ordens erster Kiasse

mit Eichenkaub, Ritter des r erster Klasse, des Fürstlich Ho-
henzollerschen Haus-Ordens

und Seine Majestär der Kaiser von Persien Seine Exrellenz Ferrokh Khan

Eminol Molk, Zuslucht der Größe, Liebling des Königs, Großbotschaf-
ter des Persischen Reichs, Inhaber des Königlichen Bildnisses, des
blauen Bandes und des Diamant-Gürtels 2c.,

welche beide Bevollmächtigre sich in Paris vereinigt und, nach dem Austausch ihrer
in gutler und gehöriger Form befundenen Vollmachten, die nachstehenden Artikel
verabredet haben.

Artikel 1.

Von diesem Tage an soll aufrichtige Freundschaft und ein dauerndes gutes
Einwernehmen zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Zollvereins und allen

ihren Unterthanen und dem Versischen Reiche und allen Persischen Unterthanen
bestehen.

Artikel 2.

Die Botschafter, bvollmächsigten Minister oder anderen diplomatischen Agen-
ten, welche cs einer jeden der hohen vertragenden Mächte gefalleu möchte, an die
andere zu entsenden, und t zu unterhalten, sollen, sie selbst und das r*

Personal ihrer Mission ebenso aufgenommen und behandelt werden, wie in den

respectiven Ländern die Botschafter, bevollmächtigten Minister oder anderen diplo-

matischen Agenten der meistbegünstigten Nationen ausgenommen und behandelt
werden, und sie sollen daselbst in allen Beziehungen dieselben Vorrechte und Frei-

heiten genießen.

Artikel 3.

Die Unterkhanen der hohen vertragenden Theile, Reisende, Kaufleute, Ge-
werbtreibende und andere, sei es, daß sie in dem Gebiete der hohen vertragenden

Theile sich nur vorübergehend aufhalten, oder daselbst ihren Wohnsitz genommen

haben, sollen geachtet und von den Behörden des Landes und ihren eigenen Agen-

ten wirksam beschützt und in allen Beziehungen ebenso wie die Unterthanen der
meistbegunstigten Nation behandelt werden.

25.
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Sie sollen beiberseits befugt sein, alle Arten von Waaren und Erzeugnissen

in das Gebiet der hohen vertragenden Theile zu Lande und zur See einzuföh-

ren und von dort auszufhren, selbige zu verkaufen, zu vertauschen, zu kaufen und

nach allen Orten in dem Gebiete der hohen vertragenden Theile zu versenden.

Es versteht sich indeß, daß die Unterthanen der hohen vertragenden Theile,
welche sich dem Binnenhandel widmen, den Gesetzen des Landes, in welchem sie

Handel treiben, unterworfen sein sollen.

Artikel 4.

Die von den respectiven Unterthanen der hohen vertragenden Theile einge-
führten oder ausgeführten Waaren sollen in den Staaten der hohen verkragenden

Theile, sei es bei dem Eingange, sei es bei dem Ausgange, nur dieselben Abgaben

entrichten, welche bei dem Eingange und bei dem Ausgange in den Staaten der

hohen vertragenden Theile die von den Kaufleuten und Unterthanen der meist-

begünstigten Nation eingeführten und ausgeführten Waaren und Erzeugnisse ent.
rchten, und es soll weder in den Scaaten de Zollvereins, noch in Persien irgend
eine außerordentliche Abgabe, unter welchem Namen und aus welchem Grunde es

sei, gefordert werden dürfen.

Artikel 5

Die Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse, welche im Persischen Reiche
zwischen Unterthanen der Zollvereins-Staaten entstehen sollten, werden sämmtlich

dem Spruche und der Entscheidung ihres Agenten oder Konsuls unterbreitet, wel-
cher in der Provinz, wo diese Prozesse, Streitigkeiten und Zerwörfnisse entstanden

sind, oder in der nächstbelegenen Provinz residirt. Derselbe wird darüber nach den

Gesetzen ihres Landes enescheiden.

Die Prozesse, Stkreitigkeiten und Zerwürfnisse, welche in Persien zwischen Un-
terthanen der Zollverein= Staaten und Persischen Unterthanen ehtstehen, sollen vor
das in diesen Sachen zuständige Persische Gericht an dem Orte, wo ein Agent

oder Konsul der Zollvereinêstaaten residirt, gebracht und in Gegenwart eines Be-

amten des gedochten Agenten oder Konsuls erörkert und nach der Billigkeit ent-

schleden werden.

Die Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse, welche in Persien zwischen Un-
terthanen der Zollvereins-Staaten und Angehörigen anderer gleichfalls fremder
Mächte entstehen, sollen durch Vermittelung ihrer respectiven Agenen oder Konsuln

entschieden und beigelegt werden.
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in Preußen und in den übrigen Zollvereins-Staaten sollen die Persischen
—i’e“ ebenfalls in allen ihren Streltigkeiten, sei es unter sich oder mit Un-

terthanen der vorgedachten oder sremder Staaten, nach demjenigen Verfahren be-
handelt werden, welches in den Jollvereins-Staaten hinsschtlich der Unterthanen

der meistbegünstigten Nation zur Anwendung kommt.

Was die Angelegenheiten der Kriminalgerichtsbarkeit betrifft, bei welchen Un-
terthanen der Zollvereins-Staaten in Persien, Persische Unterthanen in den Zoll-

vereins-Staatenbeeiligt!esein sollten, so sollen solche in den ZollvereinS-Staaten
und in Persien nach dem Verfahren abgeurtheilt werden, welches in den respertiven
bändern hinsichtlich der unterthanen der meistbegnstigten Nation zur Anwendung
kommt.

Artikel 6.

Im Fall des Ablebens eines ihrer respectiven Unterthanen in dem Gebiete
des einen oder des anderen der hohen vertragenden Theile, soll sein Nachlaß voll-

ständig der Familie oder den Geschäftstheilhabern des Verstorbenen, wenn er deren

hat, übergeben werden. Hat der Verstorbene weder Verwandte noch Geschäfts-
theilhaber, so soll sein Nachlaß in den Staaten der hohen vertragenden Theile dem

Gewahrsam der respertiven Agenten oder Konsuln übergeben werden, auf daß diese
in üblicher Weise, nach den Gesetzen und Gewohnheiten ihres Landes, damit ver-

fahren.

Artikel 7.

Zum Schutze ihrer respectiven Uncerkhanen und ihres Handels und zur Er-

leichterung guter und billiger Beziehungen zwischen ihren Unterthanen, behalten
die hohen contrahirenden Theile sich die Befugnih vor, ein jeder drei Konsuln in
den respectiven Staaten zu ernennen. Die Konfuln der Zollvereins-Staaten sollen

in Teheran, Tauris und Bender-Bouchir residiren. Die Persischen Konfuln sol-
len in den Zollverelns-Staaten an densenigen Orten residiren, wo Konsuln einer

fremden Macht sich befinden.

Diese Konsuln der hohen vertragenden Mächte sollen in dem respectiven Ge-

biete, wo sie ihre Residenz genommen haben, gegenselcig die Achtung, Vorrechte
und Freiheiten genießen, welche in den Staaten der hohen vertragenden Thelle den

Konsuln der meistbegünstigten Nation bewilligt sind.
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Die diplomatischen Agenten und Konsuln Preußens und der übrigen Zollver-

eins= Staaten werden weder öffentlich noch insgeheim die Persischen Unterthanen in
Schutz nehmen.

Die diplomatischen Agenten und Konsuln Persiens werden weder öffentlich
noch insgeheim die Unterthanen von Preußen und den übrigen Zollvereins-Staaten

in Schutz nehmen.

Die Konsuln der hohen vertragenden Theile, welche in den respectiven Stoa-

ten Handel treiben, sollen denselben Gesetzen und Gebräuchen unterworsen sein, wie

ihre Nalionalen, welche denselben Handel treiben.

Artikel 8.

Der gegenwärtige Handels= und Freundschafts-Vertrag soll, so Gott will,
getreulich beobachtet und aufrecht erhalten werden, während acht Jahren vom Tage
der Unterzeichnung angerechnet, und weiter für die Dauer von zwölf Monaten,

nachdem der eine der hohen vertragenden Theile dem andern seine Absicht ange-

kündigt haben wird, den Vertrag nicht länger fortbestehen zu lassen. Jeder der
hohen vertragenden Theile behält sich das Recht vor, den Vertrag nach einer Dauer
von acht Jahren oder später aufzukundigen.

Ingleichen ist zwischen den hohen vertragenden Theilen verabredet, daß der

gegenwärtige Vertrag und alle seine Bestimmungen zwölf Monate nach Empfang
der Eröffnung, durch welche die Kündigung des Vertrags erfolgt, vollständig auf-
hören und keine Geltung mehr haben sollen.

Artikel 9.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratisicirt und die Ratisicationen sollen in Pa-
ris oder in Konstantinopel innerhalb zwölf Monaten, oder, wenn thunlich, früher
ausgetauscht werden.

Zu urkund dessen haben die respertiven Bevollmächtigten der hohen vertra-

genden Theile den gegenwärtigen Vertrag unterzeschnet und demselben ihre Siegel
beigedruckt. «
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So escheehen zu Paris in vier Ausfertigungen, wovon zwei in Franzosi-

scher und zwei in Persischer Sprache, den fünf und zwanzigsten Jum im Jahre
Christi 1857 und den zweiten des Monats Zigadeh der Hedigra 1277

(L. S.) Gr. M. v. Hapbfeldt.

(L. S.) Ferrokh Khan.
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25. Bekanntmachung,

die Aufhebung eines besonderen Gemeindevorsteher-Amtes
in Remptendorf

belreffend.

Nach berichtlicher Anzeige des Fürstlichen Justizamtes Burgk hat die Ge-

meinde Remptendorf mittelst Gemeindebeschlusses die im Jahre 1855 gurottne
Einrichtung eines besonderen Gemeindevorsteher-Amtes (es. Stück XIV.
der Geseysammlung von 1855) wieder aufgehoben und dieFrn  .

meinde-Angelegenheiten dem Amtöschulzen Dittmar daselbst mit der Bestimmung

übertragen, daß die Gemeinde: Rechnung von zwei alljährlich abwechselnden Ge-
meindegliedern geführt werde.

Nachdem Wir mit Bezug auf §. 18. der Verordnung vom 29. Mai 1854

Unsere Genehmigung hierzu ertheilt haben, so wird Solches zur allgemeinen Nach-
achtung hierdurch bekannt gemacht

Greiz, am 7. Juli 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
J. Frib#, i. V.

RN. v. Geldern-Erlspendort.
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36. Bekanntmachung,

die Untersuchungen bei Contraventionen und Defraudationen

bezüglich der Salzregie

betresfend.

Nach §. 20. der Landesherrlichen Verordnung vom 1. April 1834, die

Versorgung der Fürstlichen Lande mit Salz und die Controle des Salzverbrauchs

betreffend, ist die Untersuchung und Bestrafung bei vorkommenden Contraventio-
nen und Defraudationen begüglich der Salzregie, den competenten Gerichtsbehörden
Überwiesen. Da es nun für zweckmäßig erachtet worden ist, daß der Bezirksr-

oberkontroleur über den Ausgang dergleichen Untersuchungen nähere Kenntniß er-

halte, so werden die hlerländischen Justizbehörden hiermit angewiesen, die deöfalls

gefällten Bescheide demselben in Abschrift jedesmal mitzutheilen.

Greiz, am 8. Juli 1858.

Fürstl. Reuß-Planische Landesregierung das.
Friß i. V.

N. v. Gelden- Cuspendorl.
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37. Verordnung,

den Ausschluß der ungeeichten Gewichte und Waagen

im Handelsverkehr

betreffend.

In Ausführung des§F.6. des Landeöherrlichen Gesetzes vom 7. April 1857,
die Einführung des Zollgewichts als allgemeines Landesgewicht betreffend (el.Stüc

16. No. 32. der Gesetzsammlung vom vorigen Jahre) wird hiermit Folgendes
verordnel:

8. 1.

Gewerbetreibende, welche die Waaren nach dem Gewichte verkaufen, dürfen
sich vom 1. Oktober laufenden Jahres, alo dem Zeitpunkt der Inkrafttretung des

Eingangs gedachten Gesetzes an, beim Verkaufe keiner anderen als gehörig ge-
eichter Gewichte und Waagen bedienen, auch in ihren Verkaufslokalen keine unge-

stempellten Gewichte und Waagen haben. Durch die llebertretung dieser Vorschrift
wird, Fallé die Zuwiderhandelnden nicht zugleich zu einem Einschreiten der Erimi-

nalbehörde gegen sich Anlaß gegeben haben, selbst wenn auch keine Uebervorthei-

lung vorgefallen ist, eine im Wiederbetretungsfall zu verdoppelnde Polizeistrafe
von Einem bis Fünf Thalern verwirkt.

. 2.

Nach Eintritt des vorgedachten Anfangstermins sollen nur diejsenigen Ge.

wichte und Waagen für vorschriftmäßig gestempelt gelten, die mit dem Stempel

L Furstlichen Eichungsamtes bezeichnet sind, ältere Stempel aber nicht weiter
beachtet werden

27



— 182—

F 3.

Die Stempelung entbindet Niemand von der Verpflichtung, dafür Sorge zu

tragen, daß seine geeichten Gewichte und Waagen nicht durch den Gebrauch oder
Zufall unrichtig werden. "«

Die Ueberwachung dieser Verordnung und das Untersuchungoverfahren gegen
die Contravenienten liegt — unbeschadet der dem Fürstlichen Eichungsamte über-

tragenen Befugnisse — den Polizeibehörden und beziehendlich deren Organen ob.

Greiz, den 13. Juli 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung dafs.

Frik i. V.

R. v. Gesdem Crispendorl.
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38. Regierungs-Verordnung,

die Verpflichtung zur Bestellung von Insinnationsmandataren

betrefsend.

Da Ladungen und Zufertigungen in Rechtssachen zeither den außerhalb res

Bezirks der Prozeßbehörde wohnhaften Sachwaltern für die von ihnen vertretenen

Parteien in einer Weise behändigt wurden, welche hinsichtlich der Legalitäl der In-

sinuation überhaupt und bezüglich der Berechnung der in Frage kommenden Fristen

insbesondere zu manchen Zweifeln Anlaß gab, so sindet sich Furstliche Landesregie-
rung bewogen, mit höchster Landesherrlicher Genehmigung Folgendes zu verordnen:

S I.

Jedem Sachwalter, welcher die Führung einer streitigen Rechtésache vor einer

Unterbehörde übernimmt, in deren Gerichtssprengel weder er, noch sein Client wohn-

haft ist, liegt die Verpflichtung ob, zu Empfangnohme der Ladungen und Zuler-

tigungen einen, am Sitze des Gerichts oder wenigstens in dessen Bezirke wohnenden,
Snubstituten — Insinualionsmandatar — zu beauftragen und sofort bei seinem

Auftreten für seinen Elienten der Prozeßbehörde namhaft zu machen.

IAt die Prozeßbehörde ein Patrimonialgericht, so ist in gleichem Falle und zu
gleichem Zwecke ein Substitut am Wohnorte des Gerichtsverwalkers zu bestellen,

dasern nicht der mit der Sachführung beauftragte Anwalt selbst da wohnt.

g. 2.

In Rechtssachen, welche vor einer Oberbehorde in erster Instanz zu verhandeln
sind, müssen Sachwalter, die außerhalb Greiz ihren Wohnort haben, einen, an die-

28
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sem Oite wohnhaften Insinuationsmandatar bestellen, falls nicht der Elient selbst
da wohnt.

Bei Rechtssachen, welche in zweiter Instanz vor eine Oberbehörde gelangen,
tritt unter gleicher Voraussehzung diese Verpflichtung nur dann ein, wenn dieselben
nicht nach dem Gesebe über den unbestimmten summarischen Prozeß vom 24. Dezbr.
(*52 zu verhandeln sind. Die Benennung des erwählten Substituten muß in die-

sem Falle sowohl vom Sachwalter des Appellanten, als vom Anwalte des Appella-

ken im Laufe der zur Ausführung der Axpellationsbeschwerden bestimmten Frist bei
der Oberbehörde bewirkt werden.

8. 3.

Befähigung zur juristischen Praxis wird von dem erwählten Substituten —

Insinuatiensmandatar —nicht ersordert. Auch bedarf es nicht der Beibringung

einer Vollmacht für denselben. Jede dem namhaft gemachten Insinuationomanda=
tar legal bewireie Insinnation ist in ihrer Wirkung einer an die Partei selbst be-

wirkten Behändigung gleich zu achten.

S. 4.

Insinnationen an Sachwalter, welche zur Bestellung eines Insinnation=

2 verpflichtet sind, dürfen künftig nicht mehr bewirkt werdeni die Ernennung eines Insinnationémandatars verabsäumt worden, so darf
die #ebiroigan lediglich an die Partei selbst erfolgen; der säumige Sachwalter

aber ist mit einer Ordnungsstrafe von Einem bis zu Fünf Thalern zu belegen und

muß seinen Elienten wegen des demselben durch seine Verschuldung zugefügten Nach-
theils schadlos halten.

S. ö.

Die gegenwärtige Verordnung leidet vom I. October dieses Jahres an auch

auf die schon anhängigen Rechtosachen Anwendung. Innerhalb dieser Frist müssen
daher Sachwalter, bei Vermeidungder F. 4 angedrohten Nachtheile, Insinuations.
mandatare für die ihnen zur Führung anvertrauten Rechtssachen benennen, falle

die Voraussetgungen für diese Maßregel vorliegen.

Greiz, den 3. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.
K. v. Geldern= Erispe#ndor .
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30. RNegicrungs-Verordnung,

die Anwendung des neuen Landeögewichts beim Kochsalzdetailhandel

belreffend.

In Ausführung der 8. 8 der Landecherrlichen Verordnung vom 7. April

vorigen Jahres findet sich Fürstliche Landeoregierung bewogen, Folgendes zu be-
stimmen.

8. 1.

Die zum Detailverkauf des Kochsalzes concessionirten Händler dürfen von dem,

auf den 1. October dieses Jahres bestimmten Termin für Einführung des neuen

bandecgewichts an lediglich dieses Gewicht führen, und haben sich daher bis dahin

mit einem vollständigen, ordnungomäßig geeichten Satze desselben zu versorgen.

S. 2.

Der Verkaufspreis des Salzes im Detailhandel wird hiermit für Ein Pfund

des neuen Landeogewichts auf Elf Pfennige festgesegt. Für Bruchtheilpfennige,
welche sich nach Maßgabe dieses Preises für kleinere Gewichtmengen (unter einem
Pfunde) ergeben, ist der Händler volle Pfennige zu berechnen berechtigt. Jede
Ueberschreitung dieser Verkaufotare ist von den Polizeibehörden mit einer dem be-

treffenden Händler aufzuerlegenden Strase von fönf bis zu zehn Thalern zu ahn-
den und zieht im Wiederholungsfalle Verlust der Concession nach sich.

F. 3.

In den Fürstlichen Salzniederlagen besteht vom 1. October dieses Jahres an

der Preis des Kochsalzes in zwei Thaler 238 Sgr. 3 Pf. für den Zentner des

neuen Landeögewichts.

28·
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. 1.

Die bisherige Provision der Salzhandelsconcessionisten von Zwanzig Silber-

groschen jede. verkauften Tonne wird hiermit auf Funfzehn Silbergroschen für die

Tonne herabgesetzt.

8. 5.

Uebrigens bewendet es, soweit nicht in vorstehenden Bestimmungen eine Ab-

änderung enthalten ist, bei den Bedingungen, unter welchen die Concessionen zum

Salzhandel ertheilt worden sind.

Greiz, den 6. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.
Otte.

&amp; v. Gellern Eriependert.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

M. 21.

(Ausgegeben den 30. August 1858.)

10. #s# as M. 4 *4

die bei ermangelnden Collateral-Erbfällen von den Geistlichen auf

dem Lande einzusendenden Vacatscheine

bekrefsend.

Zu besserer Ueberwachung der durch Regierungs-Bekanntmachung vom 3. Fe-

bruar 1854 eingeschärften Vorschrift, nach welcher den Geistlichen auf dem Lande
die Anzeige der in ihren Parochien vorkommenden Collateral-Erbfälle obliegt, be-

stimmen Wir hiermit:

Ist in einem Jahre in der Parochie eines Geistlichen auf dem Lande ein zur

Anzeige geeigneter Collateral-Erbfall nicht vorgekommen, so hat derselbe am Schlusse
des Jahres dem zuständigen Fiskal einen Vacatschein zuzustellen.

Die Pfarrämter haben diese Vorschrift genau zu beobachten; bei etwaiger Ver-

absäumung liegt deren Erinnerung dem Collateralgeldersiskal ob.

Greiz, den 6. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Erispendort.

29
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41. Bekanntmachung,

die über Ausstellung von Heimathscheinen und Aufnahmebescheini-

gungen im Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha anher ergangenen
Mittheilungen

betreffend.

Nach einer anher gelangten Mittheilung des Herzogl. Sächsischen Staars-
ministeriums zu Gotha sind in Folge einer mi dem 1. vorigen Monaté eingetre-

tenen neuen Organisation der Behörden des Herzegthumo Sachsen= Coburg= Gotha
zur Ausstellung von Heimathscheinen und Aufnahmebescheinigungen, uberhaupt zu

den Verhandlungen wegen der Uebernahme auczuweisender Personen, außer dem

Herzogl. Staatsministerium, nur folgende Behörden

I. im Herzogthum Coburg:

das bandrathbamt zu Coburg,

dac Justizamt zu Königsberg und

die Magistrate zu Coburg, zu Neustadt und zu Rodach,

II. im Herzogthum Gotha:

die Landrathöämter zu Gotha, zu Ohrdruf und zu Waltershausen,

das Justizamt zu Volkenroda,

das Justizamt zu Nazza und

die Stadträthe zu Gotha, zu Ohrdruf und zu Walterêhausen

ermächtigt, was unter Bezugnahme auf die Regierungs-Bekannemachung vom 4.

August 1852 (el. Stück 10. No. 19 der hiesigenlesehlammlung vom Jahr 1852)
hlerdurch zur Nachachtung öffentlich bekannt gemacht wird

Greiz, am 7. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung dafs.
Otto.

K. v. Geldern= Erlspendors.
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42. Bekanntmachung,

den Beitritt des hiesigen Fürstenthums zu der Uebereinkunft mehrerer

Thüringischen Staaten wegen gegenseitiger Zulassung des

Papiergeldes
betreffend.

In Folge höchster bandeöherrlicher Entschließung ist die dießseitige Regierung
mittelst Urkunde vom 1. Juni dieses Jahres derjenigen Uebereinkunft beigetreten,
welche zwischen den Regierungen

des Großherzogkhums Sachsen-Weimar,

der Herzogthümer Sachsen= Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sach-
sen= Coburg= Gotha und

des Fürstenthumo Schwarzburg: Rudolstadt

unterm 21. Januar 1856 über die gegenseitige Zulassung des Papiergeldes ge-

schlossen worden, und der sich unterm 15. März 1856 auch die Regierung

des Fürstenthumes Reuß Jüngerer Linie

angeschlossen hatte.

Ec werden daher beigehend

1) die Uebereinkunft vom 21. Januar 1856,

2) die dazu gehörigen Separatartikel,

3) das Schlußprotocoll vom 21. Januar 1856,

4) die Beitrittsurkunde von Reuß Jüngerer Linie vom 15. März 1856,

und

5) die dießseitige Beitrittsurkunde vom 1. Juni d.

zur öffentlichen Kunde gebracht und zugleich auf höchsten — diejenigen Be-

GOräntungn aufgehoben, welche Kraft der Verordnung vom 4. Decembe r 1855

29*
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rücksichtlich des Staatspapiergeldes der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-

Altenburg und Sachsen-Coburg-Gotha; desögleichen des Fürstenthums Schwarz=
burg: Rudolstadt bisher bestanden haben, so daß dieses Papiergeld im hiesigen
Färstenthum in derselben Maaße zuzulassen ist, wie dieß schon jetzt rücksichtlich der
Sachsen-Weimarischen und Reuß-Geraischen Cassenscheine slattfindet.

Greiz, den 10. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. u. Geldern= Unspendors.
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Uebereinkunft

zwischen Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg, Sachsen= Coburg-Gotha und Schwarzburg-Rudolstadt,

über die gegenseitige Zulassung des Papiergeldes dieser Staaten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Se.

Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen, Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-

Altenburg, Se. Hoheit der Herzog von Sachsen: Coburg-Gotha und Se. Durch-
laucht der Furst von Schwarzburg-Rudolstadt haben in der Absicht, den Nach-

theilen moglichst zu begegnen, welche Ihren Landeinteressen durch die von anderen

aaten angecordnete Auöschließung fremden Papiergeldeo drohen, und in der Ab

sicht, den gegenseitigen Verkehr vor jeder Störung zu bewahren, Verhandlungen
cröffnen lassen und zu dem Ende zu Beveollmächtiglen ernannt:

Se. Königliche Hoheit der Greßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach:
Höchstihren Staatominister von

Hochstihren Geheimrath Thon,

Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen:

Hochstihren Regierungorath I)r. Wagner,

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen= Altenburg:

Höchstibren Minister von Larisch,

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen= Coburg= Gotha:
Höchstihren Staatsminister von Seebach,

Durchlaucht der Fürst von Shurriburh Rubolfgo
Hochstihren Minister von Bertra

von welchen Bevollmächtigten unter Vorbehalt der Natistkation folgende Ueberein-

kunft geschlossen worden ist:

Se.

S*

Art. 1.

Sämmtliche kontrahirende Regierungen verpflichten sich gegenseitig:
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1) die Annahme und Wiederausgabe des ven einer der kontrahirenden Re-

gierungen aucgegebenen Staatopapiergeldes alc Zahlungomittel im ge-
meinen Verkehr ihrer Mänder unbehlnderl zu gestatten, und

2) dieses Staats-Papiergeld weder für den allgemeinen Umlauf, noch für

die elwa stattsindende Annahme bei den öffentlichen Kassen unter denje-
nigen Nennwerth herabzusetzen, welchen die Regierung bestimmt hat, von
der das Papiergeld ausgegeben ist.

Art. 2.

Die kontrahirenden Regierungen werden den Gesammtbetrag ihres Staaté-
Popiergeldes und zwar

die E— Sachsen-Weimar=Lisenach 600,000 Thlr.
die Neerung. nn elpegihun Zachsen- Meiningen von. 600,000 Thlr.

die Regierung des Herzogihume Sachsen-Altenburg von 500,000 Thlr.

die Regierung des Herzogthumo s Gelha,
für Sachsen Coburg vo — 200,000 Thlr.

für Sachsen-Gotha von# 400,000 Thlr.
die Regierung des Fürstenthums Schwarzburg=Rudolstadt von 200,000 Thtr.

während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft nicht vermehren, wobei es je-

doch jeder Regierung überlassen bleibt, ihr Papiergeld in Cassenscheine von anderen
Werthbeträgen, jedoch nicht unter einem Thaler im Vierzehn-Thalerfuße oder un-

ter einem Gulden im vierundzwanzig und einem halben Guldenfuße umzuwandeln,

insofern dadurch der gesammte, oben angegebene Nennwerth ihres Papiergeldes nicht
erhöhet wird.

Art. 3.

Eine jede der kontrahirenden Regierungen wird mindestens eine Kasse in ih-
rem Staatögebiete bestimmen und öffentlich bekannt machen, bei welcher das von

dieser Regierung auigegebene Papiergeld zu jeder Zeit auf Präsentation gegen Zah-
lung des vollen Nennwerths in gesetzlich zulässigen Silber Courant-Munzen um-

getauscht werden kann.

Ueber die Ausfährung der vorstehenden Bestimmung werden die kontrahiren-

den Regierungen unter Angabe der von ihnen bestellten Einlösungöstellen sich gegen-

leitig Mittheilung machen.
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Art. 4.

Für den Fall der Einziehung und Außerkurssetzung des von den kontrahiren-

den Regierungen aucgegebenen Papiergelde bewendet es bei der im Jahre 1850

getroffenen Uebereinkunft, nach welcher die genannten Regierungen sich gegenseitig

verpflichtet haben, eine Außerkurésetzung des von ihnen aucgegebenen oder auszu-
gebenden Papiergeldes nicht anders eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlosungs—

frist von mindestens vier Wochen festgesebt und wenigstens drei Monate vor ihrem

Ablaufe sowohl im eignen Staate öfsentlich bekannt gemacht, als auch den übrigen

kontrahirenden Regierungen, behufs der Verkündigung in ihren Staaten amtlich
notificirt worden ist.

Art. 5.

Die kontrahirenden Regierungen verpflichten sich, während der Dauer der ge-

genwärt gen Uebereinkunft nicht einseitig über die Zulassung des von ihnen auage-

gebenen Papiergeldes in anderen an dieser Uebereinkunft h7 cheilnehmenden Staa-
ten, mit den Regierungen derselben in Verhandlung zu trete

Art. 6.

Einer jeden der kontrahirenden Regierungen steht es frei, die gegenwärtige

ebereinkun zu kundigen. Macht eine Regierung von dieser Befugniß Gebrauch,
in Beziehung auf dieselbe die Uebereinkunft mit dem Ablaufe deé dritten

aunbernenals nach geschehener Kündigung außer Kraft.

Gegenwärtige Ucebereinkunft wird unverzüglich zur höchsten Ratisikation vorge-
legt und die erfolgle Ratifikation durch Ministerialschreiben gegenseitig mitgetheilt
werden

So geschehen Weimar, den 21. Jannar 1856.

Bernhardt v. Watz dorf.
Gustav Thon.

(L. S.) Ernst Wagner.

(I.· S.) Alfred Larisch.
Camillo Richard v. Seebach.

Hermann von Bertrab.
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Separat. Artikel

zu der Uebereinkunft wegen der gegenseitigen Zulassung

des Papiergeldes.

Bei dem heutigen Abschlusse der Uebereinkunft zwischen dem Großherzogthum

Sachsen-Weimar-Eisenach, dem Herzogihume Sachsen-Meiningen, dem Herzog=
thume Sachsen-Altenburg, dem Herzogthum Sachsen: Coburg: Gotha und dem Für-
stenthume Schwarzburg-Rudolstadt, wegen gegenseitiger Zulassung des Papiergeldes
dieser Staaten sind von den ernannten Bevollmächtiglen unter dem Vorbehalte der

Ratisikation noch folgende besondere Artikel verabredet worden, welche, obwohl nicht

zur öffentlichen Bekanntmachung geeignec, dennoch dieselbe Gültigkeit haben sollen,
als wenn sie in die Uebereinkunft selbst eingerückt wären:

Separat-Art. 1.

Die kontrahirenden Regierungen machen sich gegenseitig verbindlich, eine4#
für ihr Gebiet bei Strafe zu verbieten, daß dag Papiergeld anderer alo d
der gegemwärtigen Uebereinkunft theilnehmenden Skaaten, ingleichen süneche von

Korporationen, Gesellschaften oder Privaten ausgegebenen Banknoten oder sonflige

auf den Inhaber lautende unverzinsliche Schuldverschreibungen, insoweit der Werth-
betrag deo einzelnen Stücke zehn Thaler im Vierzehnthalerfuße oder den Werth

derselben in einem anderen Münzfuße nicht erreicht, vom 15. März 1856 an zu

Zahlungen gebraucht werden.

Separat= Art. 2.

Es bleibt jedoch den Regierungen vorbehalten, für einzelne Theile ihrer Län-
der, welche entweder von dem Gebiete solcher Staaten umschlossen sind, deren Pa-

piergeld verboten werden wird, oder für welche besondere Verkehrs-Verhälknisse

dieses nothwendig erscheinen lassen, eine Aucnahme von dem Verbote zu machen.

Auch behalten sämmtliche kontrahirende Regierungen sich vor, nach Befinden
für ihre Länder, das königlich preußische und das königlich sächsische Staatspapier=
geld von dem Verbote uusgunehnten
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Gleichfalls behalten sammtliche kontrahirende Regierungen sich vor, das fürst-
lich schwarzburg sondershausensche Staarspapiergeld in ihren Ländern zuzulassen,
insofern das von ihnen ausgegebene Papiergeld im Fürstenthum Schwarzburg-Son-

dershausen zugelassen wird.

Die kontrahirenden Regierungen werden von dem erlassenen Verbote des Ge-

brauches des fremden Papiergeldes und den in dieser Hinsicht etwa gemachten Aus-

nahmen sich gegenseitig Mittheilung machen.

Separat: Art. 3.

Mit Beziehung auf den Art. 5. der Uebereinkunft bleibt es der Großherzog=

lich Süächsischen und Herzoglich Sachsen= Gothaischen Regierung vorbehalten, wegen
der Fortdauer der auf dem Grunde früherer Vereinbarung beruhenden Zulassung

des von ihnen aucgegebenen Papiergeldes im Königreiche Preußen auch ferner mit

der Koniglich Preußischen Regierung zu verhandeln.

So geschehen Weimar, den 21. Januar 1856.

Bernhardt v. Watßdorf.

Gustav Thon.

(I.. S.) Ernst Wagner.

(L.S.) Alfred Larisch.
Camillo Richard Freih. v. Seebach.

Hermann von Bertrab.

30
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Gegenwäãrtig

1) furn das Großherzogthum Sachsen= Weinar Elsenacher Hert Staatsminister v. Watd
d Herr Geheimerath Thon,

2) firn— das Herzogthum Sachsen-Meiningen:
er Herr Regierungerath lr. Wagner,

) * das Herzogthum **“- Altenburg:
er Herr Minister v. barisch,

4) für 26 Herzogthum —
fiz Herr Staatominister v. See

5) * das Färstenthum Schwarzburg. Iudolstadi-
er Herr Minister von Bertr

eim

den 21. Januar 1856.

Indem die neben benannten Bevollmächtigten zusammentraten, um die Ueber-

einkunft vom heutngen Tage wegen gegenseitiger Zulassung des Paviergeldes zu

vollziehen, vereinigte man sich zugleich noch darüber, folgende Erklärungen in ge-

genwärtiges Protokoll niederzulegen:

1) zum Artikel2desoffenen Vertrags.

Man war erseins darber einverstanden, daß der Regierung ded Fürsten-
thums Reuß j. L. der Beitritt zu der Uebereinkunft. unter den vertragsmäßigen
Bestimmungen innerhalb sechs Monaten offen zu lassen, in der Weise, daß als der

Gesammtbetrag des von dieser Regierung aucgegebenen Staatöpapiergeldes die
Summe von 320,000 Thaler angenommen werde.
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2) zum Art 2 des offenen Vertrags:

die Worte

„jeder Zeit auf Präsentation“

wurden allseitig so verstanden, daß die Umwechslung zwar sofort nach der Präsen-

tation erfolgen solle, jedoch innerhalb der in den einzelnen Staaten vorgeschriebe-
nen Geschäfte-Ordnung.

) zum Art. 5 des offenen Vertrags.

Man ilst allseitig darüber einverstanden, daß vertrauliche Besprechungen ohne
verpflichtenden Charakter uber die Zulassung den Papiergeldes der einzelnen kontra-
hirenden Staaten in anderen Staaten nicht unter die im Art. 5 erwähnten Ver-

handlungen fallen.

Auch wurdr allseitig anerkannt, daß einer Verhandlung über gegenseitige Zu-
lassung dec Papiergeldes mit solchen Staaten nichtö entgegenstehen werde, deren

Papiergeld schon nach der gegenwärtigen Uebereinkunft in dem Gebiete der an der-

selben theilnehmenden Staaten zugelassen werden dürfe.

4) zum Art. 6 des offenen Vertrags.

war darüber einverstanden, daß bei der Verschiedenheit der Interessen

de Herzogthumo Coburg und des Herzogthumo Gotha die Kündigung der Ueber-

einkunft in Betreff eineo jeden dieser Herzogthumer für sich besonders eintreken
könne.

5) zum Separat= Art. I.

Allseitig ward voraucgesetzt, daß die zu erlassenden Verbote und Strafandro-

hungen thunlichst in Uebereinstimmung mit den Königlich Preußischen und König-

lich Sächsischen Anordnungen erlassen werden.

6) zum Separat= Art. 2.

Mit Beziehung auf Alinen 1. war man allseitig darüber einverstanden, daß

die Noten der Vayerischen Hypotheken= und Wechselbank im ganzen Herzogthum

Sachsen= Coburg zugelassen werden dürfen.

Hierauf wurde gegenwärtigec Protokoll eben so wie die Uebereinkunft selbst

nebst den Separat= Artikeln nach geschehener Vorlesung in einem Exemplare unter-
zeichnet und nebst der Uebereinkunft und den Separat-Artikeln von dem Großher=

30
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zoglich Sächsischen Bevollmächtigten, unter dem Vorbehalte der alsbaldigen Mit-

theilung beglaubigter Abdrücke an die übrigen Bevollmächtigten, zur verwahrlichen

Niederlegung in dem Großherzoglich Sächsischen Geheimen Staats-Archive in Em-

pfang genommen.

Geschehen wie oben.

Bernhardt v. Wapdorf.

Gustav Thon.

Ernst Wagner.

Alfred barisch.

Camillo Richard v. Seebach.

Hermann von Bertrob.



Nachdem der NRegierung des Fut lenthums ReußJ,. L. der Beitritt zu der
zwischen S. gen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-

Coburg: Gotha und Schwarzburg Audolstadt wegen gegenseitiger Zulassung des
Staatspapiergeldes abgeschlossenen Uebereinkunfe offen gehalten und ihr dieser Bei-

tritt auf diesseits erklärte Bereilwilligkeit in Folge der gepflogenen Verhandlungen

verstattelt worden ist: so wird im Namen und Hochsten Auftrage Seiner Durch-

laucht des regierenden Fursten Reuß J. K. durch das unterzeichnete Fürstliche

Ministerium hiermit die Erklärung abgegeben, daß die diesseitige Neung den
dcofallsigen Hauptvertrag, welcher au sechs Artikeln bestehend, mit den Wor

„Se. Königliche Hoheit der Grostherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,

„Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen, Se. Hoheit der Herzog

„von Sachsen: Allenburg, Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-GCoburg-
„Gotha und Se. Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt,

„haben in der Absicht, den Nachtheilen möglichst zu begegnen, welche
„Ihren Landes-Interessen durch die von anderen Slaaten angeordnete

„Ausschließung fremden Papiergeldec drohen, und in der Absicht, den ge-

„genseitigen Verkehr vor jeder Störung zu bewahren, Verhandlungen er-
„öffnen lassen und zu dem Ende zu Bevollmächtigten ernannt:

anfängt und mit den Worten:

„So geschehen Weimar, am 21. Januar 1356.

Bernhard von Watzdorf. Gustav Thon.

Ernst Wagner. Alfred von Larisch.

Camillo Richard von Seebach. Hermann von Bertrab.'“

schließt, sowie die dazu verabredeten drei Separat-Artikel von demselben Datum

und endlich auch die zu dem Hauptvertrage und den Separat-Artikeln in dem Pro-

tokolle vom 21. Januar 1856 weiter getroffenen Verabredungen allenthalben alc

uch von ihr eingegangen und für sie verbindlich anerkannt, auch sich hiermit den

sämmtlichen Hohen Mitkontrahemen gegenäber auödrücklich verpflichtet haben will,
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die desfallsigen vertragsmäßigen Bestimmungen allseitig zur Ausführung zu bringen
bezglich denselben nachzukommen: als worüber die gegenwärtige

Beitritts-Urkunde

in glaubhafter Form ausgefertigt worden ist.

Gera, am 15. März 1356.

(I. 8.)

Fürstl. Reuß-Plauisches Ministerium.
v. Geldern.
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Urkunde,
den Beitritt des Fürstenthumes Reuß Aelterer Linie zu dem Ver-

trage vom 21. Januar 1856 wegen gegenseitiger Zulassung
des Papiergeldes

betreffend.

Nachdem die bei dem Vertrage vom 21. Jannar 1856 wegen gegenseitiger

Zulassung des Papiergeldes bethetigten Hohen Staatsregierungen auf dießseitiges
Ansuchen Sich bereit sinden lassen, dem Fürstenthume Reuß Aelterer Linie rück-

sichtlich seiner, laut Gesetzes vom 15. Mai 185 im Betrage von Einhundert und

dreißig tausend Thalern. zu emittirenden Cassenscheine den Beilritt zu obigem Ver-

trage zu verstatten: so wird im Namen und höchsten Auftrage Sr. Durchlaucht

des regierenden Fürsten Reuß Aelterer Linie durch die unterzeichnete Landeéregierung

hiermit die Erklärung abgegeben, daß die dießseitige Regierung den diesfallsigen
Hauptvertrag, welcher aus sechs Artikeln bestehend, mit den Worten:

„Se. Konigliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,
„Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen, Se. Hoheit der Herzog
„von Sachsen-Altenburg, Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-

„Gotha und Se. Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt haben

„in der Absicht, den Nachtheilen möglichst zu begegnen, welche Ihren Lan-

„des=Interessen durch die von andern Staaten angeordnete Auseschließung

„fremden Vapieraede- drohen, und in der Absicht, den gegenseitigen Ver-
„kehr vor jederStörungzu bewahren, Verhandlungen eröffnen lassen und
„zu dem Ende zu Bevollmächtigten ernannt:

anfängt, und mit den Worten:

„So geschehen Weimar, am 21. Januar 1356.

Bernhard von Watzdorf. Gustav Thon.

Erust Wagner. Alfred von Larisch.

Camillo Richard v. Seebach. Hermann von Bertrab.“

schließt, sowie die dazu verabredeten drei Separat-Artikel von demselben Datum
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und endlich auch die zu dem Hauptvertrage und den Separat-Artikeln in dem Pro-

lokolle vom 21. Januar 18356 weiler getroffenen Verabredungen allenthalben als

auch von ihr eingegangen und für sie verbindlich anerkannk, und sich hiermit den

sämmtlichen Hohen Mitkontrahenten gegenüber auödrücklich verpflichtel haben will,
die dießfallsigen vertragomäßigen Bestimmungen allseilig zur Ausführung zu brin-
gen, bezüglich denselben nachzukommen: alc worüber die gegenwärtige

Beitritts-Urkunde

in glaubhafter Form ausgefertigt worden ist.

Greiz, am 1. Juni 1858.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung dal.
(1..) Otte.

N. v. Geldern. nspenbort.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

%ns

„W. 22.

(Ausgegeben den 13. September 1858.)

43. Regierungs- Verordnung,

die Privilegirung der Königlich Sachsischen Bandeslotterie im hie-
sigen Fürstenthume und das Verbot und die Bestrafung des Vertriebs

von Loosen anderer LBotterien u. w. d. a.

betreffend.

Durch einen mit der Koniglich Sächsischen Staatsregierung abgeschlossenen,
höchsten Orte genehmigten Vertrag ist der Koniglich Sichsischen Landeslotterie
von deren 55sten Spiele an — mithin vom l. October dieses Jahres an —

gegen eine, an die hiesige allgemeine Landescasse zu entrichtende, jährliche Abgabe

dac Privilegium des alleinigen Vertriebs ihrer Loose im Bereiche des hiesigen Für-

stenthumes dergestalt ertheilt worden, daß neben derselben andere Uotteriespiele und

ähnliche Unternehmungen nicht mehr zugelassen werden und hiervon lediglich die
Ausspielungen bei Kunst= und Gewerbeausstellungen, zu milden Zwecken und zur

Aufhülse oder Ermunterung von Gewerbetreibenden, ingleichen die Ausspielungen
und Verloosungen bei öffentlichen Volköfesten und von einzelnen, den Werth von

50 Thlr. nicht erreichenden, Gegenständen zu Gunsten ihrer Verfertiger ausgenom-
men bleiben sollen.

Indem dieo Fürstliche Landröregierung hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringt,
wird zugleich Behuso der Ausführung des Vertrags mit höchster Landeöherrlicher
Genehmigung Folgendes verordnet:

8. 1.
otund

Die Errichtung von Lotto's oder Zahlenlotterien, jede Art der nn Rfr
daran und deren Beförderung, ingleichen die Veranstaltung von Waarenverloosun-Lonofpurll#

en, der Vertrieb von Lotterieloosen (das Golligiren) einer anderen Lotterie als der des Detture

Aniglich Sachsischen bandeolotterie oder von Voosen irgend einer andeten lotterie- runschl
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artigen Unternehmung, so wie die Besörderung des Absatzes solcher außersächsischen
Loose ist, sowelk nicht rücksichtlich der Eingangs gedachten besonderen Arten von
Ausspielungen Ausnahmen von Fürstlicher vandesregierung gestartet werden, ver-
boten.

 1t1“

Der Unternehmer eines Lotto ist mit Arbeitshaus von zwei bis sechs Mo-

naten und mit einer Geldbuße bis zu Funfzig Thalern zu belegen.

Im Wiederholungsfalle sind diese Strasen verhältnißmäßig, das erste Mal
bis zu einjähriger Arbeithaus: und Einhundert Thalern Geldstrafe, bei fernerer

Wiederholung bio zu dreijähriger Arbeitshaus= und Zweihundert Thalern Geldstrafe
zu erhöhen.

g. 3.

Wer für eine Lottounternehmung Einsähe annimmt oder sammelt, wird mit
vier= bic achtwöchigem Gefängniß und einer Geldbuße bis zu Zwanzig Thalern, im

Falle der Wiederholung mit Arbeitéhaus bis zu acht Monaten und einer Geldbuße

bis zu Funszig Thalern bestraft.

Bei weiteren Wiederholungen ist die Arbeitshausstrase verhältnißmäßig, jedoch
nicht über zwei Jahre, die Geldstrase nicht über Einhundert Thaler zu erhöhen.

F. 4.

Wer, ohne selbst Unternehmer oder Sammler zu sein, für Beförderung des
Lotlospielo in irgend einer Weise, namentlich durch Ueberbringung oder Abholung

der Lisien, Nummern, Lottozettel, Einlagen oder Gewinne wissentlich mitwirkt, hat,

er möge dieo unentgeltlich ober um bohn gethan haben, Gefängniß bis zu sechs

Wochen und Geldbuße bio zu Zehn Thalern verwirkt.

Im ersten Wiederholungsfalle sind dirse Strafen bis zum doppelten Maaße zu
steigern; auch bei ferneren Wiederholungen soll eine verhältnißmäßige Erhohung der

Strafe, jedoch höchstens bis zu sechs Monaten Arbeitöhaus und Funfzig Thalern
Geldstrafe stattfinden.

. 5.

Das Einsetzen in das Lotto ist mit Gesängniß von zwei Tagen und einer

Geldbuße bis zu Fünf Thalern zu ahnden. In Wiederholungssällen sind diese

Strasen verhältnißmäßig zu erhohen und können bid zu sechs Wochen Gesängniß
und Zwanzig Thalern Geldstrafe gesteigert werden.



Bei Bestimmung der Strafe kommt weder der Umstand, ob das Sammeln

oder Einlegen unmittelbar oder durch einen Andern besorgt worden ist, noch die

Höhe der Einsätze in Betracht.

S. 7.

Strafbestimmungen in dem Regierungopublikandum vom 12. October
14/25eres hiermit ausgehoben.

S. 8.

Wer von einer anderen Votterle alt der Königlich Sächsischen Landeslokterie

oder von einer nach F. 1. nicht erlaubten Waarenverloosung einzelne oder mehrere

Loose verschreibt oder sonst annimmt und solche dann verkauft, verschenkt oder auf
irgend eine andere Urt vertreibt (colligirt), ist mit ein bis dreiwöchigem Gefängniß
und Geldbuße bis zu Zehn Thalern zu belegen.

Im Wiederholungsfalle tritt das erste Mal zwei= bis sechswöchiges Gefängniß
und erhohte Geldstrafe bis zu Zwanzig Thalern, dann ein= bis sechsmonatiges

Gefängniß und Geldstrase bic zu Einhundert Thalern ein.

8. 9.

Diejenigen, welche bei dem Vertriebe von Loosen nicht zugelassener Lotterien,

sowie bei Versendung oder Einziehung der Einlagen und Gewinngelder wissentlich

als Mittelspersonen, Boten, Beforderer oder auf andere Weise mitgewirkt haben,
sind das erste Mal mit Gefängniß bis zu vierzehn Tagen und Geidstrafe bis zu

Fünf Thalern, in Wiederholungsfällen mit verhältnißmäßig zu erhöhender Strafe
zu belegen; letztere darf jedoch vier Wochen Gefängniß und Zehn Thaler Geldbuße
nicht übersteigen.

8. 10.

Können die erkannten Geldstrafen von den Verurtheilten nicht erlangt werden,

so sind dieselben in entsprechende Freiheitsstrafen zu verwandeln. Zu diesem Behufe

ist eine Wochr Gefängniß fünf Thalern Geldbusie gleichzustellen.

Gefängnißstrafen, welche die Dauer von sechs Monaten übersteigen würden,
sind in Arbeitshausstrafe unter Verkürzung auf zwei Drititheile der Dauer zu ver-
wandeln.

31“



A Die Untersuchung und Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen die vorste-
chen Behörden. henden Bestimmungen liegt den Polizeibehörden, im Bezirke der Criminalober=

gerichtsbarkeit des Fürstlichen Eriminalgerichté hier dem Fürstlichen Polizeiamte
hier, in Zeulenroda den dortigen Fürstlichen Stadtvoigkeigerichten ob. Die beson-
deren Vorschriften über das Verfahren in polizeilichen Untersuchungen leiden auch
hierbei Anwendung.

Nur in solchen Fällen, die voraussichtlich die Zuerkennung einer die Ober-

appellation begründenden Strafe zur Folge haben, soll die Untersuchung von den

zuständigen Fürstlichen Criminaljustizstellen nach den für Verbrechen dieser Klasse
bestehenden gesehlichen Normen geführt werden.

C. 12.

Ueberdies sind die Polizeibehörden auch verpflichtet, die nach gegenwärtiger
Verordnung bestehenden Spielverbote sorgfältig zu überwachen und gleichzeitig dar-
auf zu sehen, daß Lotterieloose nicht von Personen vertrieben werden, welche nicht

als Untercollecteure von der Königlich Sächsischen Landeslotterie angenommen wor-

den sind und sich als solche durch die Erlaubnißscheine der lebtern nicht ausweisen

können. (Vergl. §S. 14.)

Dergleichen unbefugte Loosvertreiber sollen von den Polizeibehörden verwarnt,
in Wiederholungsfällen aber mit ein= bis dreiwöchiger Gefängnißstrafe und Geld-

buße bis zu Zehn Thalern belegt werden.

9. 13.

Die Polizeibehörden werden hiermit angewiesen, ihre Organe, insbesondere die
Gensd'varmerie mit der, den vorstehenden Vorschriften entsprechenden Instruction zu

versehen, in allen nach gegenwärtiger Verordnung zu ihrer Competenz gehörigen
Uebertretungsfällen die Untersuchung gegen die Contravenienten von Amtswegen ein-

zuleiten, jedoch auch etwaigen bezüglichen Requisitionen der Königlich Sächsischen
botteriedirection Folge zu geben und letztere in jedem Falle vom Erfolge der Unter-

suchung zu benachrichtigen.

. 14.

Gutuchehe. Die Annahme und Entlassung rr Haupt: und Untercollecturs im hiesigen
suurerbeluga- mande skehr tediglich der Königlich Sachsischen Botteriedirection zu. Letztere übt

Cechl. komeßt, über dieselben in allen Lotteriedisciplinarsachen die Befugnisse einer vorgesetzten Be-
* S

ienebo'bordhenach Maaßgabe der deßhalb im Königreiche Sachsen bestehenden Vorschriften
ollecktur
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Die in der Regierungsverordnung vom 1. October 1856, das Spiel in aus-

ländischen Lotlerien betreffend, und in der Regierungsbekanntmachung vom 14. März,

1857, die von den hierländischen Untercollecteuren zu beobachtende Instruction be-

treffend, enthaltenen Bestimmungen werden hierdurch außer Krafst gesetzt; die von
Fürstlicher Landesregierung ertheilten Concessionen zum Betriebe von Collectur=

geschäften treten außer Wirksamkrit.

Die hierländischen Hauptcollecteurs sollen an ihren Geschäftslocalen ein Schild
mit der Aufschrift:

„Fürstlich Reuß= Plauische koncessionirtelahauptolltion der Königlich
Sächsischen Landeslotterie von N.

und mit dem Fürstlich Reuß-Plauischen Wappen “m anbringen.

Den Untercollecteurs bleibt es freigestellt, ob sie ein Aushöngeschild führen

wollen. Entscheiden sir sich dafür, so haben sie sich der nämlichen Aufschrift, jedoch
mit Bezeichnung der Collection als Untercollection unter Beifügung des Fürstlichen

Wappens zu bedienen.

F. 15.

Um der Koniglich Sächsischen Lotteriedirection die nöthige Gelegenheit zu bie-

ten, Personen von Golleckurgeschäften zu enkheben, welche sich des offentlichen

trauens unwürdig gemacht haben, so werden die hierländischen Gerichtsbehörden

biermit angewiesen, sowohl bei Eröffnung einer Eriminaluntersuchung gegen einen
aupt= oder Untercollecteur hiervon als nach deren Beendigung vom Ausgange

derselben der gedachten Direction eine kurze Nachricht zu ertheilen.

F. 16.

ann die Königlich Sächsische Lotteriedirection Geldstrafen, welche sie den

Arrean Collecteurs in Ausübung ihrer Diociplinarbefugnisse auferlegt, von
den Pflichtigen nicht erlangen, so sind die zuständigen Civilbehörden der Debenten

verbunden, diese Geldstrafen nebst den etwa entstandenen Kosten auf Requisition der

genannten Direction ohne Verzug einzutreiben und kostenfrei einzusenden.

S. 17.

Einlagegelder und Gewinngelder der Königlich Sächsischen Landeslotterie un-

terliegen keiner Verkümmerung und es sind daher deßfallsige Anträge von den hier-

ländischen Justigstellen zurückzuweisen.

* BesitiungderCinlagt· u

Germngtttertt·
kon#tune.
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Wird jedoch die Rechtmäßigkeit des Besitzes eines kotterielooses ganz oder

zum Theil streitig gemacht, so verfügt die Königlich Sächsische Lotteriedirection die
Nlederlegung der Gewinngelder Behufs der Erledigung der Streitfrage im Rechts-
wege bei dem Königlichen Bezirkögerichte zu Leipzig, wenn bei ihr vor erfolgter

Auszahlung an den Loocinhaber und vor Ablauf von sieben Wochen nach dem letz-

ten Tage der Klassenziehung, in welcher das streitige Loos gezogen worden ist, die

Innehaltung der Gewinngelder schriftlich beantragt und binnen acht Wochen von

demselben Tage an eine gerichtliche Bescheinigung darüber eingereicht wird, daß der

Anspruch auf den Besib oder Mitbesitz des Looses bei Gericht erhoben worden sei.

Greiz, den 31. August 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern, Erispenderl.



— 209—

44. Bekanntmachung,

den Verkehr mit Branntwein zwischen Preußen und den mit dem-
selben in Branntweinsteuer-Gemeinschaft stehenden Zollvereinsstaaten

und dem Großherzogthum Luremburg

betressend.

Zwischen Preußen und den mit demselben wegen der Branntweinsteuer in Ge-

meinschaft stehenden Vereinsstaaten einerseits, und Luremburg andererseits, ist die
Verabredung getroffen worden, daß beim Uebergange von Branntwein aus den

erstgedachten Staaten nach Luremburg und umgekehrt

1) denjenigen, welche den Branntwein überführen, eine Rückvergütung an

Branntweinsteuer nicht gewährt werden, dagegen aber auch

2) gegenseitig die, seit Erhöhung des Maischsteuersahes in Preußen, eingetre-
tene Erhebung der Uebergangöabgabe unterbleiben soll, sofern die Bethei-

ligten uber den zu versendenden Branntwein im Lande der Versendung

einen Uachtegongsschein entnehmen und die daraus erwachsenden Verpllich-
tungen erfüllen

Diese eeiung. von ber gehenseitigen Erhebung der Uebergangsabgabe trittmit dem 1. October d. J. e

Wegen Erlangung von be hanhelchnen haben die Betheiligten sich an die

zur Ausfertigung solcher Bezeltelungen ermächtigten Steuerstellen zu wenden.

Solches wird hierdurch zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht.

Greiz, den 2. September 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Geldern= C##spendor.
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45. gi &amp;.SA. 4 X

die Wiederaufhebung der mit der Großherzogl. Sächs. Bezirksdirection

zu Neustadt a. d. O. getroffenen Uebereinkunft wegen Beschränkung

des Tanzhaltens in Hohenölsen

betrefsend.

Nach Inhalt der Regierungöbekanntmachung vom 3. August vorigen Jahres
(f#. Nr. 23 der vorjährigen Gesehsammlung) wurde mit Landeöherrlicher Genehmi-

gung mit der Großherzogl. Sächs. Direction des 5. Verwaltungöbczirkoé zu Neu-

stadt a. d. O. Behufs der Beschränkung des Tanzhaltens in Hohenölsen die Ueber-

einkunft getrossen, dast in dem gedachten Grenzorte die monatlichen öffentlichen
Tänze nur abwechselnd einmal auf diesseitigem, das andere Mal auf Großherzoglich

Weimarischem Gebiete gehalten werden dürfen.
Da sich indeß der Ausführung dieses Uebereinkommens Schwierigkeiten ent-

gegengestellt haben, deren Beseitigung leider nicht zu erreichen war, so ist nunmehr

mit höchster Genehmigung dessen Wiederaufhebung in der Weise beschlossen worden,

daß der Vertrag vom 1. nächsten Monaté an außer Wirksamkeit geseyt wird, und
von da an das frühere Verhällniß wieder an die Stelle tritt.

Zur Kenntnißnahme und Nachachtung der Betheiliglen wird dies hiermit öf-

fentlich bekannt gemacht.
Greiz, den 3. Seplbr. 1858.

Fürstl. Neuß-Plauische Laudesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Grispendorf.
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M. 23.
(Ausgegeben den 20. September 1858.)

46. Bekanntmachung,

die Erhebung des Wegegeldes für den Remptendorfer-Liebengrüner

Communicationsweg

betreffend.

Der unfahrbare Zustand, in dem ssch der diesseltige Tract des Communlca-

tionsweges zwischen Remptendorf und Liebengrün — vom Dorf Remptendorf bis

an die bandeögrenze im Schleizer Streitwald — befand, halte eine gründliche

Herstellung desselven nöthig gemacht und ist solche auf Ansuchen der Gemeinde
Remptendorf unter den nämlichen Bedingungen und resp. Erleichterungen erfolgt,

welche rücksichtlich des Möschlig-Plothener ——— im Allgemeinen
in der Verordnung vom 2. Januar 1856 (Stück 1. der Gesetzsammlung 1856)
und speciell in der Bekanntmachung vom 30. April 1857 (Stück 13. der Geset-

sammlung 1857) angegeben sind.

Zur Erhebung eines Wegegeldes für die gedachte Wegestrecke ist nuomehr in
Remptendorf eine Hebestelle errichtet und solche provisorisch dem Seilermeister Gott-

lieb Hirt daselbst übertragen worden.

Bei derselben ist das in dem nachstehenden Tarif bestimmte Wegegeld, wovon

jedoch die Unterthanen in der Herrschaft Burgk befreit bleiben, vom 1. October

dieses Jahres an zu entrichten, was unter Hinweisung auf die, die Wegegeld-

aeiung betreffenden Bestimmungen ven revidirten Straßenpolizeiordnung vom
. Mai 1853 (Gesesammlung 1853, S. 168) mit dem gleichzeitigen Bemerken,

die gedachte Hebestelle in Folge einer Vereinbarung der Regierung des Far-

steuthumö Reuß jüngerer binie mit der hiesigen Regierung auch zu Erhebung des
Wegegeldes für die jenseitige Straßenstrecke von der beiderseitigen Landeögrenze
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durch den Schleizer Streitwald bis an die Preußische Grenze — ermächtigt wor-

den ist, zur allgemeinen Nachachtung hiermit bekannt gemacht wird.

Greiz, den 10. Zeptember 1858.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Gerden Erispe#ndor .

Taris

Barriere IV. Remptendorf.

—...—

Sor. Pf.
Von jedem Pferde am schweren und beladenen Fuhrwerk — 5

Von jedem Pferde am leichten, zum Tranöport von Personen 1
bestimmten Fuhrwerk, als: Chaisen, Schliten ic. 1 — 4

Von jedem angespannten Rinde . — 4

Von jedem Reit-, Pack., ledig gehenden Pferde .

Von !7 ledig. gehenden Rinde, - Fohlen, fremden
Thier .

Schweine, Kölber, Ziegen, Szeefn, 4 Stůck25 Ztuck
und mehr für jede 5 Stü . I —
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47. Bekanntmachung,

die über Ausstellung von Heimathscheinen und Aufnahmebescheini-

gungen im Herzogthum Sachsen Coburg-Gotha fernerweit anher
ergangenen Mittheilungen

betreffend.

Nach einer fernerweit anher gelangten Mittheilung des Herzogl. Sichsischen
Staatsministeriums zu Gotha ist außer den in Unserer Bekanntmachung vom 7.

vorigen Monats (el. Stück 21, No. 41 der diesjährigen Gesetzsammlung) ange-
führten Behörden de Herzogthums Sachsen-Coburg: Gotha, auch noch dem Stadt-
rathe zu Königsberg die Ermächtigung zur Ausstellung von Heimathscheinen und

Aufnahmebescheinigungen, überhaupt zu den Verhandlungen wegen der Uebernahme
auszuweisender Personen, ertheilt worden, was hierdurch zur Nachachtung bekannt
gemacht wird.

Greiz, am 11. September 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische, Landesregierung das.
Otte.

N. v. Meldirn Erispendors.

32“
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48. Bekanntmachung,

die über Ausstellung von Trauscheinen im Staatsgebiete der freien

Stadt Bremen anher ergangenen Mittheilungen

betreffend.

Anher gelangter Mittheilung zu Folge, sind in dem Staatögebiete der freien
Stadt Bremen zur Ausstellung von Trauscheinen

die Polizeidjrection der Stadt Bremen,

die Landherren des Gebiets am rechten und am linken Wasserufer,

und

die Aemter Vegesack und Bremerhaven

befugt, was hierdurch zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht wird.

Greiz, am 13. September 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern= Crispendork.
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IW. 21.

(Ausgegeben den 1. October 1858.)

49. Landesherrliche Verordnung,

die Stiftung eines Eivil-Ehrenkreuzes betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden alterer Linie

sonverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und bobenstein 2c. . 1c.

beurkunden hiermit, daß Wir zu ehrender Auszeichnung für diejenigen Unserer
Beamten und Diener, welche eine längere Reihe von Jahren hindurch in Unserm

Hof-, Staats= oder Cammeraldienst ihre Anhänglichkeit an Unser Fürstliches Haus
und ihre Diensttreue bewährt, ein

Ehyrenkreuz

zu stiften beschlossen, und darüber folgende Bestimmungen getroffen haben:

F. 1.

Das Ehrenkreuz hat zwei Elassen. Das Kreuz erster Elasse ist von Gold,
das der zweiten Elasse von Silber.

Bei beiden Elassen besindet sich auf dem Avers ein weißes Schild mit einem

Eichenkranz umgeben und mit der Ausschrift

für t(reue Dienste

in goldenen Buchstaben, auf dem Revers aber in Email Unsere goldene Namens-

Die GEyrenkreuze beider Elassen werden an einem ultramarinblau, amaranth-

roth geränderten Bande auf der linken Brust odek im Knopfloche getragen.

33



Dieses Ehrenkreuz ist für treue und verdiente Männer in Unserm Hof-,

Staats= und Cammeraldienst bestimmt, welche bri längerer Ausübung ihres Be-

rufs nicht nur ihre Unterkhanen= und Diensttreue, sondern insbesondere auch ihre
Anhänglichkeit an Unser Fürstliches Haus und ihre Wirksamkeit für die bestehende

Ordnung in auggezeichneter Weise und unausgesetzt bethätigt haben.

5. 3.

Mitglieder Unserer getreuen Ritter= und bandschaft, welche bei **
Ausübung ihres ständischen Berufs, insbesondere bei der Landständi
tation, sich durch treue Anhänglichkeit an Unser Fürstliches Haus, 14 versprae=

liche Wirksamkeit für Fürst und band aucgezeichnet haben, werden rücksichtlich der

Verleihung des Ehrenkreuzes Unsern Dienern gleichgestellt.

Auch an diejenigen Unserer Unterthanen, welche eine längere Reihe von Jahren

im Kirchen-, Schul= oder Communaldienst gestanden und dabei in demselben

Sinne mit treuer Anhänglichkeit an Fürst und Vaterland zum allgemeinen Besten

gewirkt haben, kann bei besonderer Auszeichnung ausnahmsweise das Ehrenkreuz
verliehen werden.

C. 4.

Ein bestimmtes Dienstalter wird bei Verleihung des Ehrenkreuzes nicht vor-

ausgesetzt; eben so wenig giebe eine lange Dienstzeit allein einen Anspruch auf
dessen Verleihung

d. 5.

Das Chrenkreuz erster Elasse soll in der Regel nur denen ertheilt werden,

iche eine höhere Hoscharge bekleiden, oder Mitglieder einer Oberbehörde oder
Vorstände einer Unterbehörde sind, oder den Rang eines Fürstlichen Rathes
haben.

d. 6.

Die Verleihung des Ehrenkreuzes beider Elassen erfolgt durch ein bandes-
herrliches Derret

Die formelle Geschäftserledigung wird von Uns einer besondern Commission

übertragen werden, welche unter Leitung des jedesmaligen Vorstandes Unserer Lan-

deöregierung stehen
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d. 7.

Wenn wider Verhoffen jemals ein Inhaber des Ehrenkreuzes durch Vergehen
oder unehrenhafte Handlungen sich der ihm zu Theil gewordenen Auszeichnung

unwürdig machen sollte, wird die Wiederentziehung des Rechtec, dieselbe zu tra-

gen, Unserer Entscheidung vorbehalten.

In diesem Falle sowohl, als beim Ableben des Inhaberc, ist die verliehene

Decoration an die Commission einzuliefern.

urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigefügtem Fürst-

lichen Insiegel.

Gegeben Greiz, den 15. September 1858.

(L. S.) Heinrich XIX.
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50. Bekanntmachung,

Patentertheilung auf eine von Louis Beauche zu Paris neuerfun-

dene Eigarremaschine, an den aufnann Ernst Büchneri Frankfurt a.

betressend.

Dem Raufmann Ernst Büchner in Frankfurt a., M. ist auf geschehenes

Ansuchen ein Patent auf eine von bouis Beauché zu Paris neuerfundene Cigar-
renmaschine, auf die Dauer von fünf auf einander folgenden Jahren, für den Um-

fang des hiesigen Fürstenthumé, mit der Wirkung ertheill worden, daß Niemand
ohne vorher erlangte Zustimmung des Patentinhaberö dergleichen Cigarrenmaschi-
nen herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen befugt sein soll.

TAuch ist bei Verleihung des Privilegiums die Neuheit und Eigenthumlichkeit
der Erfindung im Sinne der unter den Zollvereinsstaalen wegen Ertheilung von

Ersindungôpatenten und Privilegien unter den 18. September 1843 getroffenen
Uebereinkunft ausdrücklich vorausgese#t worden.

Solches wird hierdurch zur Nachricht und Nachachtung öffentlich bekannt

gemacht.

Greiz, am 20. September 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otte.

M. d. Geldtrn-Erisptadors.
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51. Verordnung,

den Ausfall der Zwanzig= und Zehn-Kreuzer aus der Zoll-

Valvationstabelle

betreffend.

Der bestehenden Zoll-Valvationstabelle gemäß sind zeither die Zwanzig und

Zehnkreuzerstücke vereinsländischen Gepräges, als Vierundzwanzig ) Zwölf-
kreuzerstücke süddeutscher Währung und im Dreißig-Thalerfuße nach mCou-
rantwerthe von 66, und 3306 Ngr. Pf. bei allen Zahlungen anzuneymm

gewesen.
Nachdem in der jehigen XIII. General-Conferenz des Zollvereins zu Han-

nover, unter allseitigem Einverständniß, beschlossen worden ist, die ollvereins=

Regierungen von der durch Vereinbarung der JZoll-Valvationstabelle übernom-

menen Verpflichtung, die fraglichen Münzen in Zollzahlungen bei ihren Gassen

anzunehmen, gegenseitig zu entbinden, so wird hiermit auf Grund dessen von

Fürstlicher Landesregierung allhier verordnet, daß die Zwanzig= und Zehnkreuzer=

stücke vereinsländischen Gepräges aus der Zoll Valvationstabelle auczusallen ha-
ben und vom 1. October dieses Jahres an von den Steuercassen des hiesigen

Fürstenthumo bei Entrichtung von Zollgefällen, an Eingangs-, Ausgangê= und

Durchgangs-Abgaben nicht mehr angenommen werden dürfen.

Greiz, den 28. September 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.
Otto.

N. v. Geldern= Erispendorf.
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52. Verordnung,

die Zulassung der Rechtsanwälte beim Ober-Appellationsgericht

zu Jena

belreffend.

Von dem, bei dem gemeinschaftlichen Ober-Appellationsgericht betheiligten
Staateregierungen sind über die Zulassung der Anwälte bei demselben folgende
Bestimmungen vereinbart worden.

S. 1.

Süämmtliche zur Praxio bei den Appellationögerichten berechtigte Rechtsanwälte
sind in denjenigen Sachen, welche aub den Ländern, welchen sie angehören, an

das Gesammt-Ober-Appellationsgericht gelangen, zur Praxis bei dem Gesammt=

Ober-Appellationögericht befugt.

S. 2.

In Compromißsachen der Durchlauchtigsten Höfe unter einander und in Bun-

de-Austrägal-Sachen steht sämmtlichen zur Praris bei den Appellationsgerichten
berechtigten Rechtsamwälten die Aucübung der Praxis vor dem Gesammt-Ober-

Appellationsgerichte zu.

F. 3.

Den am Sibe des Gesammt-Ober-Appellationsgerichts ihren beständigen

Aufenthalt habenden Rechtoeanwälten sleht die Befugniß zur Ausübung der Praxis
vor dem Gesammt-Ober-Appellationsgericht in Sachen, welche aus irgend einem

35
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der zu dem Bereiche des Gesammt-Ober-Appellationsgerichts gehörigen Staaten
herrühren, zu.

Auf höchsten Befehl wird Solches hiermit zur allgemeinen Kunde gebracht.

Greiz, am 9. October 1858.

Fürstl. Neuß= Plauische Landesregierung das.
Otto.
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53. Bekanntmachung,

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Krankenkasse

der einwebergesellen zu Raasdorf

lettessend.

In Folge Höchstlandesherrlicher Signatur vom 29. vorigen Monaks wird

hiermit zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht:

daß in Gemäßheit der bestätigten Stakuten für die Krankenkasse der Lein-

webergesellen zu Raasdorf, der gedachten Anslalt höchsten Orts alle gesetz-
lichen Rechte milder Sliftungen ertheilt worden sind.

Greiz, den 16. October 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.
Otto.

N. o. Oichbtrn= Erispendork.
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54. Verordnung,

die Volkszählung im Jahre 1858 betreffend.

Nach Maßgabe der unter den Jollvereinsllaaten getroffenenVereinbarungen,
ist im Jahre 1858 wiederum eine Volkszählung zu veranflalten.

Zu diesem Behufe wird hiermit verordnet:

8. 1.

Die Zählung hat überall gleichmäßig am 3. December d. J. zu beginnen

und die Aufzeichnung der Einwohner, welche von Haus zu Haus der Reihe nach

bewirkt werden muß, ilt wo möglich an diesem Tage, srätestens aber am 6. De-

cember zu vollenden. Da, wo diese Aufzeichnung nicht am 3. December sollte be-

endigt werden können, ist die Zählung demungeachtet lediglich nach dem Stand
der Bevölkerung an jenem Normaltage zu bemessen.

8. 2.

Die zum aktiven Militair gehörigen Individuen nebst den betreffenden Fa-

miliengliedern und Dienstboten bleiben, insoweit die letztern nicht etwa eine beson-

dere Wohnung haben, von der Zählung ausgeschlossen, da wegen deren Ver-

zeichnung besondere Anordnung ergehen wird.

Uebrigens aber gilt

a)als allgemeine Regel:

Soweit nicht nach der Bestimmung zu b) eine Ausnahme eintritt, werden
alle In= und Ausländer als Einwohner desjenigen Ortes angesehen, in welchem

sie sich zur Zeit der Zählung dauernd oder vorübergehend aufhalten. Es werden

sonach am Orte ihres Aufenthalté gezählt: alle beurlaubten Soldaten, die Gens-

d'armes und Reservemannschaften (simmtlich mit ihren Familiengliedern, Angehö-
rigen und Dienstboten), alle dort in Lohn und Brod stehende Dienstboten, alle
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dort in Arbeit stehende oder Arbeic suchende Gesellen und Gewerbsgchülfen, ein-

schließlich derjenigen, welche in Handwerker-Herbergen eingekehrt sind; ferner alle
behrlinge, Fabrik-Arbeiter und Tagelöhner; alle Personen, welche sich am Orte

der Zählung auf einer Unterrichts-, Lehr-, Bildungs-, Erziehungs-, Pensions-
Anstalt u. s. w. befinden oder dort sonst des Unterrichts oder der Bildung wegen

verweilen, sowie die in dortigen Krankenhäusern, Gefängnissen, Besserungs-Anstal-
ten u. s. w. besindlichen Personen.

b) Nur solche Personen, welche in Gasthäusern (mit Ausschluß der Hand-
werker-Herbergen) eingekehrt sind, oder als Gäste in Familien sich aufhalten (also
mit Ausschluß der in gemietheten Privatquartieren wohnenden Fremden), werden

nicht als Eimvohner dejenigen Ortes, in welchem sie sich zur Zeit der Zählung

aufhalten, betrachtel, und daselbst nicht gezählt.

) Dagegen werden diejenigen Inländer, welche zur Zeit der Zählung auf
Reisen im In= oder Auslande abwesend sind, als Einwohner ihres gesetzlichen
Wohn= oder Angehörigkeitéoric an ihrem Wohnorte und bezüglich bei ihren An-

gehörigen mit in Ansah gebracht. Zu den hiernach in ihrem Wohnorte mitzuzäh-

lenden Personen gehören auch Neenign, welche behufé dec Betriebes eines Ge-
werbes im Umherziehen zur Zeit der Zählung vom Hause abwesend sind, dagegen
nicht die auf der Wanderung Atudsennnd Gchun und Gehülfen.

1) Solche Personen, welche mehr alo einen Wohnsitz haben, z. B. Som-
mer auf einem Landgute, im Winter in einer eignen Wohnung in einer Soooe

sich aufhalten, sind nur an letzterem Orte mitzuzählen, dagegen an dem Wohn-

orte, von welchem sie zur Zeit der Zählung abwesend sind, von dieser auszu-

schließen.

Wo es auf genaue Zeitbestimmung ankommt, dient der Anfang des börger.

ucchen Tags als Anhalt, und sind daher alle in der Nacht vom 2. zum 3. De-
mber erst nach Mitternacht Gebornen nicht mitzuzählen, wohl aber die erst nach

biisen Jeltpunkt Geslorbenen.

g. 3.

In den Städten haben die Bezirksvorsteher, in den Dorsschaften die Richter

und resp. Amtsschulzen sich der Aufzeichnung der zu zählenden Personen zu unter-

ziehen, und dabei mit der Genauigkeit zu verfahren, welche durch die Wichtigkeit
des Zweckeo geboten ist. Da übrigens die Zählung in den Slädten einen weit

größeren Zeitaufwand als in den Dorfschaften erfordert, so ist es in den erste-

ren gestattet, den Eigenthümern der einzelnen Häuser oder deren Stellvertretern
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Formulare zur eignen Einrückung der am Zählungstage zum Hausstande gehörlgen
Personen auszuhändigen; es haben aber dießfalls die Bezirksvorsteher die Einzeich-
nungen In diesen Formularen sorgfältigst zu prüfen und nsehlgenfalls zu bertchtit

gen, auch für die rechtzeitige Ablieferung einzustehen.

S. 4.

Die nsthigen Formulare, bei deren Anfertigung das unter A. beigesügte

Schema zur Grundlage dient, sind von den Fürstlichen Justizstellen und den Stiadt-
räthen, — und zwar von den ersteren auch für die in ihrem Bezirk gelegenen,

der Patrimonialgerichtsbarkeit unterworfenen Ortschaften — aus Fürstlicher Regie-

rungskanglei zu beziehen und sodann den mit dem Zählungsgeschäft Beauftragken,
welche sich zu diesem Behufe vor dem 1. December d. J. auzumel-

den haben, zugustellen; auch ist dabei nöthigenfalls noch nähere Belehrung zu
ertheilen.

8. 5.

Die eisten sind sofort nach deren Aufstellung und zwar spätestens bis zum
10. December d. J. mie Aufsummirung des Bestandes in jeder einzelnen Ortschaft

an die bezüglichen Behörden abzugeben und von diesen im Laufe des gedachten Mo-

nats unter Attestirung der Richtigkeit der Addition anher einzusenden.

g. 6.

Die Aufnahme des Biehbestandes und die Verzeichnung der Gebäude im hie:

sigen Fürstenthume, welche mil der J0ung der Bevölkerung im Jahre 1855 er-
folgt ist, kommt für diesmal in Wegfall

Grelz, am 1. November 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern, Grispendorf.
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55. Regierungs-Verordnung,

die Ausstellung! von Taufscheinen für im hiesigen Lande von
Ausländerinnen geborene Kinder

belreffend.

Zu besserer 1eberwachung der Heimathoverhältnisse und in Erwartung gleich-
mäßiger Verfügungen von Seiten der zur Gothaer Convention vom 15. Juli

1851 sich bekennenden Regierungen wird andurch mit höchster bandeöherrlicher

Genehmigung verordurt:

Die hierländischen Pfarramter haben künftig über jede in ihren Bezirken vor-
kommende Geburt von Kindern, deren Eltern oder, was uneheliche Kinder berrifft,

deren Mutter Angehörige eines anderen Staates sind, binnen vier Wochen nach

erfolgter Taufe einen Taufschein an die Justizstelle, in deren Sprengel der Ge-

burtsort gehört, in gehöriger Form und mit Angabe der vollen Namen und des

Heimathsortes der betreffenden Eltern und Kinder abzugeben. Von der Justiz=

behörde sind solche Taufscheine unter Bestätigung, da nöthig unter Berichtigung

und Ergänzung der Pastoralangaben über die persönlichen und Heimathsverhältnisse
der Eltern Behufs der begalisation und Weiterbeförderung an die betreffende aus-

ländische Regierung anher einzusenden.

Die unterlassene Befolgung dieser Vorschriften gieht Ordnungsstrafen nach
chz doch hat eine solche Unterlassung selbstverständlich keinen Einfluß auf die

Beurtheilung des Heimathrechtes von dergleichen Kindern.
36
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Alle in Gemäßheit dieser — erforderlichen Geschäftsbesorgungen sind
als Offizialarbeit sportelfrei zu expedire

Greiz, den 2. November 1858.

Furstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Geldern Erispendor#.
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56. Regierungs-Verordnung,

einige Abänderungen und Zusätze zu der Instruction der Feld-

geschwornen vom 30. März 1858 bezüglich der Grenzsteine

betressend.

Der landwirthschaftliche Verein für den hiesigen Amtsbezirk und die Vorstände

einer Anzahl von bandgemeinden haben bei Fürstlicher Landesregierung angebracht,
daß die Beschaffung des Materials zu den Grenzsteinen, wie die Instruction für

die Feldgeschwornen vom 30. März dieses Jahres solche vorschreibt, an vielen

Orten großen Schwierigkeiten unkerliege, und deshalb um einige erleichternde Be-

stimmungen gebeten.
Da nun die angestellten Ermittelungen ergeben, daß jenes Anführen nicht ohne

Grund ist, und einige Erleichterungen für die Betheiligten möglich sind, ohne den
Zweck wesentlich zu beeinträchtigen, so verordnen Wir hiermit nachträglich was

olgt:

1.

Rücksichtlich der Flurgrengsine bewender es unabänderlich bei den Vorschriften
der — #§. 5 Nr. 1 und darf von denselben in keinem Falle abgewichen

werde

ben so bleibt es rücksichtlich solcher Grenzsteine, welche zwischen Landes-

herrlichen und watgrndsticken zu setzen sind, bei der Bestimmung der In-
structionF.5Nr.

2
—.

Was hingegen die rie zwischen andern Privatgrundstücken anlangt,
so können da, wo die Beschaffung des Materials zu große Schwierigkeiten dar-
bietel, auf besonderes Ansuchen der Gemeinden die nachstehend unter 3 aufgeführ-

ten Erleichterungen zugestanden werden.

Die Gemeinden haben s dießfallsigen Gesuche bei dem, jeder Flurvermessung
vorangehenden Flurzuge (&amp;. des Gesetzes über, die bandesvermessung vom
28. Februar dieses Jahres) -n—ix der Obergeometer ist verpflichtet, darüber

36
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das Nöthige in dem Protokoll zu bemerken und das Gesuch Fürstlicher bandes-

regierung mittelst gutachtlichen Berichts vorzutragen.

4.

Findet es sich, daß die Beschaffung des Materials zu voxschriftsmäßig be-

hauenen Grenzsteinen nach den örtlichen Verhaltnissen zu großen Schwierigkeiten
unterliegt, so wird der ansuchenden Gemelnde gestaktet werden, ut Bezeichnung der

Pagrenn unbehauene Steine zu gebrauchen, doch müssen dieselben
in der Instruction für die Flloarschwarnen J. 5 Nr. 2 und 3 vor-hschnnnn Höôhe und Slärke haben,

D)mit einem weißen Kalkanstrich vrrsehen“ werden.

uch i

o) unter jedem solchen Grenzstein nebst den §. 5 Nr. 4 der Instructiom

vorgeschriebenen Stücken ein Zeichen von gebranntem Thon einzulegen;
die Form desselben wird bei Eitheilung der Erlaubnih zum Gebrauch
unbehauener Steine bestimmt werden.

Der Kalbonstrich ist jedromal bei der jährlichen Flurbegehung (&amp;. 6 der In-

struchon) so weit es nöthig zu erneuern.

4.

Bereit vorhandene und anerkannte Grengsteine können (vorausgesehzt, daß es

keine blosen Kiesel sind, als welche jeden Falla durch andere Steine ersetzt werden

müssen), wenn sie das vorgeschriebene Maaß haben, beibehallen werden; jedoch sind
uncer dieselben die unter 3 erwähnten Zeichen einzulegen.

Greiz, den 9. November 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregicrung daf.
Otte.

Nchur.
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57. Regierungs-Verordnung,

den Bezug des weißen Siedesalzes und des gelben Salzes aus den

Salinen und aus den Niederlagen

belrefsend.

Nachdem Fürstliche bandesregierung mit dem Königlich Preußischen Oberberg=
amte zu Halle einen Salzlieferungskontrakt abgeschlossen hat, so wird hiermit auf
Grund des F. §. der Landesherrlichen Verordnung vom 7. April vorigen Jahres

Folgendes beslimmt:

F. 1.

wße Salzvorrälhe des hiesigen Fürstenthums sind in Gemähheit eines mit
dem *m Preußischen Dherburzamee für Sachsen und Thüringen zu Halle ab-
geschlossenen Vertrags vom l. känftigen Monats an lediglich aus den Königlich
Preußischen Salinen zu Dürrenberg und Kösen, nämlich das weiße Siedesalz —

Kochsalz — von der erstern, das gelbe Salz — Viehsalz — von der letztern zu

beziehen.

F. 2.

Von den gedachten Salinen wird das Salz an die hierländischenSatneen,
lagen und die bezugsberechtigten Privalen in Quantitäten von 400 Pfund, 200

Pfund und 100 Pfund des neuen Landesgewichte (Zollgewichts), jedoch nur auf
Salzbezugsanweisungen der zu deren Ausstellung ermächtigten Fürstlichen Steuer-
stellen, worin das jedesgmalige Bezugsquantum, der Name der Abnehmer oder der

Niederlage, des Transportführero und der Bestimmungsort anzugeben ist, unter
Beigabe eines besonderen Transportscheines Behufs der Legitimation bei der

Steuerbehörde verabfolgt.
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Bis auf weiteres darf der Salztransport ausschließlich auf dem von den

Salinen Kösen und Dürrenberg nach Leipzig und von da über Altenburg nach

dem Voigtlande führenden Eisenbahntrakt, und bei Salzbezügen für die Fürstlichen
Niederlagen nur in Quantitäten von nicht weniger als achtzig Pfund bewirkt
werden.

g. J.

Die von den Salinenbehörden ausgestellten Transportscheine sind von den
hierländischen Niederlags= oder Steuerstellen mit einer Bemerkung darüber zu ver-

sehn, ob das bezogene Salz vollständig und mit unverletztem Schlusse an den Be-

llimmungsorl gelangt sei, dann aber unverzüglich und längstens binnen acht Ta-
hen an erstere zurückzusenden.

d. 4.

In den Sahzniederlagen erfolgt der Verkauf des weißen Siedesalzes in Quan-
titäten zu 400 Pfund und 200 Pfund Zollgewicht und nur ausnahmsweise, so

weit dies zu Erfüllung des in einem Salzbuche verzeichneten Salzbedarfs nöthig

% auch in Gewichtsabschnitten von 150 Pfund und 50 Pfund desselben Ge-
wicht

Dagegenist es gestattet, das gelbe Salz auch in geringeren Bedarfsmengen,
bis zu 25 Pfund Zollgewicht herabgehend, aus den Fürstlichen Niederlagen zu

beziehen.

# 5.

Hinsichtlich des Regiepreises für das weiße Siedesalz bewendet es bei der

K. 3. der Regierungsverordnung vom 6. August dieses Jahres enthaltenen Be-

stimmung.

Der Prels des gelben Salzes beträgt in den Niederlagen

Einen Thaler fünf Silbergroschen
für den Zollzentner.

Den Käufern darf der Zusah, welchen das Salz Behufs dessen Zubereitung
als Viehsalz vorschriftmäßig erhält, in die ihnen zu verabfolgenden Salzquantitä-

ten von den Niederlagen nicht mit eingerechnet, auch eine Vergütung für diese

Beimischung nicht angesonnen werden.
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. 6.

Es bleibt auch ferner jedem Landesangehörigen unbenommen, seinen Bedarf
an Viehsalz — gelben Salz — unter den Voraussehzungen, die nach Maßgabe

der Verordnung vom 2. October vorigen Jahres zeither in Betreff der Entnahme

dieses Bedarfc von der Saline Heinrichshall bestanden haben und unter den nach

g. 2 dieser Verordnung sich ergebenden Bedingungen, unmirkelbar von der Saline

Kösen zu beziehen.

Tuch soll die den Zeulenrodaer Salzhandelsconcessionisten eing eräumte Befug-

niß, ihren Salzbedarf unmittelbar aus der Saline Heinrichshall zu entnehmen,

bis auf weiteres in gleicher Weise auf die Saline Dürrenberg Anwendung leiden.

Es bleibt jedoch wegen Bestimmung der Ansätze, nach welchen das von die-

sen Concessionisten bei der fraglichen Bezugsarl aufzuwendende Fuhrlohn zu ver-
güten ist, ingleichen wegen der Berechnung deo Tranêportaufwandes von Seiten

der Salzniederlage zu Moschlitz besondere Anordnung vorbehalten.

Den betheiligten Privaten wird dehalb, so wie wegen der Art der Berich-

tigung des Regiepreises bei unmittelbarer Entnahme des Salzes von den betreffen-

den Steuerbehörden auf Anfrage die erforderliche Auskunft ertheilt werden.

Greiz, den 16. November 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. o. Geldern Erlspendorl.
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58. Verordnung,

die Ausführung des bezüglich der Ereirung von Kassenscheinen für
das hiesige Fürstenthum unterm 15. Mai 1858 erlassenen Gesetzes

betressend.

-ademnächst ein Theil der in Gemäßheit des Gesehes vom 15. Mai 1858
angeferuigten Kassenscheine mit hochster Genehmigung und unter Ständischer Zu-

stimmung verauêgabt werden soll, so werden

I.

die äußere Form und die Kennzeichen dieser Kassenscheine in Nachstehendem mit

der Aufforderung an das Publikum veroffentlicht, von dieser Beschreibung genaue

Kenntniß zu nehmen.

 G

Die Kassenscheine sind auf weißes Hanfpapier gedruckt und lauten auf einen

Thaler Cour.

8. 2.

Die nach und nach zu emittirenden 130,000 Kassenscheine bekommen fortlau-

fende Nummern. Von den letztern werden vierundzwanzig auf ein Folium gerech-
net. Die Folien werden eben sowie die Nummern mit arabischen Ziffern ausgefüllt.

S .

Als Wasserzeichen tragen die Scheine oben durch das Wappen gehend die
Worte

1 N T AIl. Eh

an beiden Seiten des Wappens die Buchstaben

F. M.

37
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. 4.

Vorderseite.

Oben über dem Schein ist eine Epheuranke angebracht. Hierunter befindet

sich in offener lateinischer Schrift die Zeile
FURSTL. REUSS. A. L. CASSEN-SCHEIN

(das Fürstl. Reußische Wappen)
auf der linken Seite das Folium, rechts die Nummer, und zwar ersteres gedruckt,

letzteres geschrieben.
Hiernach folgt der Tert

Ein Ehaler Gourant
FURSTT. REI (8#. A. L. CASSEN-SCHEL.

In Gemüssheit des Gesetzes vom 15. Mai 1838.

Hegiera,ugscommlssar rer Buchhalter u. CassirerPricz. Bergner.Leo von

Die erste Zeile — Werthbezeichnung —ist in lichtgothsscher Schrift gedrucktz

die zweite, dritte und vierte Zeile in lateinischer Schrift. Die Unterschriften des

Regierungscommissars und Landschafts-Deputirten sind als Facsimile gedruckt, die
des Buchhalters und Cassirers geschrieben. Die beiden ersten Zeilen sind mit Zü-
gen verziert. ·

Unten in einem länglichen Schilde befindet sich zweimal über einander in mi-

kroscopischer Schrift die Strafgesetzbestimmung:
Wer dleses Tabiergeld nachahmt, in der Abslchr, en als deld anssugeben. Int mit Zuchtbanvstrafe ble zu acht
Jahren zu belegen: lat aber dasselbe aungegeben. 80 lat auf Zuchthausstrafe bis zuo zehn Jahren zu erkennen-

Von diesem Schilde gehen Verzierungen aus, unten mit Dornen anfangend,

oben mit Rosen endigend und durch Stäbe gehalten. Als Verlängerung der bei-

den Stäbe und in Verbindung mit den bezüglichen Arabeêken findet sich in den

vier Ecken des Scheines die Werthbezeichnung 1. in lichten Ziffern, welche innen

mikroscopische Figuren tragen.
Der Druck ist schwarz ausgeführt, der Schein aber mit einem lichtgrünen

guillochirten Pleindruck versehen.

g. 5.

Rückseite.

Oben befindet sich der Tert:

Mürstl. Reuss. a. X. Oassen-Shein.
ElN

THALER COURANT.
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Die erste Jeile ist in angelsächsischer, die zweite und dritte Zeile in verzierter

und offener lateinischer Schrift gedruckt. In den Buchstaben des Wortes EIN

findetsich in mikroscopischer Schrift die Werthbezeichnung
EIN THALLR COURANT

wiederholt.

Rechtö unten sitzt auf einer verschlossenen Kasse eine männliche Figur mit ei-
nem Buch und einer Feder in der Hand, links gegenüber auf einem Fullhorn eine

weibliche Figur. Unten in einem ovalen Reisen beginnen Arabesken, welche sich

an beiden Seiten des Scheins, von Stäben getragen, in die Höhe ziehen; die

Stabe werden von Genien gehalten. Unter dem bicneten Reifen steht in mi-
kostopische Schrift: Druck von (tto llenning in Gre

en beiden obern Ecken, sowie auf der Kase. und einer von dem Fällhorn

utrbe Papierrolle befindet sich die innen mit mikroscopischen Figuren verzierte
iffe 1

U dasWorkElNistemltchkgknneoOvalgedkncktviewed-detng-
nette zun de6 Textes ist schwarg.

Da nach Art. 22 des unterm 24. Januar 1857 vereinbarten Münzvertrags

(No. 19 der Gesehsammlung) dafür Sorge zu tragen ist, daß jedec mit Zwangs-=
kurs ausgegebene Papiergeld auf Verlangen der Inhaber gegen vollwerthige Sil-

bermünzen umgewechselt werden könne, so wird in dieser Beziehung hiermit Fol-
gendes verordnet:

8. 1.

Die Auswechselung der hiesigen Kassenscheine gegen klingende Münze erfolgt
durch die Landeskassenverwaltung in dem derselben angewiesenen, auf dem obern

Schlosse befindlichen Expeditionslokal.

g. 2.

Der Landeskassier hat sich dem Auswechselungsgeschäft am Dienstag und
Donnerstag jeder Woche in den Nachmittagsstunden von drei bis

fünf Uhr zu uniterziehen.
Daß bei einfallenden Feiertagen die Expedition geschlossen bleibt, bedarf kaum

der Erwähnung.

37
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5. 3.

UAnmeldungen Behufs der Auswechselung von Kassenscheinen, welche zu ande-
rer Zeit als zu den im F. 2 beslimmten Stunden gemacht werden, sind nicht zu

berücksichtigen.

G. 4.

Beiträge unter fünf Thaler werden nicht zur Auswechselung angenommen.

8. 5.

Für falsch befundene Kassenscheine sind den Vorzeigern derselben nicht zurück-
zustellen, sondern von dem Rassier an Fürstliche Landesregierung zur weitern Ver-

lügung abzugeben, und sinden auf dieselben die Bestimmungen der landeöherrlichen
Verordnung vom 1. Juni 1856, die Ausgabe falschen Papiergeldes betreffend,

Anwendung.

8 6.

Die Verlegung des Auswechselungsgeschäfts auf andere als die in der gegen-

wärtigen Verordnung bestimmten Tage und Stunden bleibt vorbehalten.

Greiz, den 26. November 1858.

Fürstl. Rcuß-Plauische Landesregierung das.
Olto.

MN. v. Gelbern Crispendorl.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß alterer Linie.

MW. W.

(Ausgegeben den 20. December 1858.)

59. Bekanntmachung,

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Begräbnißkasse

mehrerer Leinwebergesellen alhier
betresseod.

In Folge Höchstlandesherrlicher Signatur vom 28. vorigen Monats wird hier-
mit zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht:

daß in Gemäßheit der beslätigten Statuten für die von mehreren Lein-

webergesellen, Karl Heinrich Otto und Genossen alhier, errichtete Be-
gräbnißkasse, der gedachten Anstalt Höchsten Orts alle gesetlichen Rechte
milder Stiftungen ertheilt worden sind.

Greiz, den 4. December 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

K. v. Gelde#= Ertspinderf.
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60. Berichtigung
zu der Regierungsverordnung vom 16. November 1858, den Bezug

des weißen Siedesalzes und des gelben Salzes aus den Salinen
und aus den Niederlagen betreffend.

n der Regierungsverordnung vom 10. November 1858, 3. 2 am Schluß

(27. Seück der Gesetzsammlung S. 234, Zeile 4 von oben) ist durch-rinen Druck-

fehler die geringste Quantität des Salzbezugs für die Furstlichen Niederlagen mit
htzig Pfund, anstatt mit

achtzig Centnern

aegehen was der Beichigung. batber hiermit bemerkl wird.
eiz, den 6. December 16858.

Bunsl. Neus=Plauische,Landesregierung das.
N. v. Gitldtin -Ciiependors.

61. Verordnung,
Maaßregeln zur Verhütung der Weiterverbreitung der in Reudnitz

herrschenden typhösen Krankheiten betreffend.
(Publicirt in No. 145 des Amte und Nachrichlsblauies.)

Nachdem zur Anzeige gebracht worden, daß sich in dem Dorfe Reudnit seit
einigen Wochen Krankheiten mit tophosem Charakter gezeigt haben, und bereito mehrere

tödtlich verlaufene Fälle von wirblichem Abdominalmhus vorgekommen seien, so finder
sich Fürstliche Regierung veranlaßt, Behufs der Unterstützung der Maaßregeln, welche
von Seiten des-Physikats zur Verhütung der Weikeroerbreitung jener Epidemie getrof-

sen worden sind, auf den Grund sachverständigen Guktachtens hiermit zu vererdnen:

daß sowohl die öffentliche Ausstellung der Leichen derjenigen Personen, welche
am Typhus verstorben sind, als die AbhaltungenvonTrauermahlzeitenund
Versammlungen von Leidtragenden in denjenigen Häufsern, in welchen der-

gleichen Krankbeits= oder Todeofälle vorgekommen sind, während der je-

desmaligen Dauer einer solchen Epidemie zu unterbleiben hat.
Zuwiderhandlungen werden mit einer Geldbuße von fünf bis zwanzig Thalern

oder verhältnißmäßiger Befängnißstcafe geahndet werden.
Das Fürstliche Polizeiamt wird zur deßfallsigen besonderen Invigilanz hiermit

noch aucdrücklich angewiesen.
Greiz, den 11.December 1858

Fürstl. Nani anische Landesregienng das.
Geldern= Crispendors.
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62. Patent,

die im Jahr 1859 zu entrichtenden Landes-Abgaben

betressend.

In Verfolg der, saur verT Patentes vom 23. December 1856 (Gesetzsamm=
lung 1856, Seite 372)vonSorenissimo mit landständischer Bewilligung ge-
faßten Ereschliesung, * Jerterhihn der biöherigen Abgaben für die jebige

Finanzperiode sind auch für das bevorstehende Jahr 1850 —außer den Laabdinäke
funfzehn bandeéskenern und den in Folge der Verträge über den Joll= und Han-
deloverein gesetzlich bestehenden Abgaben mil Einschluß der Wraumalz-und Lamse#ne-

nachfolgende Abgaben zu entrichten und zu erheben:

1.

Die bisherigen drei Sustentationssteuern.

2

Die unter dem Namen Contriburion vom steuerfreien Gute bestehende Abgabe

in dem durch den Landtagöabschied vom 23. Januar 1841 abgeminderten Maßstabe,

nämlich

a) von Rittergitern ein halbes Prozent nach dem Anschlag von 1796,

1) von andern steuerfreien Grundstücken und Häusern ein Viertel Prozent

vom Werthe ohne Abzug der aufhaftenden Schulden.

*

Die Gewerbe= und Einkommensteuer, wie solche durch das Gesetz vom 17.

Drcember 1855 regulirk ist.

Der biöherige Kartenstempel.

5.

Die sämmtlichen bisherigen Zuflüsse zur bandstraßenbaukasfe —welcher auch
die nach Maaßgabe der Bekanntmachung vom 20. December 1852 zu entrichtenden

38“
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Tanzdispensationsgelder nach höchster Entschließung gewidmet bleiben sollen, — na-

mentlich
a) die Abgabe von Hunden, wie sie durch das Landesherrliche Mandat

vom 14. August 1823 eingeführt und laut der Bekanntmachung vom
30. März 1825 weiter bestimmt wordenist;

b) die Abgabe von Collakeral= und Lacherbanfällen, wie dleselbe laut der

Bekanntmachung vom 3. Juli 1853 bisher entrichtet worden;
-D) die bisherigen Abgaben von Besieveränderungen zu einem Dritttheil-

Prozent vom Werthe und von Aufnahmen neuer Bürger und Unter-

thanen zu 3 Thlr., wie solche durch den Landtagsabschied vom 12. Ja-
nuar 1833 festgestellt worden.

6.

Die der Landesschulkasse zugewiesene Abgah von neuen Ehepaaren, nach
Maaßgabe der Verordnung vom 17. Januar 1825

Indem Solches Hoöchster Entschließung gemäß zur allgemeinen Nachachtung
hiermit bekannt gemacht wird, werden zugleich die funfzehn ordinären Landessteuern
nebst den drei Sustentationssteuern für das Jahr 1859 in folgenden Terminen

ausgeschrieben:
die drei ersten auf den 14. März,

die vierte und fünfte auf den 18. April,

die sechste und siebente auf den 16. Mai,
die achte und neunte auf den 20. Juni,

die zehnte und eilste auf den 18. Juli,
die zwölfte und dreizehnte auf den 22. August,
die vierzehnte und fünszehnte auf den 3. October,

die sechszehnte auf den 1. November,
die siebenzehnte auf den 28. November,

die achtzehnte auf den 28. December.

Greiz, den 15. December 1868.

Fürstl. ReußPlauische Landesregierung dal.
Otto.

N. v. Gelden-Erspendort.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

—22

M. 30.

(Ausgegeben den 31. December 1858.)

63. Regierungs- Verordnung,
den zeitweiligen Verzicht auf theilweise Erstattung der beim Durch-

transporte Ausgewiesener entstehenden Kosten

betreffend.

Bei der im Juli dieses Jahres zu Eisenach stattgehabten kommissarischen

Berathung über den Gothaer Vertrag vom 15. Juli 1851, die gegenseitige Ver-

pflichtung zur Uebernahme Auögewiesener betreffend, hatten sämmtliche Kommissa-

rien, mit Ausnahme des Königlich Hannoverschen, sich dahin geeinigt,

daß sämmtliche Vereinöstaaten auf den ihnen nach dem zweiten Absatze

im F. 11 des gedachten Vertrags zustehenden Anspruch auf Vergütung

der Hälfte der beim Durchteansporte eines von einem Vereinsstaate

nach einen dritten Vereinsstaate entstehenden Kosten für die Zeitdauer

vom 1. Januar 1859 bio zum 31. December 1862 gegenseitig ver-

zichten wollen.

Da nun gegenwärtig auch die Königlich Hannoversche Regierung ihr Ein-

verständniß mit dieser Vereinbarung unter voraußgesetzter Zuslimmung sämmtlicher

übriger Vereinsstaaten erklärt hat, so ist von Fürstlicher Landesregierung eine

gleiche Einwilligung nicht beanstandet worden.

Dies wird andurch, inöbrsondere zur Nachachtung für sämmtliche betheiligte

Behörden, mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennkniß gebracht, daß die Vrrein-

barung auf Transporte, die, obschon vor dem 1. Januar 1859 eingeleitet, erst
39



—246 —

nach diesem Zeitpunkte beendet werden, ingleichen auf Transporte, die von oder

nach einem der Gothaer Convention nicht beigetretenen Staate geleitet werden,

sich nicht bezieht.

Greiz, den 22. December 1858.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

R. v. Gelden= Crispendorf.



Chronologische Uebersicht

der in der Gesetzsammlung des Fürstenthums Reuß älkerer Linie vom Jahre 1858

enthaltenen gesehlichen Erlasse.

Daum id) "6

d n—'se Ausgigeben. Inhal!.

24.Du. 1857 5. Februar Sunbnschuns, die Uebertragung der dem Pfarramt zu
TV Rein m fetilen Gerichisbarkeit an.ad Eguche Justigomt Greiz betrefsend

20.Dec. 185 7 5. Zebruar renv die Ethöhung des Preises der Paßior-
· l

18. Zanuar 5. Februar irchce die r*— Suspension der vohniare
die Baugewerle

18. Januar 5. Februar V die Wi' an Landsiraßen und Gemmuni-
nowetgen betr.

22. Jauuar 5. Gebruar rian die Zulasung zumMelsterstack bei der zn-
ung der Leinweber, Zeug= und Tuchmacher zu Gieiz

« beste end

5. Februar 17. März nsei, orh, die Aushebung der 22
TZ üderschaft zu uent .12. Hebmar 9. Februar jniren die Ein 4 eeines Eickungsamtte uu

essen ahursteenen, er.
12. Gebruar 26. debruatVtlalinimnachun gabe eines erncutrien L

des Getepte ven m ue 1846 betr

23.getruar 3. März Mlenntmachung. die Iusieten für die 2ver
"6 Abichahzungen städtischer lebnbarer Häuser

26. debiuar 10. März Oeis ed, die rerzunebmende Landesverwessung 54
16. März 26. März Bekanntmachung, Paltentertbeilung auf eine Wanzmangel

Wäscherolle mi! Walzrorrichtung) an den Zimmer=

und MaurermeisterF.Tinpe zu Rheine in Westrba-
len beit..

1

Nr.

 ———
Stäcke.

47

51

71
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Ausgegeben.
Datum Nr.

des geseslichen Inbal des S#

Etlassis. Sucks.
10 Mic2. Marz die Werlegung der im ð. 22 deo Gesthes

vom *w. 1855 beslimmten ntee
termine 7 72

30. März 12. Arril Fakenin n ver Instruction fun die Feldgesckworenen 4 74

31. März 28. Arril de der Instruction für die bei der Landes-
ung in wnndenden hter 9 81

8. Apr## 30. April nalerrn inm Schund" tr andedite esing zuerrichtenden Markiechen. — 10 99
9. Apvril 30. Arrt! Verordnung, die Ernennunz uons Irhichung.von zeld-

schworenen betir. 10 101

10. Arril 30. Ar##l intnchnn die Becslatigung dir Ziatuten rts Erarcreins in Peblitz und die Cibe#lung der Nochl=

tuen n an annnsen beir. 10 102

26. April 10. Mei rtakschann die Bestätigung der Stamen des Vor,
chusrereins in zeulenroda betr. 11 103

29. April 10. Marn #cankeduhunn. die Ausdebnung der un den banden.
boher Jungerer L#nic abgeschlossenen Conrention über

die gegenstitige Zulassung der Handwerker in den Grenz-

enschantenB auf iede an des unzünftigen Gwerte-uriet-. . tltt7
II-Mqt t7.Mat(UspMs Anordnung die noihirendige Abtraung von

Grundeigentbum zu gewissen essenisicten Zwecken be,
1 ... 12 119

12. Ma 17. Mar Regicrungs= Vtordnung. die allschaffung dea sogenannten

Freibieres bei den Gaorwelkantaine* der bie-
sigen Lein= und 2iih Aanan bet. 12 123

15. Mar 21. Mar u die Kreirung von -inen far vde Furseen, «
um NRNeuß Aelterer r % eon 13 127

17. Mar 11. Juni Pesbun Acnben die ** 7 und den abrigen
Zollvereinastaalen einerseit und der Konigl. Großbrita-

nischen Regierung ien Pns der Handels-
verbällnisse in den migten Staaten der Jonischen I
Inseln getroffenen erensuunst beir. (131

18. Mai 11. Juni —— sc Aufliebung der Aiciacaeritien fun l
« t 133

8. Mai 23. Jum uiunan an den Enaß **- Inrloidnins.
. im 135

18. Mat 23. Juni rirn die Hildung von Impdfberirken und Ernen-
nung ven Amrsi###en betr. 5 147

29. Mot II. Jum tnestshuns. die Erreiterung. der —
des biesigen Furkllicken Steueramtes

aang der Ermächtigung zur Erledigung 8 9*
scheinen l. über wollene Waaren und wollene Garne

belreffend. 134
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Nr.

dis P04 Ausgegeben. Inbdal k. det Etitt.
Slöcke.

7 unr (Bekanntmachung, die Verschiebung des Termins zu Gin= «

til-mag des elaenie ts als allgemeines Landesgewich
auf 1. Octo b 5 1409

15. Juni 390. Juni Fnrpeleh n. Ausfübrung. disw roni 8.
WMai diests Jabres betr. 18 151

16. Juni 30. Jumt enc die Vero#hichmng von gelbaeschwornen
rdas biesige Jurfenthum belr. 16 152

18. Juni 30. Juni Felas i die unterm 16. Feb## i 3 abgeschloj- «
sene Uebereinkunft wegen #esenheunn örex Rubtnzucers
und wegen Verzollung des ausländischen Juckers und

Sprurs beir. 16 161

49. Juni 30. Juni Bekanntmachung, die Ausfütrung des zweiten Nachtrags,
n rerid irten Postrereinovertrag betr. 16 166

20. Juni 30. Jum Bekanntmachung, die Erdebung der Teie fur Areusten.
sendungen im internen Postrereinsverkehr betr. 16 170

21. Juni 12. Juli Bekanntmachung, den zmischen den Staaten des c PZoll, und Haudelsvertins einerseits und Persien *

rerseus unterm 25. Jum 1857 WlieeddnFreund=

lchafts, und onrlene betr. 17 1717. Juli 19. Juu. Bekonntmachung, die Auflebung eines esonderen Geneinke
vorsteberAmtes in Nemptendorf betr. 8 179

B. Juli 19. Juli Bekanntmachung. die Untersuchungen bei Sentrarentionen,
und Defrandationen bezüglich der Salzregie betr. 18 180

13. Juli 2. August Verordnung, den Ausschlut der ungeeichten Gewichte und.

Waagen im DHandelsverkebr beir. 19 181

3. August 16. August sisierus bersnn nung. die 8 hur Velelins
Inñnnationsmandataren belr. 20 183

6. August 16. August mipi ucnonn die Anwendung des neutn Lan-
wichts deim è 8 . 20 18560. August 30. August N.iscennBabren unn. die bei ngelnden Colla-

rbfallen von den Geistlichtn auf dem Lande ein-

zusendenden Mcatscheine bekr. 21 187

7. August 80. August Wsni #achung. die über Auestellung vondnin
d Ausnabmebescheinigungen im Heriogtbum Sachsen-

a -Golba anber — Mittheizu02, beir. 21 188.
10. Augus 30. August!“ 5 den Beitritt deo biesigen Fürstenthums

der Uebereinkunft aaiswens Thüringischen Staaten
e en gehensstugen Zulassung des Poyiergeldes betr. 21 180

 Söl. August 13. Sertbr. ue n die Privilegirung Königlich

öchsischen E22 im biesigen Fiussebume znd
Verbot unddie PW str ung des Verlri— n Looanderer oonenen n w. d. u. betr. 22 203

2. Stribr. 13. Serpilbr. Wekannmmach ung, den W mit Branntwem zischen
Preußen und den mit demselben in Branntweinsleuer-
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Dalum

des geseplichen Ausgegeben.
Erlasses.

u. Sepibr.

I

10. Sepibr.

11. Sepibr.

13. Stribr.

15. Sevpibr.

20. Stvibr.

26. Sertbr.

. Ottbr.

16. Octbr.

1. Rorbr.

2. Nopb#

9. Novbr.

16. Norbr.

26. Norbr.

4. Deehr.

13. Septbr.

. 20. Soplbr.

20. Septbr.

20. Seplbr.

I. Octbr.

6. Obtbr.

6. Obctbr.

10. Novbr.

10. Pord#

10. Novbr.

26. Norbr.

26. Novhr.

26. Norbr.

3. Deebr.

20. Deebr.

r Inbalt.

Wniemschaft sehenden

herzogthum kutemburz beir. an::

und dem m%e

b er ma
n nGttenten Söhs. See zu Naeustad

Getroffenen Uebereinlunft wegen ki% Tanzbaltens in Hohenolsen betr.

Mfkanntmachung. * Erhetung dte Wegezeires sur den
r.

Btlonnimachung. die * Anestellung vonHametbscheinen
und Ausnabmebescheinigungen im Herzogtbum Sochsen“

Gotunz.„Goltba sernenreit ander ergangenen Mitthei·
sungen betir.

, die uber Auuasle üung von NHrauscheinen-
imStaatsgebiete der sochen Stadt Bremen anher er-

gangenen Mittheilungen

Landesherrliche Verordnung, 6 Stiftung eines 2
Bekanntmachung, Patententbeilung auf eine ron Lo uis

Beauchf# zu Paris neuerfundene Ghsgernmalne, an
! den ausienann GEinst Büchner in Franksun o. M.

betreffen

ro ren .esallverSaremse- und Zebn, Kreuzer
i Zoll-Valrationstabell.

enicoune die Zulassung der r-. beini ober-
Arrellationsgericht zu Jena

Bekanntmachung. die Etbeilung ver Neche miuder Silif-
tungen on die Krankenkasse der Leinwebergesellen zu

Miaasdorf ber.

Verordnung. die Volkszählung im Jahre 1858 betr.

NRegierungs-Verordnung. die Ausssellung von Taufscheinen
für im biesigen bande von Ausländerinnen gedore##t.
Kinder betr.

en rdnng. inige Abänderungen und 3444.
Jnslinclion der Feldge Frnarnen vorom 0.4 tezuglich der Grenzsteine betr.

Regierungs-Verordnung, den Bezug des secher GSiedesal -
zes und des gelben Solzes aus den Salinen und aus

den Niedertagen betr.

Vrtordnung, die * des ctezüglich der Cieirung
von Kassenscheinen für das hieüge Arsenihum unkerm
15. Mai 1858 erlassenen GAeltere v

eenntmachurg. die Ertbeilung „ Kuche er Sus-
en an dievrtub onn ku408 beir.

9

Suck

22

Nr.

PbGelee.
uds.

200

210

213

214

215

210

220

221

228

224

229

231

233

237

241
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die 53 1 Ausgtgeben. Inhal 1.

# 20. Deebr. chnbung. 4 der Nen vom .No, den Bezug des wtißen 279** und'

*k2% SEete aus den eie und aus den Nie-
n betr.

11. Deebt. 20. Dechr. idre din Noßbugeln zur Verhulung der Weilerwerb beil
" ung der in Reudnitz berrschenden liyhesen
 beil belr.

15. Drebr.20. Dechr. setdie imJorr 1659. m emichtenden bonbesabga,
belen

22. Deebr. 31. Decbr. ene den zeitwesligen Verzicht auf u.
ans enlstehenden Kosten betr.ollung der beim durcteranoporieoritAuezewiese 80



Sachregister

der Gesebsammlung des Fürstenthums Reuß klterer binie.

Jahrgang 1858.

A.

Abkertigungsbefugnisse die GErweiterung der A. des biefigen Fürkllichen

Steueramtes durch Gstbeilung der Ermüchtigung zur etedigun von Be,
gleitscheinen I. über vline, an und wollne (Barne

Ubgaben — Vaten5 die im Jahr zu entrichtenden Landeaabgaben
vWo vrnBt t Instrultion %% 5“ Mchandiung der A. fläduischer ichubarer

L
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	Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Älterer Linie. 1858.
	Stück No. 1.
	1. Bekanntmachung, die Uebertragung der dem Pfarramt zu Reinsdorf zugestandenen freiwilligen Gerichtsbarkeit an das Fürstliche Justizamt Greiz betreffend.
	2. Bekanntmachung, die Erhöhung des Preises der Paßkarten betreffend.
	3. Bekanntmachung, die fernerweite Suspension der Lohntaxe  für die Baugewerke betreffend.
	4. Verordnung, die Neubauten an Landstraßen und Communikationswegen betreffend.
	5. Verordnung, die Zulassung zum Meisterstück bei der Innung der Leinweber, Zeug- und Tuchmacher zu Greiz betreffend.

	Stück No. 2.
	6. Verordnung, die Einrichtung eines Eichungsamtes und dessen Geschäftsobliegenheiten betreffend.
	A. Schema zum Beglaubigungsschein.
	B. Gebühren-Sätze des Fürstl. Reußischen Eichungsamtes zu Greiz, für Eichung und Stempelung folgender Gegenstände.
	C. Instruction über das Verfahren bei der Prüfung und Stempelung der Waagen.


	Stück No. 3.
	7. Bekanntmachung, die Ausgabe eines erneuerten Abdruckes des Gesetzes vom 1. Januar 1846.
	Gesetz, den Instanzenzug in Civil- und Criminalsachen und das bei der Einwendung von Rechtsmitteln zu beobachtende Verfahren betreffend.


	Stück No. 4.
	8. Bekanntmachung, die Instruktion für die Behandlung der Abschätzungen städtischer lehnbarer Häuser betreffend.

	Stück No. 5.
	9. Gesetz, die vorzunehmende Landesvermessung betreffend.

	Stück No. 6.
	10. Landesherrliche Verordnung, die Aufhebung der Weberbrüderschaft zu Greiz betreffend.

	Stück No. 7.
	11. Bekanntmachung, Patentertheilung auf eine Walzmangel (Wäscherolle mit Walzvorrichtung) an den Zimmer- und Maurermeister F. Timpe zu Rheine in Westphalen betreffend.
	12. Bekanntmachung, die Verlegung der in §. 22 des Gesetzes vom 17. December 1855 bestimmten Steuerzahlungstermine betreffend.

	Stück No. 8.
	13. Bekanntmachung der Instruction für die Feldgeschworenen.
	A. Verzeichniß der Grenzmängel in der Flur.


	Stück No. 9.
	14. Bekanntmachung, die Instruction für die bei der Landesvermessung zu verwendenden Geometer.
	I. Vorschrift für Flurkarten.
	Beilage II. Flächenregister über das Dorf und die Flur.


	Stück No. 10.
	15. Verordnung zum Schutz der bei der Landesvermessung zu errichtenden Markzeichen, Signale etc.
	16. Verordnung, die Ernennung und Verpflichtung von Feldgeschworenen betreffend.
	17. Bekanntmachung, die Bestätigung der Statuten des Sparkassen-Vereins in Pohlitz und die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an denselben betreffend.

	Stück No. 11.
	19. Bekanntmachung, die Ausdehnung der mit den Landen hoher Jüngerer Linie abgeschlossenen Convention über die gegenseitige Zulassung der Handwerker in den Grenzortschaften, auf jede Gattung des unzünftigen Gewerbebetriebs betreffend.

	Stück No. 12.
	20. Gesetzliche Verordnung, die nothwendige Abtretung von Grundeigenthum zu gewissen öffentlichen Zwecken betreffend.
	21. Regierungs-Verordnung, die Abschaffung des sogenannten Freibieres bei den Handwerks-versammlungen der hiesigen Lein- und Zeugweber-Innung betreffend.

	Stück No. 13.
	22. Gesetz, die Creirung von Cassenscheinen für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie betreffend.

	Stück No. 14.
	23. Bekanntmachung, die zwischen Preußen un den übrigen Zollvereinsstaaten einerseits und der Königl. Großbritanischen Regierung andererseits hinsichtlich der Handelsverhältnisse zu den vereinigten Staaten der Ionischen Inseln getroffenen Uebereinkunft betreffend.
	24. Bekanntmachung, die Aufhebung der Anzeigegebühren für die Gensd´armen betreffend.
	25. Bekanntmachung, die Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse des hiesigen Fürstlichen Steueramtes durch Ertheilung der Ermächtigung zur Erledigung von Begleitscheinen I. über wollene Waaren und wollene Garne betreffend.

	Stück No. 15.
	26. Landesherrliches Patent, den Erlaß einer Impfordnung betreffend.
	Impfordnung für das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
	A. Impfschein.
	B. Impftabelle.


	27. Verordnung, die Bildung von Impfbezirken und Ernennung von Impfärzten betreffend.
	28. Bekanntmachung, die Verschiebung des Termins zu Einführung des Zollgewichts als allgemeines Landesgewicht auf 1. October l. J. betreffend.

	Stück No. 16.
	29. Bekanntmachung, die Ausführung des Gesetzes vom 15. Mai diesen Jahres betreffend.
	30. Bekanntmachung, die Verpflichtung von Feldgeschworenen für das hiesige Fürstenthum betreffend.
	31. Bekanntmachung, die unterm 16. Februar d. J. abgeschlossene Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers und wegen Verzollung des ausländischen Zuckers und Syrups betreffend.
	Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers und wegen Verzollung des ausländischen Zuckers und Syrups.

	32. Bekanntmachung, die Ausführung des zweiten Nachtrags zum revidirten Postvereinsvertag betreffend.
	33. Bekanntmachung, die Erhebung der Taxe für Kreuzbandsendungen im interen Postvereinverkehr betreffend.

	Stück No. 17.
	34. Bekanntmachung, den zwischen den Staaten des Deutschen Zoll- und Handelsvereins einerseits und Persien andererseits unterm 25. Juni 1857 abgeschlossenen Freundschafts- und Handelsvertrag betreffend.

	Stück No. 18.
	35. Bekanntmachung, die Aufhebung eines besonderen Gemeindevorsteher-Amtes in Remptendorf betreffend.
	36. Bekanntmachung, die Untersuchungen bei Contraventionen und Defraudationen bezüglich der Salzregie betreffend.

	Stück No. 19.
	37. Verordnung, den Ausschluß der ungeeichten Gewichte und Waagen im Handelsverkehr betreffend.

	Stück No. 20.
	38. Regierungs-Verordnung, die Verpflichtung zur Bestellung von Infinuationsmandataren betreffend.
	39. Regierungs-Verordnung, die Anwendung des neuen Landesgewichts beim Kochsalzdetailhandel betreffend.

	Stück No. 21.
	40. Regierungs- Bekanntmachung, die bei ermangelnden Collateral-Erbfällen von den Geistlichen auf dem Lande einzusendenden Vacatscheine betreffend.
	41. Bekanntmachung, die über Ausstellung von Heimathscheinen und Aufnahmebescheinigungen im Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha anher ergangenen Mittheilungen betreffend.
	42. Bekanntmachung, den Beitritt des hiesigen Fürstenthums zu der Uebereinkunft mehrerer Thüringer Staaten wegen gegenseitiger Zulassung des Papiergeldes betreffend.
	Uebereinkunft über die gegenseitige Zulassung des Papiergeldes.
	Separat-Artikel zu der Uebereinkunft wegen der gegenseitigen Zulassung des Papiergeldes.
	Beitritts-Urkunde Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
	Urkunde, den Beitritt des Fürstenthums Reuß Aelterer Linie zu dem Vertage vom 21. Januar 1856 wegen gegenseitiger Zulassung des Papiergeldes betreffend.


	Stück No. 22.
	43. Regierungs-Verordnung, die Privilegirung der Königlich Sächsischen Landeslotterie im hiesigen Fürstenthume und das Verbot und die Bestrafung des Vertriebs von Loosen anderer Lotterien u. w. d. a. betreffend.
	44. Bekanntmachung, den Verkehr mit Branntwein zwischen Preußen und den mit demselben in Branntweinsteuer-Gemeinschaft stehenden Zollvereinsstaaten und dem Großherzogthum Luxemburg betreffend.
	45. Regierungs- Bekanntmachung, die Wiederaufhebung der mit der Großherzogl. Sächs. Bezirksdirection zu Neustadt a. d. O. getroffenen Uebereinkunft wegen Beschränkung des Tanzhaltens in Hohenölsen betreffend.

	Stück No. 23.
	46. Bekanntmachung, die Erhebung des Wegegeldes für den Remptendorfer-Liebengrüner Communicationsweg betreffend.
	Tarif Barriere IV. Remptendorf.

	47. Bekanntmachung, die über Ausstellung von Heimathscheinen und Aufnahmebescheinigungen im Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha fernerweit anher ergangenen Mittheilungen betreffend.
	48. Bekanntmachung, die über Ausstellung von Trauscheinen im Staatsgebiet der freien Stadt Bremen anher ergangenen Mittheilungen betreffend.

	Stück No. 24.
	49. Landesherrliche Verordnung, die Stiftung eines Civil-Ehrenkreuzes betreffend.

	Stück No. 25.
	50. Bekanntmachung, Patentertheilung auf eine von Louis Beauche zu Paris neuerfundene Cigarrenmachine, an den Kaufmann Ernst Büchner in Frankfurt a. M. betreffend.
	51. verordnung, den Ausfall der Zwanzig- und Zehn-Kreuzer aus der Zoll-Valvationstabelle betreffend.

	Stück No. 26.
	52. Verordnung, die Zulassung der Rechtsanwälte beim Ober-Appellationsgericht zu Jena betreffend.
	53. Bekanntmachung, die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Krankenkasse der Leinwebergesellen zu Raasdorf betreffend.
	54. Verordnung, die Volkszählung im Jahre 1858 betreffend.
	A. Bevölkerungs-Liste.


	Stück No. 27.
	55. Regierungs-Verordnung, die Ausstellung von Taufscheinen für im hiesigen Lande von Ausländerinnen geborene Kinder betreffend.
	56. Regierungs-Verordnung, einige Abänderungen und Zusätze zu der Instruction der Feldgeschworenen vom 30. März 1858 bezüglich der Grenzsteine betreffend.
	57. Regierungs-Verordnung, den Bezug des weißen Siedesalzes und des gelben Salzes aus den Salinen und aus den Niederlagen betreffend.

	Stück No. 28.
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